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Einleitung

Das Wahlrecht ist der Tei] der Verfassung, durch den am unmittelbarsten 
gesellschaftliche Kräfte politisch wirksam werden. Durch die Wahl erhalten 
Gruppen von Staatsbürgern Einfluß auf die Zusammensetzung der gesetzgeben­
den Körperschaften und auf die Staatspolitik. Das Wahlrecht ist die „Nahtstelle 
zwischen sozialer und politischer Bewegung1)“, es hat somit eine verfassungs­
rechtliche und soziale Seite zugleich. Die Stellung einer Partei zum Wahlrecht 
wird sehr stark davon beeinflußt, daß sie selbst zunächst nur „eine Gruppe von 
Staatsbürgern ..., die durch ihren Zusammenschluß bestimmte politische Ziele 
erreichen wollen2)“, darstellt, also eine gesellschaftliche Gruppe ist, die durch 
die Wahl erst die politische Macht erhält, ihre Ziele durchzusetzen. Das Wahl­
recht wird daher für die Parteien ein Mittel im Kampf um die Macht. Die je­
weilige Entscheidung für ein bestimmtes Wahlsystem oder Wahlverfahren ist 
dann abhängig von der soziologischen Struktur der Partei, ihrer Organisationen 
und der zu ihr zählenden Wählerschaft; von den gleichen Faktoren wird auch 
die Wirkung eines verfassungsmäßigen Wahlrechts auf die Entscheidung einer 
Partei bedingt.

Wenn somit durch die taktischen Erwägungen und durch die Entscheidungen 
zur Wahlrechtsfrage der soziologische Umriß einer Partei hindurchschimmert, 
so ist dabei jedoch auch zu bedenken, daß über die taktischen Überlegungen 
hinaus die Partei als echte Partei allgemeingültige Ziele erstreben muß, daß sie 
„staatsbürgerliche Verantwortung“ zu tragen hat3). Dies ist für die Geschichte 
der liberalen Parteien4) in Deutschland bedeutsam. Wenn nach liberaler Auf­
fassung der Abgeordnete nur seinem Gewissen verantwortlich sein sollte, so war 
darin beschlossen, daß er seine politischen Entscheidungen ohne andere Rück­
sichten als auf das Wohl des Staates treffen sollte. Er war der Idee nach Vertreter 
des ganzen Volkes. Aber entsprach dies auch der politischen Wirklichkeit ? Die 
liberalen Parteien und durch sie das Bürgertum führten im Namen des ganzen

’) Schieder, Das Verhältnis von politischer und gesellschaftlicher Verfassung und die Krise 
des bürgerlichen Liberalismus. HZ 177/1954, S. 56.

*) L. Bergstraesser, Geschichte der politischen Parteien in Deutschland, 9. Aufl. 1955, S. 11.

•) O. H. v. d. Gablentz, Politische Parteien als Ausdruck gesellschaftlicher Kräfte, 1952, S. 19.

4) Gemeint sind die liberalen und demokratischen Fraktionen des Frankfurter Parlaments 
und des preußischen Landtags und die Parteien des deutschen Reichstags: die Nationalliberale 
Partei, die Deutsche Fortschrittspartei, später die Deutsch-Freisinnige Partei, die F™ «innig» 
Vereinigung, die Freisinnige Volkspartei und seit 1910 die Fortschrittliche Volkspartei.
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Volkes den Kampf gegen den Absolutismus und für die freiheitliche Entwicklung 
des Staates. Als aber andere soziale Schichten politisch aktiv wurden und keine 
gemeinsamen Interessen mit der bürgerlich-liberalen Bewegung sahen, wurden 
die zahlenmäßige Schwäche des Bürgertums und damit die schwindenden Chan­
cen der liberalen Parteien im Kampf um die parlamentarische Macht offenbar. 
Das Parteiinteresse verlangte jetzt den Vorrang der parteitaktischen Gesichts­
punkte vor den staatspolitischen Zielen, es verlangte ein Wahlrecht, das die 
Minderheit vor der Wahl in eine Mehrheit im Parlament verwandelte, indem es 
die Rivalen von der politischen Macht ausschloß. Das Staatsinteresse aber for­
derte, den sozialen Veränderungen Rechnung zu tragen, politische und gesell­
schaftliche Verfassung miteinander in Einklang zu bringen.

Die Aufgabe der vorliegenden Arbeit ist es, zu untersuchen, wie diese Dialektik 
von Parteiinteresse und Staatsinteresse in der Wahlrechtsfrage innerhalb der 
liberalen Parteien jeweils zum Austrag gebracht worden ist, welche sozialen 
Kräfte dabei bestimmend wurden. Darüber hinaus ist zu prüfen, welche Wirkung 
die gesellschaftliche Wirklichkeit und das verfassungsmäßige Wahlrecht auf die 
liberalen Parteien ausübten. So soll ein Beitrag gegeben werden zu der Frage 
nach dem Verhältnis der liberalen politischen Theorie zur politischen und sozi­
alen Wirklichkeit und weiter zu der nach dem Verhältnis von politischer und 
gesellschaftlicher Verfassung1).

’) Vgl. hierzu die Aufsätze von Schieder, Das Verhältnis von politischer und gesellschaftlicher 
Verfassung und die Krise des bürgerlichen Liberalismus, HZ 177/1954, und: Der Liberalismus 
und die Strukturwandlungen der modernen Gesellschaft vom 19. zum 20. Jahrhundert, Relazioni 
del X Congresso Internazionale di Science Storiche, Volume V, Firenze 1955, denen der Verfasser 
durchgehend verpflichtet ist.
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rechtsfrage doch eine Einigung erzielt werden. Das Vorparlament machte das all­
gemeine Wahlrecht für die Wahlen in den einzelnen Staaten verbindlich. Es ist 
möglich, daß die Bedeutung dieser Frage in diesen Wochen auch von den Radi­
kalen noch nicht richtig erkannt worden war1). Denn am Vorparlament wurde 
nicht kritisiert, daß es nicht gewählt war, sondern nur, daß die einzelnen Staaten 
ungleich vertreten waren2). Vorerst schienen die Verteilung der Abgeordneten 
und direkte oder indirekte Wahl, nicht aber die Ausdehnung des Wahlrechts, 
die wichtigeren Fragen zu sein.

Als aber 10 Monate später, im Februar 1849, in der Frankfurter National­
versammlung das Wahlgestz für die Reichsverfassung beraten wurde, hatten 
sich die Anschauungen über die Bedeutung der Wahlrechtsfrage völlig geändert. 
Die Abgeordneten hatten inzwischen die revolutionären Aktionen Heckers im 
Frühjahr 1848, die Junischlacht in Paris und die Ausschreitungen gegen die 
Nationalversammlung im September, bei denen zwei Abgeordnete getötet worden 
waren, erlebt, und diese Ereignisse weckten die Erinnerung an den revolutionären 
Terrorismus des französischen Konvents. Man dachte in den Kreisen des ge­
mäßigten Liberalismus jetzt wieder anders über die Bedeutung der unteren 
Volksschichten für die Wahlen und über den Wert und Unwert der verschiedenen 
Wahlsysteme.

Die ersten Wahlergebnisse nach dem unbeschränkten Wahlrecht gaben noch 
keinen Anlaß zu Befürchtungen; allerdings war das vom Vorparlament an­
geordnete Wahlverfahren in manchen deutschen Staaten geändert worden. 
Anders war es mit den Wahlen zur preußischen Nationalversammlung, die am 
21. und 28. Januar 1849 stattfanden. Hier wurde zur ersten Kammer mit einem 
Zensus, zur zweiten jedoch ohne Einschränkung, wenn auch nach indirektem 
Wahlverfahren, gewählt. Das Ergebnis bot ein Musterbeispiel für die unter­
schiedliche Wirkung zweier Wahlsysteme bei gleicher Wählerschaft. Ein an 
Hansemann gerichteter Brief schildert dieses recht deutlich3): „Das Resultat 
der Wahlen zur Ersten Kammer ist ganz entgegengesetzt den Wahlen zur zweiten 
Kammer gewesen, indem mit einer überwiegenden Majorität wie 5:1 Leute 
konservativer Richtung in hiesiger Stadt (sc. Naumburg) gewählt worden sind, 
ein Beweis, daß die Demokratie ihren Halt meistens in den unteren Schichten 
hat und daß alles aufs Wahlgesetz ankommt.“ Man erkannte, daß die soziolo­
gische Zuordnung der Wähler zu den Parteien durch das Wahlrecht politisch 
wirksam wurde und auf diese Weise das allgemeine Wahlrecht den Demokraten 
zugute kam. Parteitaktische Gesichtspunkte drangen in die Überlegungen der

x) Mommsen, Größe und Versagen des deutschen Bürgertums, 1949, S. 150.

*) Mommsen, a.a.O., S. 150. — Zum Vorigen vgl. Schilfert, Sieg und Niederlage des demo­
kratischen Wahlrechts in der deutschen Revolution 1848/49, 1952, S. 87—88. — Mommsen, 
a.a.0., S. 59.

') Aus dem Nachlaß Hansemanns, bei Schilfert, a.a.O., S. 167.
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Politiker ein, so daß sich jetzt die konservativeren Liberalen von den radikaleren 
Demokraten nach ihrer Stellung zum Wahlrecht unterschieden.

Die gemäßigt liberalen Richtungen traten für eine Wahlrechtsbeschränkung 
ein1). Sie waren der Ansicht, daß mit dem allgemeinen Wahlrecht kein Staat 
bestehen könne, weil er sich dann auf Schichten des Volkes stützen müsse, die 
zu leicht zu beeinflussen seien, um eine kontinuierliche Entwicklung zu garan­
tieren2). Die unteren Klassen seien politisch nicht reif und selbständig und daher 
den verschiedenen Einflüssen preisgegeben, die sie einmal zu Revolutionen, dann 
wieder in die tiefste Reaktion führen könnten3). Nicht ihre revolutionäre Ge­
sinnung, sondern ihre leichte Beeinflußbarkeit war der Grund für den Ausschluß 
der unteren Klassen. Unter den Liberalen herrschte die Ansicht, daß das allge­
meine Wahlrecht keineswegs nur radikal oder revolutionär wirken könne. Soziale 
Abhängigkeitsverhältnisse4) und Unkenntnis mochten, so befürchtete man, in 
ruhigen Zeiten die patriarchalische Ordnung der vorwiegend agrarischen Ge­
sellschaft bei den Wahlen wirksam werden zu lassen. So bestand die Möglichkeit, 
daß die Wahlen im antiliberalen Sinne ausfallen könnten. Davor sollte die Wahl­
rechtsbeschränkung schützen. „Es sollen aber auch der Aristokratie keine 
Mittel gegeben werden, durch die Masse zu herrschen3).“

Im Denken dieser Liberalen war der Gesichtspunkt der Staatserhaltung eng 
verbunden mit dem Gesichtspunkt der Parteipolitik. Den liberalen Politikern 
ging es um den liberalen Staat, in dem die Freiheit durch die Verfassung ge­
sichert sein würde. Welcker forderte ein beschränktes Wahlrecht, das die Freiheit 
retten solle8). Das allgemeine Wahlrecht bewirkte in ihren Augen das Gegenteil. 
Aus der französischen Geschichte wurden immer wieder Beispiele angeführt, vor

*) Die folgenden Ausführungen stützen sich auf die Beratung im Verfassungsausschuß der 
Frankfurter Nationalversammlung, nach dem Protokoll bei Droysen, Aktenstücke und Auf­
zeichnungen zur Geschichte der Frankfurter Nationalversammlung, 1924 (zitiert: Droysen S. ..) 
und auf: Stenographischer Bericht der Verhandlungen der constituierenden Nationalversammlung 
in Frankfurt 1848/49, hrsg. von F. Wigard, Band VII (zitiert nur mit Seitenangabe).

*) Waitz: „Keine Staatsordnung, möge sie sein wie sie wolle, monarchisch oder republikanisch, 
wird bestehen oder doch zu irgendeiner Stetigkeit gelangen können, wenn die Entscheidung aller 
politischen Fragen in die Hände der großen Masse, die sich nur zu oft willenlos leiten läßt und 
launenhaft Tag um Tag dem einen oder anderen Führer folgt, gelegt wird.“ S. 5222 D.

') Waitz: „Denn die ... Angeführten sind nicht politisch selbständig und reif... Diese Leute 
sind allen Einflüssen preisgegeben, jetzt vielleicht mehr denen, die im volksfreundlichen Sinne 
demagogisieren, so daß die Wahlen sehr liberale Resultate bringen könnten. Aber bald werden 
die Zeiten der Ruhe und Abspannung kommen, und dann werden die Leute die Allerservilsten 
schicken.“ Droysen S. 377.

*) v. Raumer sprach von der englischen Reformbill, durch welche die kleinen Pächter das 
Wahlrecht erhielten. „Nach der neuen Parlamentswahl hatte sich herausgestellt, daß vielen dieser 
mit dem Wahlrecht beglückten Personen die Pacht gekündigt worden war, wenn sie nicht ein­
gewilligt hatten, mit ihren Vorpächtern zu stimmen.“ S. 5285 A.

•) Scheller, S. 5329 D.

*) Droysen, S. 372.
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allem der Verlauf der Revolution von 17891) und Napoleons I. plebiszitärer 
Cäsarismus2). Der Umschlag der politischen Freiheit aller in die eines ein­
zelnen würde den konstitutionellen Staat durch einen absolutistischen ersetzen 
und damit die politische Freiheit wieder aufheben.

Hinter diesen politischen Erwägungen tauchte in diesen Debatten schon ein 
Problem auf, das in den späteren Jahrzehnten für den Liberalismus brennend 
werden sollte: die Beherrschung des bürgerlichen Mittelstandes durch die zahlen­
mäßig überlegenen unteren Volksklassen. Dieser Gefahr suchte man dadurch 
zu begegnen, daß man die Masse aus dem Parlament femhielt3). Die auf dem 
Eigentum basierende bürgerliche Gesellschaft erschrak vor der Möglichkeit, 
daß „die Majorität von denen gebildet wird, die wenig oder nichts haben“. 
Dann würden die höheren Stände durch die niedrigen beherrscht, und 
„daraus entsteht ein gewisser indirekter Kommunismus, denn die ärmeren 
Klassen votieren gern für große Staatsmaßregeln, die überwiegend aus der 
Tasche der Reichen bestritten werden4).“ Der Wahlgesetzentwurf der Ver­
fassungskommission sah aus diesem Grunde den Ausschluß ganzer sozialer 
Gruppen vor: der Dienstboten, Handwerksgehilfen, Fabrikarbeiter und Tage­
löhner8).

Die liberale Bewegung hatte zwar ihr Teil dazu beigetragen, die rechtliche 
Privilegierung einzelner Stände aufzuheben. Sie wurde dabei aber nicht von der 
Idee einer völligen Gleichheit der Glieder eines Volkes geleitet. Gleichheit vor 
dem Gesetz bedeutete ihr nicht die Gleichheit der politischen Rechte. Auch die 
Liberalen sahen noch eine qualitativ unterschiedliche Schichtung im Volke, 
und diese Schichten besaßen für sie verschiedene Bedeutung für das staatliche 
Leben. Das politische Ziel des Liberalismus war der parlamentarisch regierte 
Verfassungsstaat, in dem der bürgerliche Mittelstand die eigentliche herr­
schaftsfähige Schicht bilden sollte8). Wenn allein der Mittelstand die Voraus­
setzungen zur Herrschaft mitbrachte, durften im Interesse der Gesamtheit die 
ungeeigneten Volksklassen ausgeschlossen werden. Denn das Wahlrecht war für 
diese Liberalen kein Naturrecht und kein individuelles Recht, sondern ein

') Waitz: Das allgemeineStimmrecht „bringt die Ochlokratie, wie dies in Frankreich sich bereits 
bewährt hat, wo das freie Stimmrecht geradezu die Freiheit vernichtete.“ Droysen S. 380.

*) Bassermann: „Wer hat denn Napoleon den Absolutismus in die Hand gegeben, wer hat ihn 
zum unumschränkten erblichen Kaiser gemacht ? Das allgemeine Stimmrecht war es, die Millionen 
Franzosen haben in ihren Gemeinden Mann für Mann abgestimmt, und darauf konnte er sich be­
rufen und hat sich berufen.“ S. 5253 A.

*) Beseler: „Die Masse ist es, die hier in Überlast steht und nicht selbständig ist... aber 
ebenso sei er jetzt dagegen, die Masse hereindringen zu lassen.“ Droysen S. 383 f. — Reh: „Die 
Zahl der Proletarier überflügelt schon die der Besitzenden, und so würde für Europa der Zensus 
gerechtfertigt sein . ..“ Droysen S. 383.

*) Teilkampf, Droysen S. 381.
•) Entwurf der Verfassungskommission Art. I, § 2; Sten. Ber. S. 5218.
*) Heinrich v. Gagem: „Den Mittelklassen den überwiegenden Einfluß im Staat zu sichern, 

ist die Richtung unserer Zeit.“ S. 5303 D. — Ähnlich Bassermann, S. 5252 D.
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staatliches Recht und mußte daher nach staatlichen Gesichtspunkten vergeben 
werden1).

Die Eigenschaften, die das Bürgertum zu dieser Herrschaftsfunktion prä­
destinierten, wurden von den liberalen Politikern in dem Begriff der „Selbstän­
digkeit“ zusammengefaßt. Vom Wähler erwarteten sie eine selbständige Bekun­
dung seines Willens. Voraussetzung hierfür ist aber soziale Unabhängigkeit. 
Der Wähler darf nicht sozial abhängig sein, damit seine persönliche Entschei­
dung nicht zu einer fremden verfälscht wird2). Als Gewährsmann für diese Auf­
fassung wurde Kant angeführt: „Selbständig ist nach Kants Anschauungsweise 
derjenige, der so viel dingliches und persönliches Vermögen besitzt, daß er 
hinsichtlich der Erwerbung seines Unterhaltes von keiner bestimmten Person 
abhängig erscheint; Kant fordert die Selbständigkeit, weil man besorgen müsse 
daß unselbständige Personen bei der Ausübung des Wahlrechts nicht sowohl 
nach eigener Überzeugung, als nach dem Willen derjenigen zur Wahl gehen, von 

denen sie abhängig sind3).“ Wenn man bedenkt, daß es in allen sozialen Schich­
ten die verschiedensten Formen von Abhängigkeit gibt, so erkennt man aus 
diesen Begründungen, daß eine bestimmte soziale Schicht vom Wahlrecht aus­
geschlossen werden sollte; auch Kant sagte, daß der wahlberechtigte Bürger 
nicht „im eigentlichen Sinne des Wortes dienen“ dürfe4). Dem entsprachen die 
sozialen Kategorien, denen der Wahlgesetzentwurf das Wahlrecht nicht erteilen 
wollte. Nur der bürgerliche Mittelstand besaß in den Augen der Liberalen das 
Maß an Selbständigkeit, das für das Wählen der Idee nach die Vorbedingung war.

Diese Gedanken sind den Anschauungen der französischen Liberalen vor und 
während der Julimonarchie sehr verwandt. Während für die deutschen Liberalen 
unter dem Einfluß der idealistischen Philosophie die „Selbständigkeit“ das Kri­
terium des geeigneten Wählers war, so erblickte Benjamin Constant im Besitz 
die Vorbedingung für den politisch aktiven Bürger. Nur als Besitzender hat man 
nach seiner Auffassung die Muße, sich mit öffentlichen Angelegenheiten zu 
beschäftigen, um so die notwendigen Kenntnisse zu erwerben. Der Besitz be­
dingt aber auch ein Interesse am Staat, da der Besitzende nicht die politischen

*) Waitz: „Das politische Recht ist mit nichten als ein solches zu betrachten, welches der 
Person unmittelbar und eigentümlich anhaftet, es ist nicht die individuelle Freiheit, welche in 
demselben Befriedigung und Schutz erhalten soll; sondern das Beste der Gesamtheit muß be­
stimmen, wer geeignet ist als der Träger dieses Rechtes zu erscheinen und es zum Frommen der 
Gesamtheit zur Ausübung zu bringen.“ S. 5222 D. — Die gleiche Anschauung: S. 5232 D, 5252 C, 
5297 C; Droysen S. 379, 382.

’) Edlauer, S. 5237 AB. — Waitz: „Das vor allem scheint dem deutschen Sinne auch in der 
Zeit der ersten unruhigen Bewegung widerstrebt zu haben, daß der abhängige, in allen seinen 
Lebensverhältnissen auf eine andere Persönlichkeit hingewiesene dem selbständigen, fiir sich 
stehenden und für sich tätigen Mann gleichgestellt werde.“ S. 5223 C.

•) S. 5237 AB.

*) Vom Verhältnis der Theorie zur Praxis im Staatsrecht, nach F. Federici, Der deutsche 
Liberalismus, S. 8 bis 9.
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Rechte dazu mißbrauchen wird, das Eigentum anzugreifen. Daher wird unter 
den Besitzenden die Mehrheit stets für die Grundsätze der Ordnung, der Gerech­
tigkeit und der Staatserhaltung eintreten1). Das Wahlrecht sollte nur den 
Staatsbürgern verliehen werden, die bestimmte Bedingungen erfüllten. Royer- 
Collard begründete dies mit der Auffassung, daß die Wahl kein natürliches Recht, 
auch kein Privileg, sondern ein politisches Amt sei. Der Wähler war für ihn ein 
„functionaire“ des Staates2).

Wie bei den deutschen, so standen auch bei den französischen Liberalen hinter 
diesen politischen Anschauungen soziale Motive, d. h. das Interesse an der Er­
haltung der Sozialordnung und der Herrschaft des Bürgertums. Den franzö­
sischen Liberalen jedoch dienten ihre politischen Motive besonders der Abwehr 
revolutionärer Strömungen. In Frankreich war nach den Erfahrungen der Fran­
zösischen Revolution und angesichts einer revolutionären Arbeiterklasse die 
Sorge vor dem Umsturz besonders groß, vor allem deshalb, weil diese Revolution 
gezeigt hatte, daß ein Umsturz der politischen Ordnung auch den Umsturz der 
Sozialordnung nach sich ziehen konnte. Man ging daher dort in der Abwehr 
demokratischer Ideen viel weiter; Royer-Collard z. B. wollte dem Parlament 
überhaupt keine gesetzgebende, sondern nur eine beratende Funktion zubilligen, 
um die Wiederholung einer Konventsherrschaft zu verhindern3). Die deutschen 
Liberalen hingegen sahen vorerst noch in der sozialen Abhängigkeit zahlreicher 
Volksschichten die größere Gefahr für die liberale Bewegung, weil durch diese 
die individuelle Entscheidung des Wählers beschränkt wurden und dadurch reak­
tionäre Tendenzen Einfluß gewinnen konnten4); ihre Sorge galt mehr der Er­
langung politischer Rechte als der Erhaltung ihrer sozialen Stellung. Daher 
legten sie so großes Gewicht auf den Begriff der Selbständigkeit, während die 
Wahlrechtstheorie Constants den Besitz in das Zentrum rückte. Gemeinsam 
aber war beiden liberalen Strömungen die Neigung zur Wahlrechtsbeschränkung 
und die Ideologisierung einer Herrschaft des Bürgertums.

Die Gefahren, die aus einem Ausschluß von sozialen Klassen von der Betei­
ligung an den Wahlen für den Staat entstehen können und auf die vor allem die 
Gegner des beschränkten Wahlrechts hinwiesen, wurden allerdings auch von 
liberaler Seite gesehen. Teilkampf führte unter Anklang an Gedanken Lorenz 
von Steins aus, daß er es für ungerecht und unpolitisch halte, ganze Klassen 
oder Berufe, die ebenso eine Macht im Staate darstellten wie der Grundbesitz 
und das Kapital der Reichen, von der Vertretung auszuschließen. Die Vertre-

l) Nach G. Meyer, Das parlamentarische Wahlrecht, 1901, S. 85 f.

*) J. S. Schapiro, Liberalism and the Challenge of Fascism, 1949, p. 154.

') J. S. Schapiro, a.a.O., p. 152.

*) Waitz meinte, daß die Fabrikarbeiter in aufgeregten Zeiten wohl der Aussicht auf soziale 
Reformen gefolgt seien. Aber das sei nicht das Gewöhnliche. „Die zahlreichen Fabrikarbeiter 
sind in der Regel doch nur eben so viele Stimmen in der Hand des reichen Besitzers, der sie be­
schäftigt.“ Sten.Ber. S. 5224 BC. Dasselbe gilt für die Tagelöhner, ebd. S. 5224 C.
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tung müsse alle im Staate existierenden Gewalten umfassen1). Er zog aber selbst 
wieder die im Interesse des bürgerlichen Mittelstandes richtige Folgerung, indem 
er die Klassenherrschaft einer zahlenmäßig überwiegenden Klasse durch einen 
Zensus zu paralysieren suchte. Andernfalls würden die Wohlhabenden durch 
eine Klassenherrschaft der unteren Klassen ebenso zu Feinden des Staates 
gemacht wie die unteren Klassen, wenn diese ganz von der Vertretung im Parla­
ment ausgeschlossen seien2). Durch einen Kompromiß zwischen den Interessen 
der besitzenden und der nichtbesitzenden Schichten sollte die Einheit des 
Staatskörpers garantiert und gleichzeitig vermieden werden, daß eine von beiden 
zur Feindin der Verfassung würde. Das Mittel konnte nur ein Wahlrecht mit 
mäßigem Zensus sein3). Aber dieses sicherte gleichzeitig die Herrschaft des 
Mittelstandes.

Die Demokraten glaubten dagegen, daß die Liberalen durch die theoretische 
Rechtfertigung einer Wahlrechtsbeschränkung nur ihr Klasseninteresse verbergen 
wollten. „Die angebliche Unselbständigkeit ist überall die Maske der Besitz­
losigkeit“, sagte Simon4). Sie suchten das soziale Argument zu entkräften 
und definierten den Begriff „Selbständigkeit“ als „Selbständigkeit der Gesin­
nung“, die nicht von der äußeren Lebensstellung abhängig sei5). Abhängigkeit 
gebe es auch in den höheren Schichten6). Für sie lag in den vorgeschlagenen 
Ausschlußbestimmungen keine wirkliche Berechtigung, sondern eine „An­
maßung der Gebildeten gegen die sogenannten Ungebildeten’).“ Sie vermuteten, 
daß die Ausgeschlossenen die demokratische Partei verstärken würden8), 
und machten so auf parteitaktische Gesichtspunkte der Gegenseite auf­
merksam.

Mit Recht konnten die Liberalen bezweifeln, ob das ohne Einschränkung 
zutraf. Aber von den Demokraten in der Paulskirche wurden parteitaktische 
Erwägungen nicht in die Debatte hineingezogen. Ob sie von der gewinnbrin­
genden Wirkung des allgemeinen Wahlrechts überzeugt waren oder nicht, sei 
dahingestellt. Jedenfalls überwogen in ihren Reden die allgemeinen Gesichts-

’) S. 5304 A, C.

*) S. 5304 C — 5305 A.

’) So Tellkampf. Auch Heinrich von Gagern wünschte einen mäßigen Zensus, er wollte zwar 
nicht den Ausschluß ganzer Klassen, aber doch die Erhaltung des bürgerlichen Einflusses. „Ich 
fordere, damit der bürgerlichen Gesellschaft einige Garantie gegeben sei, die Ausübung des 
Stimmrechts werde im Interesse des Gemeinwohls stattfinden, dafür fordere ich keine solche 
Bestimmungen, die ganze Klassen ausschließen . .. Dies sind die Gründe, die mich bestimmen, 
für einen mäßigen Zensus zu stimmen ..S. 5303 BC.

*) S. 5314 B.

») S. 5248 D.

*) Vogt: „Glauben Sie wirklich, die Beamten in den Staaten, glauben Sie, die hier vielfach 
gerühmten Professoren seien freier als die Arbeiter?“ S. 5256 A. Vgl. S. 5248 D.

•) Wigard, Droysen S. 373 bis 374.

’) Simon, S. 5314 C.
13



punkte: die Hinweise auf die politischen Gefahren bei der Ausschaltung ganzer 
Klassen und das Prinzip der Gleichheit.

Mit ganz anderem Nachdruck wiesen die Demokraten auf die Gefahren einer 
Wahlrechtsbeschränkung hin. Sie waren der Ansicht, daß diese auf den vierten 
Stand aufreizend wirke und die revolutionären Bewegungen erneuere1). „In 
dem Augenblick, wo wir sie ausschließen, schaßen wir uns ebenso viele Feinde“, 
sagte Löwe aus Calbe2 *). Weit entfernt, eine konservative Wirkung zu haben, 
schafft und vertieft eine Wahlrechtsbeschränkung erst die Klassengegensätze, 
denn berechtigte und nichtberechtigte Bürger werden dadurch einander gegen­
übergestellt8). „Man muß keinen Pöbel schaffen, damit er nicht gefährlich 
werde4).“ In ihren Augen sollte das allgemeine Wahlrecht verhindern, daß die 
ausgeschlossenen Schichten einen „Staat im Staat“ bilden würden, wie es 
Wigard bezeichnete5 *).

Damit wurde das Bild von Klassenkämpfen entworfen, wie es die Geschichts­
schreiber und Sozialtheoretiker Frankreichs schon geschildert hatten. Während 
aber Karl Marx, ihnen nachfolgend, aus den Klassengegensätzen der Gesell­
schaft ein geschichtsphilosophisches System entwickelte und sie damit erst 
recht vertiefte, versuchten die radikal-demokratischen Linkshegelianer die 
dialektischen Gegensätze durch eine Versöhnung der Klassen aufzuheben. Das 
„Ideal der Vollbürgerdemokratie“ sollte den klassenkämpferischen Tendenzen 
die Spitze abbrechen*) und die soziale Bewegung wieder in den rein politischen 
Bereich zurückführen. Ihnen folgten auch die demokratischen Abgeordneten 
im Frankfurter Parlament. Sie wollten die Einheit des Volkes, für den gesamten 
Liberalismus der eigentliche soziologische Ausgangspunkt seiner Lehre, auch 
im politischen Leben herstellen. Das Volk seien alle, folglich müßten alle reprä­
sentiert werden, meinte Wigard7). Für die gemäßigten Liberalen war die Einheit 
des Volkes nur in der Idee vorhanden, praktisch vertreten sein sollten nicht 
die gesamten Staatsangehörigen, sondern die vernünftige Meinung, der „wahre 
Wille des Volkes8)“, und dieser Wille wurde nach ihrer Ansicht nicht von der 
Menge auf der Straße, sondern von den bürgerlichen Schichten repräsentiert.

0 Wigard: „Diese Bestimmungen aufnehmen, heißt nur, diesen großen Stand von neuem 
aufreizen und die Bewegung erneuern, die dann alles zerstören wird.“ Droysen S. 374.

*) S. 5243 B.

') Venedey: „Jeder Ausschluß vom Wahlrecht stellt die Bürger, den einen den andern gegen­
über, und Sie mögen ein Prinzip suchen, welches Sie wollen, Sie werden immer berechtigte und 
unberechtigte Bürger schaffen.“ S. 5289 D.

4) Mittermaier, Droysen S. 373.

•) S. 5215 A.

') Stadelmann, Soziale und politische Geschichte der deutschen Revolution von 1848. 1948 
S.90.

’) Droysen S. 379.

•) Waitz, S. 5220 B.
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Bei den Demokraten dagegen war die Idee von der Einheit des Volkes mit sozio­
logischen Erfahrungen durchtränkt; sie sahen das Volk in seinen konkreten 
Gliedern, daher bedeutete für sie Vertretung des Volkes soviel wie Vertretung 
der Gesamtheit.

Gegenüber dieser politischen Argumentation trat bei den Demokraten die 
ideologische etwas in den Hintergrund. Es wurde zwar auch von der natur­
rechtlichen Grundlage des allgemeinen Wahlrechts gesprochen1), doch geschah 
das nicht sehr häufig. Das Pathos der ideologischen Überzeugung ist zwar in 

diesen Reden immer noch zu spüren, aber gesprochen wurde meist von den 
politischen Problemen.

Trotz dieser aufgezeigten Gegensätze in den Anschauungen der Verteidiger 
und der Bekämpfer des allgemeinen Wahlrechts ist es nicht möglich, die Unter­
schiede zwischen Liberalen und Demokraten auf eindeutig bestimmbare ideolo­
gische Gegensätze zurückzuführen. Man kann nicht sagen, daß bei den Demo­
kraten mehr das individualistische Prinzip betont war, bei den Liberalen das 
staatliche. Auch den Demokraten ging es um die Erhaltung des Staates, auch 
sie suchten nach Mitteln, eine Revolution zu vermeiden. Allerdings ist bei ihnen 
eine realistischere Erfassung gesellschaftlicher Vorgänge zu bemerken. Sie er­
kannten den Zusammenhang von gesellschaftlichen Kräften und politischen 
Rechten an, während die Liberalen meist versuchten, durch rechtliche Be­
stimmungen diese Kräfte einzugrenzen und dadurch zu bändigen. Aber auch 
bei den Demokraten sollte eine gewisse Selbständigkeit die Voraussetzung für 
die Ausübung des Wahlrechts sein, nur daß sie diese nicht in der Bildung, sondern 
der Gesinnung erblickten. Den Einfluß von Bildung und Besitz wollten sie 
zulassen, wenn sie ihn auch nicht ausdrücklich forderten2). Die sozialistischen 
Konsequenzen einer Klassenherrschaft lehnten sie wie die Liberalen ab und 
sahen nur begrenzte Möglichkeiten, die soziale Frage durch staatliche Gesetz­
gebung zu lösen3). Der eigentliche Unterschied zwischen Demokraten und 
Liberalen lag also nicht auf ideologischem, sondern auf soziologischem Gebiet4). 
Aus den Liberalen sprachen die Anschauungen des gebildeten und besitzenden 
Bürgertums. Sie waren davon überzeugt, daß die Herrschaft des Mittelstandes 
als dem „Kern der Nation“ eine Notwendigkeit für die Existenz des Staates 
sei; in ihren Augen war staatliches und gesellschaftliches Interesse identisch.

l) Ziegert: „Der Mensch gilt in seiner abstrakten sittlichen Berechtigung ohne Rücksicht auf 
seine Qualität...“ S. 5234 D.

*) Simon: „Bildung und Besitz geben Einfluß und Übergewicht. Dieser Einfluß, dieses Über­
gewicht kommen aber auch in der Konkurrenz des allgemeinen Stimmrechts von selbst auf dem 
natürlichen Wege zur Geltung.“ S. 5315 D.

’) Ziegert: Zur friedlichen Lösung der sozialen Frage sei das allgemeine Stimmrecht eine Not­
wendigkeit, „soweit durch Staatseinrichtungen und Organisationen die materiellen Zustände 
überhaupt verbessert werden können.“ S. 5235 BC.

*) Meinecke, HZ 118, S. 60 f.
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Die Demokraten dagegen fühlten sich den unteren Schichten des Volkes, den 
kleinbürgerlichen und proletarischen, näher, auch wenn sie seihst nicht aus ihnen 
stammten; sie waren die eigentlichen „Volksmänner“. Daher schätzten sie diese 
Schichten als politische Faktoren wie auch in ihren politischen Fähigkeiten höher 
ein als die Liberalen.

b) Die Einführung des Dreiklassenwahlrechts in Preußen 1849.

Die Revolution hatte auch in Preußen das allgemeine Wahlrecht gebracht. 
Nach dem vom Vereinigten Landtag beschlossenen Wahlgesetz vom 8. April 1848 
für die preußische Nationalversammlung war jeder Preuße mit vollendetem 
24. Lebensjahr, der in einer Gemeinde sechs Monate wohnte, wahlfähig1). Die 
oktroyierte Verfassung vom 5. Dezember 1848 änderte dieses Wahlgesetz noch 
nicht. Erst durch eine Verordnung vom 30. Mai 1849 wurde das Dreiklassen­
wahlrecht eingeführt, das dann bis zum Ende des ersten Weltkrieges Geltung hatte.

Dieses Dreiklassenwahlrecht war ein allgemeines, aber ungleiches, indirektes 
und öffentliches Wahlrecht. In jedem Urwahlbezirk wurden die Urwähler in der 
Reihenfolge ihrer Steuerleistung in drei Abteilungen so eingeteilt, daß die Summe 
der Steuerleistung in jeder Gruppe ein Drittel der Gesamtsumme ausmachte. 
Jede Abteilung wählte eine gleiche Anzahl Wahlmänner, und diese wählten im 
Abgeordneten Wahlkreis in gemeinsamer Abstimmung ihren Abgeordneten2).

Das allgemeine Wahlrecht war also formell beibehalten worden, jedoch 
wurden die Stimmen der unteren Volksschichten erheblich abgeschwächt. Denn 
in der ersten Abteilung mit den größten Steuerzahlern stimmten 1849 4,7 % der 
Wähler, in der zweiten 12,6%, in der dritten Abteilung dagegen 82,6 %3). Da 
jede Abteilung die gleiche Zahl von Wahlmännem zu wählen hatte, konnte 
theoretisch die Minderheit der beiden obersten Abteilungen von etwa 17% die 
Mehrheit von 82% überstimmen. Dadurch wurde das Wahlrecht der dritten 
Wählerklasse wirkungslos. Wenn auch dieses Wahlgesetz wie ein Kompromiß 
zwischen der revolutionären Forderung nach Allgemeinheit der Wahl und dem 
konservativen Verlangen nach Wahlrechtsbeschränkung aussah, so neigte sich 
in seiner Anwendung das Gewicht doch sehr nach der undemokratischen Seite.

Die Tendenzen, die das Wahlgesetz enthielt, wurden in dem Bericht des 
Ministeriums an den König und in der Denkschrift des Ministeriums an die 
Kammern4) deutlich aufgezeigt. „Wenn das wahre allgemeine Stimmrecht,“ so 

*) G. Meyer, Das parlamentarische Wahlrecht, 1901, S. 175.

*) Der Text des Wahlgesetzes u. a. in Quellen zum Staatsrecht der Neuzeit, Bd. I, 1949, 
S. 223 ff.; Schilfert, Sieg und Niederlage des demokratischen Wahlrechts in der deutschen 
Revolution 1848/49, 1952, S. 365 ff., dort auch mit dem Reglement über die Ausführung.

*) Meyer, a.a.O., S. 438.

4) Abgedruckt bei Schilfert, a.a.O., S. 328 ff. und 375 ff.
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heißt es dort1), „unverkennbar darin besteht, daß nicht allein dem zahlreichen 
Teil der Bevölkerung, sondern allen Gliedern und Elementen des Staatsverbandes 
eine ihre Interessen gleichmäßig schützende, ihrer sozialen und politischen 
Bedeutung entsprechende Vertretung gesichert wird, so kann es nicht zweifelhaft 
sein, daß das lediglich auf die Kopfzahl begründete System ein fehlerhaftes, und 
daß der einfache Zensus ein ungenügendes Auskunftsmittel ist.“ Den Ausschluß 
einzelner Schichten des Volkes wollte die Regierung vermeiden, aber das all­
gemeine Wahlrecht durfte nicht zu einer Klassenherrschaft der unteren Schichten 
führen. Das „wahre“ allgemeine Wahlrecht sollte jeder gesellschaftlichen Gruppe 
eine ihrer „sozialen und politischen Bedeutung“ entsprechende Vertretung ge­
währen. Das Parlament stellte dann eine „verhältnismäßige Vertretung der einzel­
nen Elemente des Staatslebens2)“ nach dem aristotelischen Grundsatz der propor­
tionalen Gerechtigkeit dar, bei der nicht jeder die gleichen, sondern jeder die 
angemessenen Rechte erhält. Der Maßstab, nach dem die politischen Rechte 
verteilt werden sollten, war der Besitz, gemessen an der Steuerleistung. Teils 
geschah dies aus dem Grundsatz: gleiche Rechte, gleiche Pflichten3), teils, weil 
es sich in der Volksvertretung vorzugsweise um Steuerbewilligung handele4), 
vor allem aber, weil dem Besitz auch eine höhere Intelligenz entspreche5) und 
er ein Interesse am Staat garantiere6).

Die Verwandtschaft mit den Anschauungen der gemäßigten Liberalen ist in 
diesen Ausführungen leicht zu erkennen. Auch die Liberalen suchten dem Besitz 
und der Bildung ein Übergewicht gegenüber dem reinen Kopfwahlprinzip zu 

verschaffen. Tellkampf hatte in Frankfurt versucht, Allgemeinheit und Un­
gleichheit der Wahl zu kombinieren, und dabei auf die altrömische Centurien- 
verfassung hingewiesen7). Ihm fehlte aber das brauchbare System, seinem Ge­
danken, den Ausschluß von Volksklassen zu umgehen und trotzdem nicht 
demokratische Rechte zu gewähren, eine anwendbare Form zu geben. Dies«, 
brachte erst das preußische Dreiklassenwahlrecht.

Tellkampf wollte eine Wahlrechtsbeschränkung vermeiden, ihm ging es weni­
ger um die proportionale Gerechtigkeit. Dieser Gedanke, der eigentlich ein 
ständisches oder berufsständisches Wahlrecht fordert, war bei den Liberalen 
in dieser Zeit noch nicht lebendig. Wenn sie den Zensus ablehnten, dann ge­
schah es meist aus Zweckmäßigkeitserwägungen, z. B. weil die Steuerverhält­

0 Schilfert, a.a.O., S. 326.

’) Schilfert, a.a.O., S. 326.

•) Schilfert, a.a.O., S. 326.

*) Schilfert, a.a.O., S. 380.

6) Schilfert, a.a.O., S. 381.

•) Schilfert, a.a.O., S. 389.

’) In den Beratungen des Verfassungsausschusses in Frankfurt. Droysen, Aktenstücke und 
Aufzeichnungen zur Geschichte der Frankfurter Nationalversammlung, 1924, S. 381 f.
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nisse in den deutschen Staaten zu verschieden waren. Im allgemeinen hatten 
sie keine Bedenken, denen, die nicht ausgeschlossen werden sollten, auch das 
gleiche Wahlrecht zu geben; die Tendenz war vorhanden, das Wahlrecht so­
weit wie möglich auszudehnen. Erst später tauchte bei den Liberalen der Ge­
danke an eine Begründung des Wahlrechts im ständischen Sinne auf. Die Klassen­
einteilung im preußischen Wahlgesetz konstruierte dagegen ein Übergewicht der 

oberen Besitzschichten und gab dem Wahlrecht dadurch einen großbürgerlichen 
Charakter. Es entsprach besonders der sozialen Struktur des Rheinlandes, dessen 
Gemeindewahlrecht bei der Ausarbeitung des preußischen Wahlgesetzes Vorbild 
gewesen war. Das Rheinland war damals die im Sinne einer modernen Wirtschaft 
am weitesten entwickelte Provinz Preußens. Hansemann, ein Vertreter des 
rheinischen Liberalismus, trat bereits 1830 für einen hohen Zensus ein1).

Dieser großbürgerliche Charakter machte das Dreiklassenwahlrecht nicht zu 
einem im liberalen Sinne schlechthin idealen Wahlsystem. Aber es war auf 
Grundprinzipien des gemäßigten Liberalismus aufgebaut, vor allem darin, daß 
es politische Rechte nach dem Maßstab von Besitz und Bildung verteilte. Im 
Steuerzensus war die Anerkennung der neuen bürgerlichen Gesellschaftsordnung 
enthalten; die preußische Regierung versuchte nicht, die alte ständische Ordnung 
zu erhalten. So entsprach das Wahlgesetz den gesellschaftlichen Bedingungen 
eines aufstrebenden Bürgertums.

Aus diesen Gründen nahm der gemäßigte Liberalismus zu dem neuen Wahl­
gesetz eine positive Stellung ein. Das besitzende Bürgertum habe seine Ein­
führung mit einem Gefühl der Beruhigung begrüßt, berichtete Gneist später2). 
In der nach dem oktroyierten Wahlgesetz gewählten zweiten Kammer wurde 
es im Herbst 1849 von den Liberalen ohne große Einwände nachträglich ge­
nehmigt3). Von Beckerath sagte das für die Liberalen der damaligen Zeit Wichtige: 
Das Wahlgesetz gebe eine Garantie für eine konservative Richtung der Wahlen4). 
Der Widerspruch, den sie erhoben, richtete sich nur gegen die Verfassungs­
widrigkeit der Einführung. Einzelne liberale Politiker lehnten deshalb die 
Beteiligung an den Wahlen oder die Annahme von Mandaten 1849 und später 
aus verfassungsrechtlichen Bedenken ab, so z. B. Georg von Vincke und Grabow5).

Ganz anders war die Reaktion auf der demokratischen Seite. Hier vernahm 
man einmütigen Protest. Die Magdeburger Zeitung schrieb, es habe keiner ein 
Recht, einem Preußen 10 Wahlstimmen zu geben, weil er viel Geld, und einem

*) Philippson, Über den Ursprung und die Einführung des allgemeinen Wahlrechts in Deutsch­
land, 1913, S. 19.

*) Gneist, Die nationale Rechtsidee von den Ständen und das preußische Dreiklassenwahl­
system, 1894, S. 25.

*) Sten. Ber. d. Abgeordnetenhauses 1849/50, III, S. 1691.

*) Sten. Ber. d. Abgeordnetenhauses 1849/50, II, S. 901.

‘) Parisius, Deutschlands politische Parteien und das Ministerium Bismarck, 1878, S. 86. 
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andern nur eine Zehntelwahlstimme, weil er kein Geld besitze1). Der Staat sei 
keine Aktiengesellschaft, in der die Stimmen genausoviel wie der Beitrag zu den 
Steuern wögen. Durch das Dreiklassenwahlsystem werde außerdem der Besitz 
von der Arbeit getrennt, wobei das Interesse des ersteren gefördert, das der 
zweiten aber aufgeopfert würde2). Man las aus dem Wahlgesetz einen unideali­
stischen, ganz auf das gesellschaftliche Interesse der Besitzenden zugeschnittenen 
Staatsbegriff und die Tendenz zur Klassenherrschaft heraus. Eindringlich wurde 
auf die Bedeutung der unteren Klassen für den Staat hingewiesen und berechnet, 
daß diese durch ihre große Zahl den größeren Teil der Staatssteuern aufbräch­
ten3).

Die Demokraten Preußens beschlossen nach der Oktroyierung, sich an den 
Wahlen zum preußischen Abgeordnetenhaus nicht mehr zu beteiligen. Am 
11. Juni 1849 kamen in Köthen eine Anzahl demokratischer Politiker zusammen 
und gründeten das „Provisorische Centralkomite zur Wahrung eines allgemeinen 
Wahlrechts im preußischen Staate“. In seiner Erklärung begründete das Komitee 
die Wahlenthaltung damit, daß das Wahlgesetz nicht den demokratischen 
Prinzipien entspreche und verfassungswidrig eingeführt worden sei. Der Staat 
lege jedem Staatsbürger die gleichen Pflichten auf, diesem ständen daher auch 
gleiche Rechte zu. Das Wahlgesetz bewirke eine Klassentrennung im Volke4). 
Die Wahlbeteiligung würde, so befürchtete man, als „Anerkennung der Rechts­
verletzung ausgebeutet6)“. Allerdings waren nicht alle Anwesenden mit diesem 
Beschluß einverstanden. Schulze-Delitzsch bezeichnete ihn als „Prinzipien­
reiterei“ und schloß sich nur an, um die Spaltung der Partei zu vermeiden8).

Durch ihre Wahlenthaltung ließen die Demokraten offen, ob ihnen das Wahl­
gesetz auch aus parteitaktischen Gründen unrichtig erscheinen mußte. Das 
Fehlen von Wahlstatistiken aus diesen Jahren macht es unmöglich, die Partei 
soziologisch zu analysieren. Geht man aber vom Programm aus, so kann 
man vermuten, daß sie in den kleinbürgerlichen Volksschichten einen großen 
Anhang hatte, wenn auch der vorzugsweise verfassungspolitische Charakter ihres 
Programms auch andere Kreise angezogen haben mag. Der oben zitierte Bericht 
über die preußischen Wahlen vom Januar 1849 würde dies bestätigen7). So 
mochte die parteitaktische Erwägung mit der Erfahrung einer gewissen Revolu­
tionsmüdigkeit in bürgerlichen Kreisen Zusammentreffen, woraus die Neigung

*) Nr. 127 vom 5. Juli 1849, nach Schilfert, a.a.O., S. 415.

’) F. Fischer, Preußen am Abschluß der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, Berlin 1876; 
nach Schilfert, a.a.O., S. 288.

') Magdeburger Zeitung Nr. 135 vom 14. Juni 1849; nach Schilfert, a.a.O., S. 417.

*) Schilfert, a.a.O., S. 411 f.

°) v. Unruh, Erfahrungen aus den letzten drei Jahren, 2. Aufl. 1851, S. 146.

') Schulze-Delitzsch, Schriften und Reden, Bd. V, S. 49 f.

’) S. o., S. 8.
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entstand, die zu erwartende Niederlage der Partei durch die Wahlenthaltung zu 
verschleiern und zu einer Demonstration gegen die Oktroyierung umzumünzen.

Die Stellungnahme zum preußischen Dreiklassenwahlrecht im Jahre 1849 
zeigt den gleichen Gegensatz in den Anschauungen der beiden liberalen Strö­
mungen, wie wir ihn schon bei der Betrachtung der Wahlrechtsfrage im Frank­
furter Parlament feststellten. Auch die preußischen Demokraten kritisierten an 
dem Wahlgesetz den Zensus, weil er eine Ungerechtigkeit gegenüber den Nicht­
besitzenden bedeute und zur Klassentrennung führe. Auf der anderen Seite 
bekannten sich die Liberalen zu einem Wahlgesetz, das seiner Idee nach der Ver­
teilung politischer Rechte den Besitz- und Bildungsstand zugrundelegte. In der 
Revolution von 1848/49 bildete sich somit die Wahlrechtsanschauung zum 
charakteristischen Unterscheidungsmerkmal zwischen Demokratie und ge­
mäßigtem Liberalismus heraus.

II. Kapitel

Die Wahlrechtsfrage in der Neuen Ära (1858—1861)

Die demokratischen Politiker sahen nach und nach ein, daß die Taktik der 
Wahlenthaltung die Partei zu dauernder Einflußlosigkeit verdammte. Schon 1855 
beteiligte sich ein Teil der preußischen Demokraten an den Landtagswahlen1). 
Dieser Einsicht kam die innerpolitische Entwicklung der nächsten Jahre ent­
gegen. Am 7. Oktober 1858 wurde die seit einem Jahr währende Stellvertretung 
des Prinzen Wilhelm in eine Regentschaft umgewandelt. Damit begann die so­
genannte „Neue Ära“. Im November entließ der Prinz einen Teil der Minister, 
darunter den eigentlichen Repräsentanten der Reaktion, v. Westphalen, und be­
rief neben anderen auch Männer der bisherigen gemäßigten liberalen Opposition, 
wie Patow und Auerswald. Ein Wahlzirkular des neuen Innenministers Flottwell 
garantierte eine freie Wahl und brach so mit den Gepflogenheiten der ministe­
riellen Wahlbeeinflussung, wie sie in den vergangenen Jahren üblich gewesen 
war. Eine liberale Regierungsperiode schien angebrochen zu sein.

Damit war für die Demokraten die Gelegenheit zur Rückkehr in das politische 
Leben gegeben. Sie begannen, ihre Vergangenheit kritisch zu betrachten und von 
der alten 48er-Tradition abzurücken2). Sie stellten nun die Durchsetzung neuer 
demokratischer Prinzipien zurück und begnügten sich mit der Verwirklichung

x) Materialien zur Geschichte der Regentschaft in Preußen, 1859, S. 109. — Parisius, Deutsch­
lands politische Parteien und das Ministerium Bismarck, 1878, S. 20.

’) Vgl. J. Jacoby, Gesammelte Schriften und Reden II, 1872, S. 97.
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der de facto bestehenden Verfassung. Rodbertus schrieb in einem Brief, daß für 
ihn die Verfassung in den Tagen des Systemwechsels „neu geboren sei“ und die 
Aufgabe darin bestehe, sich zunächst auf dem Boden des gegenwärtigen Grund­
gesetzes „einzuleben1)“. In ihrem Leitartikel vom 27. Oktober 1858 wurde die 
Berliner „Volkszeitung“ noch deutlicher. Sie sagte, ihr Wunsch sei, „Aufrecht­
erhaltung und Bewahrheitung des Vorhandenen und Unzweifelhaften2)“. Damit 
war der alte demokratische Standpunkt aufgegeben. Um einen gemeinsamen 
Rechtsboden und somit eine Grundlage politischen Wirkens zu erhalten, verzich­
tete die Partei auf demokratische Forderungen. Ihre neuen Programmpunkte 
unterschieden sich kaum von denen der Konstitutionellen Partei, wie sich die ge­
mäßigten Liberalen in Preußen nun nannten. Die Programme der Konstitionellen 
wurden von demokratischer Seite ausdrücklich empfohlen3). Die Konstitionellen 
wandten sich gegen ein ständisches Wahlgesetz und traten für Wahlfreiheit und 
gesetzliche Festlegung der Wahlbezirke ein4). Die Demokraten verlangten dar­
über hinaus nur die geheime Wahl5). Lediglich der Wahlaufruf der Demokraten 
in Königsberg, der unter anderen von Johann Jacoby unterzeichnet war, sprach 
noch von einer Reform des Wahlgesetzes6). In einer Rede schwächte Jacoby 
diesen Programmpunkt dann aber sehr ab. Von einem „ungebührlichen Drän­
gen“ sei keine Rede. Diese Forderung sei nur ausgesprochen worden, um über die 
Absicht, d. h. über den demokratischen Charakter, keinen Zweifel aufkommen 
zu lassen7).

Die Demokraten vermieden sorgfältig jeden Schein der Radikalität. Bekannte 
Abgeordnete der Linken aus der preußischen Nationalversammlung von 1848/49, 
wie Waldeck, Jacoby, Rodbertus und Schulze-Delitzsch, verzichteten auf eine 
Kandidatur bei den Wahlen, um durch das Odium ihrer radikalen Vergangenheit 
kein Hindernis für ein Zusammengehen der liberalen Abgeordneten mit dem 
Ministerium zu sein8). Die Konstitutionellen erhielten die Führung im Partei­

*) Materialien . .., S. 42.
’) Materialien . . ., S. 108 f.

•) Das „Düsseldorfer Journal“, das zu den Demokraten neigte, empfahl seinen Lesern die 
Annahme des Programms der liberalen Fraktionen. Ülsmann, Ann. des hist. Vereins f. d. Nieder­
rhein 109/1926, S. 104. Das Programm bei Salomon, Parteiprogramme I, 2. Aufl. 1912, S. 73 f. — 
Das Programm des demokratischen „Komitees für unabhängige Wahlen“ in Breslau forderte 
geheime Wahl. „Im übrigen schließt sich das Komitee dem bereits mitgeteilten Programm der 
konstitutionellen Partei... an ..." Es betonte nur noch stärker die Grundrechte. Materialien—,
S. 22 f.

4) Wahlprogramm der konstitutionellen Partei in Schlesien vom 12. Oktober 1858. Mate­
rialien ..., S. 19.

*) Materialien . . ., S. 22.

*) „Wiedereinführung des gleichmäßigen Wahlrechts und der Stimmzettelwahl“. Salomon, 
a.a.O. I, 2. Aufl., S. 74.

’) Jacoby, Gesammelte Schriften und Reden II, 1872, S. 96 bis 102.

’) Waldeck: Materiahen..., S. 63; Jacoby: Materiahen..., S. 67; Rodbertus: Materiahen . ..,
8. 84; Schulze-Delitzsch: Materiahen ..., S. 84 f.
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leben, als die Wahl vom November 1858 eine große liberale Mehrheit brachte1). 
Da die gemäßigten Liberalen, wie wir sahen, Gegner des allgemeinen Wahlrechts 
waren, trat die Frage nach einer Reform des Wahlrechts aus dem Parteileben 
zurück. Auch die Demokraten begnügten sich vorerst mit der Durchführung der 
Verfassung, zu der das Dreiklassenwahlrecht gehörte. Taktische Gründe be­
wogen sie zu einer Duldung des undemokratischen Wahlrechts.

Daraus ist jedoch nicht zu entnehmen, daß das Dteiklassenwahlrecht überall 
Sympathien genossen habe. Schon im Jahre 1859 Hefen im Abgeordnetenhaus 
Petitionen aus Driesen (Brandenburg) und Elbing ein, die eine Reform der 
Städteordnung vom 30. Mai 1853, besonders des darin enthaltenen Dreiklassen­
wahlrechts, erbaten2). Von der Regierung wurde daraufhin eine Novelle zur 
Städteordnung für die sechs östlichen Provinzen ausgearbeitet, die aber keine 
Änderung des Wahlrechts enthielt. In der Zwischenzeit bekam das Abgeordneten­
haus weitere 40 Petitionen auf Reform der Städteordnung. Aber nur die Peti­
tionen aus den östlichen Provinzen wünschten eine Reform des Wahlrechts, die 
aus dem Rheinland bezogen sich dagegen auf andere Bestimmungen3). Offenbar 
empfand man im Westen das Dreiklassenwahlrecht, das dort schon seit 1845 
gültig war, im Gegensatz zum Osten nicht als so fremdartig4).

Bei der Beratung der Novelle zur Städteordnung debattierte das Abgeordneten­
haus am 2., 3. und 16. Mai 1861 dann ausführHch über das Dreiklassenwahl­
recht6). Wenn auch die Kommission die Erörterung ausdrückHch nur auf das 
Gemeindewahlrecht beschränkte6), können wir sie dennoch als eine prinzipielle 
Diskussion auffassen. An keiner Stelle wurde nämbch gesagt, aus welchen 
Gründen das Dreiklassenwahlsystem nur für die Gemeindewahlen ungeeignet 
sei, und auch nicht, daß es sich bei pohtischen Wahlen bewährt habe. Der Vor­
behalt ist nur als die Versicherung aufzufassen, daß die Hberalen Parteien von 
sich aus keine Reform des Wahlgesetzes für poHtische Wahlen beabsichtigten.

Die Klasseneinteilung war für die liberale wie die demokratische Seite des 
Hauses der Hauptangriffspunkt beim Dreiklassenwahlrecht. In der Petition aus 
Breslau, unter deren sechs genannten ersten Unterschriften (von 256) drei Mit- 
gUeder des konstitutionellen Wahlkomitees von 1858 zu finden sind, wurde die

*) Die beiden liberalen Fraktionen Mathis und v. Vincke hatten 195 Mandate gegenüber 47 
auf der Hechten, 57 der katholischen Fraktion, 18 Polen und 35 Fraktionslosen.

*) Beratung am 11. Mai 1859; Sten. Ber. d. Abgeordnetenhauses 1859, II, S. 1079 f. Der 
Kommissionsbericht mit der Inhaltsangabe der Petitionen, Anlagen IV, S. 554 f.

’) Sten. Ber. d. Abgeordnetenhauses 1861, Anlagen IV, S. 985 f.

*) Mathis: „In der Kheinprovinz ist eine Neigung für das Dreiklassensystem, die in dieser 
Weise in den anderen Provinzen nicht geteilt wird.“ Sten. Ber. 1861, II, S. 1021.

•) Das Gemeindewahlrecht in der Städteordnung hatte mit dem preußischen Wahlgesetz die 
Einteilung der Wähler nach der Höhe der Steuerleistung in drei Klassen gemeinsam. Im Unter­
schied zu diesem war aber der Kreis der Wahlberechtigten noch durch einen Zensus beschränkt. 
Die Wahl war zudem direkt, d. h. jede Abteilung wählte ein Drittel der Stadtverordneten.

*) Sten. Ber. d. Abgeordnetenhauses 1861, Anlagen IV, S. 987 f.
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„ungleiche und ungerechte“ Verteilung der Stimmberechtigten auf die einzelnen 
Klassen beanstandet. Durch die Einteilung nach der Höhe des Vermögens würden 
die einzelnen Vermögensklassen als Parteien einander gegenübergestellt und dies 
um so mehr, je ungleichmäßiger das Wahlrecht auf die einzelnen Abteilungen 
verteilt sei. Bei längerer Dauer würde „der Gegensatz der Klassen als sozial­
politischer Parteien immer lebendiger zum Bewußtsein und zur praktischen 
Wirkung bei den Wahlen kommen1)“.

Nach einigen Jahren praktischer Anwendung erkannten auch die Liberalen die 
Gefahr, daß aus der Klasseneinteilung eine Klassenvertretung und damit Klas­
senparteien entstehen könnten. So gelangten sie zu den gleichen kritischen 
Argumenten wie die Demokraten, die 1849 den desintegrierenden Charakter des 
beschränkten oder ungleichen Wahlrechts immer wieder betont hatten. Dieser 
wurde bei den Kommunalwahlen besonders augenfällig, weil die Stadtverord­
neten von den Steuerklassen direkt gewählt wurden und dadurch als unmittel­
bare Vertreter dieser Klassen wirkten. Die Idee der Einheit des Wahlkörpers war 
bei den Abgeordnetenwahlen durch die Wahlmännerversammlung, in der die von 
den einzelnen Steuerklassen gewählten Wahlmänner gemeinsam abstimmten, 
wenigstens formal aufrechterhalten. In den Kommunalwahlen war der Wahl­
körper jedoch nicht mehr geographisch, sondern sozial begrenzt. So bekam dieses 
Gemeindewahlrecht den Charakter eines ständischen Wahlrechts, das soziale 
Gruppen zu politischen macht und damit soziale Interessen in den politischen 
Bereich hineinträgt. Ein derartiges Wahlsystem stand zu der liberalen Theorie 
aber in diametralem Gegensatz. Und wenn dies zwar bei den Gemeindewahlen 
besonders deutlich wurde, so galt es doch auch für das Dreiklassenwahlrecht 
ganz allgemein. Der Liberalismus mußte seiner Ideologie und seiner partei­
politischen Situation nach nichts mehr ablehnen als die Bildung von Klassen­
parteien. Sie riefen die Gefahr hervor, daß die Idee der Einheit des Volkes 
und der einheitlichen Repräsentation verlorenging und darüber hinaus dem 
bürgerlichen Mittelstand seine Führer Stellung gegenüber den unteren Schichten 
genommen wurde. Denn die Bevorzugung des Mittelstandes war bei den meisten 
Liberalen nicht egoistisch, sondern organisch gedacht als eine Funktion im 
Interesse des Ganzen. Nun sahen die Liberalen, daß das Dreiklassenwahlrecht 
eine gegenteilige Wirkung ausübte.

Es war somit nur natürlich, daß in der Debatte das Dreiklassenwahlrecht von 
fast allen zu Wort kommenden Liberalen und Demokraten abgelehnt wurde. 
Lediglich der liberale Innenminister Graf von Schwerin verteidigte seine Vor­
lage2). Gneist3), v. Vincke4) und Schulze-Delitzsch5) hoben hervor, daß dieses

’) Sten. Ber. d. Abgeordnetenhauses 1861, Anlagen IV, S. 985 f.
*) Sten. Ber. d. Abgeordnetenhauses 1861, II, S. 1032.
’) Sten. Ber. d. Abgeordnetenhauses 1861, II, S. 1041.
*) Sten. Ber. d. Abgeordnetenhauses 1861, II, S. 1046.
*) Sten. Ber. d. Abgeordnetenhauses 1861, II, S. 1050.
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Wahlrecht einen Klassengegensatz schaffe. Neben den Demokraten Waldeck und 
Franz Duncker sprachen sich auch Lette1), Forckenbeck2) und Riedel3) dagegen 
aus.

Diese Einigkeit war aber dahin, sobald es daranging zu erklären, was man an 
seiner Stelle sehen wollte. Riedel hielt den Zeitpunkt für eine Änderung nicht 
geeignet, weil er keinen befriedigenden Ersatz kenne. Das allgemeine Wahlrecht 
lehnte er ab4). Lette verlangte das Kriterium der Selbständigkeit5), v. Vincke 
einen Zensus6), Gneist wünschte als Bedingungen Grundeigentum, Hausstand, 
Steuer, Amt und Amtspflicht7), Forckenbeck einen mäßigen Zensus8). Aber diese 
Vorschläge geben über die Stellung zum parlamentarischen Wahlrecht keine 
sichere Auskunft, weil auch später noch bei denselben Personen die Ansichten 
über das Kommunalwahlrecht sich von denen über das parlamentarische Wahl­
recht unterscheiden konnten.

Wichtiger ist die Auffassung der Demokraten. Waldeck wandte sich in ener­
gischer Weise gegen die Absicht, einen bloßen Zensus an Stelle der Dreiklassen­
wahl einzuführen. Er versicherte, daß kein Versuch gemacht werde, für die 
nächste Legislaturperiode das Wahlrecht zu ändern. Die Vertreter des allgemei­
nen Wahlrechts würden das gegenwärtige Wahlgesetz respektieren, aber nur 
dieses. Denn es habe doch wenigstens noch einen Bruchteil des allgemeinen 
Wahlrechts zum Inhalt9). Das Dreiklassenwahlrecht war ihm also lieber als ein 
Zensussystem. Die Art des Wahlrechts, so meinte er, sei nicht so wesentlich, 
es komme vielmehr auf die Gesinnung der Wähler an, denn auch mit dem 
schlechtesten Wahlgesetz könne noch ein Erfolg erzielt werden10). Genauso 
bewertete Schulze-Delitzsch das Zensussystem geringer als das Klassenwahl­
recht. „Das Zensussystem . . . beschränkt nicht nur das Recht, sondern es nimmt 

') Sten. Ber. d. Abgeordnetenhauses 1861, II, S. 1050.

*) Sten. Ber. d. Abgeordnetenhauses 1861, II, S. 1057.

’) Sten. Ber. d. Abgeordnetenhauses 1861, II, S. 1057 f.

4) Sten. Ber. d. Abgeordnetenhauses 1861, II, S. 1057 f.

5) Sten. Ber. d. Abgeordnetenhauses 1861, II, S. 1050.

•) Sten. Ber. d. Abgeordnetenhauses 1861, II, S. 1046.

7) Sten. Ber. d. Abgeordnetenhauses 1861, II, S. 1053.

’) Sten. Ber. d. Abgeordnetenhauses 1861, II, S. 1057.

•) Sten. Ber. d. Abgeordnetenhauses 1861, II, S. 1020: „Es ist dieser Rest für mich noch ein 
heiliges Vermächtnis der Wahrheit, die doch endlich noch Geltung bekommen kann, die in der 
Gleichberechtigung ihre Begründung findet... Aber wo noch ein Rest besteht von jenem Institut, 
da werde ich mich nicht entschließen können, es wegzuräumen.“

10) Sten. Ber. a.a.O., S. 1020: „Die Zeit mag in solchen Dingen immer wirken; die Hauptsache 
ist immer die politische Bildung und die uneigennützige Redlichkeit der Wähler; da kann freilich 
auch bei dem schlechtesten Wahlgesetz ein Erfolg erzielt werden. Da kann auch der Reiche, dem 
das stärkere Wahlrecht anvertraut ist, sich eben durch dieses Vertrauen bewogen fühlen, das Wohl 
des Ganzen im Auge zu haben und nicht auf Privilegien und Vorrechte seinen Bück zu richten.“
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es1).“ Die Demokraten konnten sich mit dem Dreiklassenwahlrecht noch am leich­
testen abfinden, weil in ihm der Gedanke der Allgemeinheit enthalten war. Aber 
auch der in ihrem Sinne gute Wahlausfall übte seine Wirkung auf ihre Meinung 
aus. Sie entschieden sich nun nicht mehr rein vom prinzipiellen Standpunkt, 
sondern orientierten ihre Forderungen am Erfolg. Die Gegensätze in der Wahl- 
rechtsfrage zwischen Liberalen und Demokraten erscheinen daher jetzt nicht 
mehr so scharf profiliert wie im Jahre 1849.

Diese Abstufungen in den Urteilen boten die Möglichkeit, daß sich die liberale 
und die demokratische Seite zu einem Kompromiß auf der Grundlage des 
Dreiklassenwahlrechts fanden. Als im Sommer 1861 das Programm für die 
neue Fortschrittspartei beraten wurde, bereitete die Frage des Wahlrechts die 
größte Schwierigkeit. Franz Ziegler, einzelne Angehörige der Fraktion Jung- 
lithauen, wie Hoverbeck, und Berliner Demokraten, unter ihnen Streckfuß, hielten 
es für undenkbar, ein Programm aufzustellen, in dem nicht das allgemeine, 
gleiche Wahlrecht gefordert wurde. Die mehr konstitutionell orientierten Teil­
nehmer dieser Beratungen widersprachen aber nachdrücklich. Schließlich kam 
am 6. Juni eine Einigung zustande2). Die Wahlrechtsfrage wurde in dem 
Programm der Fortschrittspartei nicht erwähnt. Ein Begleitschreiben, das zu­
sammen mit dem Programm versandt wurde, erklärte, daß die Frage des 
allgemeinen, gleichen Wahlrechts als offen zu betrachten sei3).

Damit war die Frage nicht gelöst, sondern nur hinausgeschoben. Aber 
diese neue Partei konnte keine Lösung finden. Schulze-Delitzsch bezeichnete 
später die Fortschrittspartei als eine „Koalitionspartei“ aus Konstitutionellen 
und Demokraten „zur Abwehr unheilvoller Regierungsmaßnahmen4)“. Wenn 
auch die Schärfe dieser Worte aus der inzwischen entstandenen Konfliktsituation 
zu verstehen ist, — den politischen und weniger prinzipiellen Charakter zeigte 
die Fortschrittspartei bereits bei ihrer Gründung. Anlaß dazu waren die Er­
fahrung, daß trotz eines liberalen Innenministers die Innenpolitik einen re­
aktionären Anstrich behielt, und die Unzufriedenheit mit der deutschen Politik 
der Regierung. Die Demokraten beharrten somit bei ihrer opportunistischen 
Taktik von 1858.

Diese Haltung blieb aber jetzt von prinzipientreueren Vertretern des demo­
kratischen Lagers nicht unwidersprochen. Franz Ziegler, der bei den Gründungs­
verhandlungen beteiligt gewesen war, lehnte eine eigene Kandidatur ab, weil die 
Fortschrittspartei die demokratische Entwicklung des preußischen Staates unter­

*) Sten. Ber. d. Abgeordnetenhauses 1861, II, S. 1050.

*) Parisius, Deutschlands politische Parteien und das Ministerium Bismarck, 1878, S. 36. — 
Bers., Hoverbeck, I, 1897, S. 209. — Neumann, Forsch, z. brandenburgischen und preußischen 
Geschichte 37/1925, S. 283.

•) Mommsen, Parteiprogramme, 1952, S. 45.

4) Sten. Ber. d. Abgeordnetenhauses 1863, II, S. 1130.
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brochen habe. Er sah in der Gründung einen Verrat an der liberalen Sache1). 
In Berlin bildete sich vor der Landtagswahl vom Dezember 1861 ein „volks­
tümlicher Wahlverein“ unter dem Vorsitz von Adolf Streckfuß, der sich die Auf­
gabe stellte, innerhalb der deutschen Fortschrittspartei für die Wahl solcher 
Abgeordneter tätig zu sein, die für das allgemeine, gleiche und geheime Wahl­
recht eintraten2). Den Kölner Mitgliedern des Nationalvereins erschien das Pro­
gramm der Fortschrittspartei zu bescheiden, sie stellten daher ein eigenes auf, 
in dem sie unter anderem die „Revision der Wahlgesetzgebung, vor allem Ab­
schaffung der öffentlichen Abstimmung“ forderten3).

In dieser offenen Agitation für das allgemeine Wahlrecht zeigt sich, daß das 
Parteileben sich seit 1858 wieder radikalisiert hatte. Doch die Wahlrechts­
forderungen wurden von den Demokraten der Einigung zum Opfer gebracht. 
Auch die abweichenden Strömungen lenkten wieder ein, selbst Streckfuß lehnte 
es später ab, die Wahlrechtsfrage zu berühren. Denn seit der Gründung der Fort­
schrittspartei war es den Demokraten nicht mehr möglich, für das allgemeine 
Wahlrecht einzutreten, wenn sie nicht die Partei sprengen wollten.

III. Kapitel

Taktische und ideologische Bedenken der Demokraten gegen das allgemeine 
Wahlrecht im Verfassungskonflikt (1862—1866)

a) Das allgemeine Wahlrecht und die soziale Frage als Waffen gegen die liberale 
Opposition.

Die Frage der Heeresreform war 1860 und 1861 durch Beschlüsse des Abgeord­
netenhauses nicht entschieden, sondern nur hinausgeschoben worden. Die 
Gründung der Fortschrittspartei im Sommer 1861 und der überraschende Wahl­
erfolg am 6. Dezember 18614) bereiteten die Konfliktsituation vor. Die Kon­
servativen besaßen nur noch 15 Sitze. Die folgende Landtagssession brachte die 
Gegensätze zum Ausbruch. Eine Einigung in der Heeresfrage wurde nicht er­
reicht. Über der Budgetberatung und dem Antrag Hagen kam es zur Auflösung 
des Abgeordnetenhauses und zur Entlassung der liberalen Minister. Die Neu­
wahlen am 6. Mai 1862 standen unter dem Zeichen der strittigen Heeresreform

*) Neumann, Forsch, z. brandenburgischen und preußischen Geschichte 37/1925, S. 283.

*) Parisius, Deutschlands politische Parteien und das Ministerium Bismarck, 1878, S. 51.

') Parisius, Deutschlands politische Parteien und das Ministerium Bismarck, 1878, S. 44.

*) Fortschrittspartei 104, Fraktion Grabow 91, linkes Zentrum 48, zusammen 243 Abgeordnete 
von 356; dagegen 14 Konservative.
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und brachten den oppositionellen Fraktionen eine noch größere Mehrheit. Die 
kompromißbereitere liberale Fraktion Grabow (v. Vincke) löste sich kurz nach 
den Wahlen auf, die beiden Oppositionsparteien Fortschritt und linkes Zentrum 
besaßen nunmehr 237 Mandate1). Sie bildeten angesichts der unnachgiebigen 
Haltung der Regierung einen geschlossenen Oppositionsblock im Abgeordneten­
haus, der auch noch nach den Wahlen von 1863 erhalten blieb.

Das Überraschende war, daß diese Opposition nach dem gleichen Wahlgesetz 

gewählt wurde, das 1849 mit der Absicht eingeführt worden war, eine solche 
Opposition zu verhindern. Aber auch damals hatte das Klassenwahlrecht die 
Entscheidung bei den Wahlen nicht ausschließlich in die Hände der überwiegend 
feudal-konservativ orientierten Schichten des Grundbesitzes gelegt. Denn bei der 
Bildung der drei Abteilungen in den Urwahlbezirken wurden nach dem Wahl­
gesetz nicht nur die Grundsteuer, sondern auch die Klassensteuer, später an 
deren Stelle die direkte Staatssteuer oder, wo diese beiden nicht erhoben wurden, 
die direkte Kommunalsteuer und die Gewerbesteuer zugrunde gelegt2). Damals 
erfüllte das Dreiklassenwahlrecht seinen Zweck, weil die Revolution auch die 
besitzenden bürgerlichen Kreise in die Arme der Regierung getrieben hatte. Jetzt 
gingen sie in dem Konflikt zwischen Regierung und Parlament in die Opposition, 
und durch das Wahlrecht, das gerade den größeren Besitz bevorzugte, wurde ihr 
Votum noch verstärkt. Die Konservativen betrachteten nun das Wahlgesetz mit 
Mißtrauen. „Der Zensus“, so schrieb Wagener im April 1866 in der Kreuz­
zeitung, „bevorzugt das große Kapital, liberale Bourgeoisie, die politischen 
Gegner des Agrariertums . . .3)“. Der Verfassungskonflikt war zu einer Aus­
einandersetzung zwischen sozialen Klassen geworden, und das Wahlrecht offen­
barte nun augenfällig seinen gesellschaftlichen Charakter.

Die Konservativen und die Regierung suchten jetzt nach einem System, 
das die unteren Volksklassen begünstigte, das „auf die Massen berechnet“ war, 
um die bürgerliche Übermacht zu schwächen. Mit diesen „Massen“ waren vor 
allem die ländlichen Arbeiter gemeint, die im agrarischen Preußen sehr zahlreich 
und in ihrer politischen Gesinnung von ihren Gutsbesitzern abhängig waren4 S.).

') Fortschrittspartei 141, linkes Zentrum 96, Fraktion Rönne 18, Fraktion v. Vincke 21, 
Konservative 11. Im Unterschied zu der Tabelle im Anhang, S. 176, stellen diese Zahlen den 
Stand vom 26. Mai dar, die Tabelle jedoch denjenigen vom 19. Mai. Die Quelle ist für beide 
Angaben die gleiche.

’) Vgl. das Wahlgesetz vom 30. Mai 1849, §§ 10 und 11. Quellen zum Staatsrecht der Neuzeit, 
I, 1949, S. 224 f.

*) Ritter, Die preußischen Konservativen und Bismarcks deutsche Politik, 1913, S. 145.

4) Bismarck: „Durch das von mir ausgedachte Wahlrecht, welches auf die Massen berechnet 
ist, will ich nicht der Demokratie Vorschub leisten. Wenn ich z. B. hier in Preußen von einem
Gute 100 Arbeiter zur Wahlurne schicken könnte, so würden diese jede andere Meinung im Dorfe 
totstimmen.“ Zitiert bei Augst, Bismarcks Stellung zum parlamentarischen Wahlrecht, 1917,
S. 67. — Wagener im April 1866 in der Kreuzzeitung: In den Massen wiege instinktmäßig die 
Anhänglichkeit an eine starke „Zentralgewalt“ vor, während sich die Opposition am ehesten 
unter den gutsituierten Minderheiten rege. Nach Ritter, a.a.O., S. 145.
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So tauchten plötzlich von konservativer Seite Vorschläge auf, das ehemals als 
revolutionär abgelehnte allgemeine Wahlrecht in Preußen einzuführen1).

Die soziologischen Grundlagen dieser Erwägungen sind aus der Wahlstatistik 
von 1863 zu entnehmen2). Betrachtet man das Gesamtergebnis, dann erkennt 
man allerdings noch nicht, daß das Wahlrecht bestimmte politische Richtungen 
wegen ihrer soziologischen Struktur bevorzugte oder benachteiligte. Weder die 
Liberalen noch die Konservativen waren in einer der drei Steuerklassen wesent­
lich stärker oder schwächer vertreten als in den anderen. Bei den Konservativen 
schwankte der Anteil an den Stimmen zwischen 30,5 % in der ersten, 29 % in der 
zweiten und 30,9% in der dritten Abteilung; die entsprechenden Werte für die 
Liberalen waren 50,5%, 50% und 48,2 %3). Noch gab es keine Partei, die über­
wiegend in einer Steuerklasse vertreten war.

Die Wirkung des preußischen Dreiklassenwahlrechts beruhte 1863 auf dem 
sozialen Gegensatz von Stadt und Land. Die Liberalen hatten in den Stadt­
gebieten einen bedeutend größeren Stimmenanteil als die Konservativen, näm­
lich 67,3% gegenüber 19,8%. Auf dem Lande dagegen war das Verhältnis aus­
geglichen: 37,3% der Stimmen wurden für die Liberalen, 37,1% für die Kon­
servativen abgegeben. Der Wert dieser Zahlen verschiebt sich aber, wenn man 
die ungleiche Verteilung der Bevölkerung auf Stadt und Land berücksichtigt. 
Nur 31,2% der Wahlberechtigten wohnten in Stadtgemeinden, mehr als zwei 
Drittel (68,8%) dagegen in Landgemeinden. Die Wahlbeteiligung zeigte jedoch 
ein umgekehrtes Verhältnis: in der Stadt betrug sie 37,7 %, auf dem Lande nur 
27,8%. Die Nichtwähler auf dem Lande machten 1863 allein 49,6%, die Nicht­
wähler in der Stadt hingegen nur 19,4°/0 aller Wahlberechtigten in Preußen aus, 
weil in den Stadtgemeinden die Wahlbeteiligung größer und der Anteil an der 
Gesamtbevölkerung geringer waren. Da die Landbevölkerung vorwiegend, vor 
allem in ihren unteren Schichten4), zu den Konservativen neigte, lag die Ver­
mutung nahe, daß eine konservative Reserve mobilisiert werden konnte, wenn 
nur das Wahlgesetz hierzu geeignete Hebel bot.

Es wäre zunächst das Einfachste gewesen, die Wahlbeteiligung zu heben, um 
diese ländliche Reserve zu erschließen. Bismarck plante daher einmal, „ambulante 
Wahlbüros“ einzurichten, um die großen Stimmbezirke auf dem Lande mit ihren 
weiten Entfernungen in kleinere zu zerlegen und die Abstimmungen in Gemein-

*) Schultheß 1862, S. 182. — Über Bismarcks Überlegungen zur Wahlreform vgl. G. Mayer, 
Bismarck und Lassalle, 1928.

*) Z. d. Königl. Preuß. Statistischen Büros 7/1867, S. 240 ff. Vgl. unten Anhang II, 
S. 177 ff.

*) Die niedrige Prozentzahl der Liberalen in der 3. Klasse war durch die polnischen Stimmen 
bedingt.

4) Anteil der Konservativen auf dem Lande: I. Abt.: 34,5%, II.: 33,3%, III.: 38,6%. Vgl. zu 
diesen statistischen Angaben die Analyse des Wahlergebnisses im Anhang II.
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den oder sogar in den einzelnen Wohnungen durchzuführen1). Lassalle schlug im 
Verlauf von Gesprächen, die er mit Bismarck 1863 und 1864 über Arbeiter- und 
Wahlrechtsfragen führte, außerdem noch eine Wahlpflicht vor2). Die Einführung 
solcher wahltechnischer Neuerungen empfahl sich, weil sie ohne Verfassungs­
änderung in der Form eines Wahlreglements erlassen werden konnte. Um aber 
eine einschneidende Wirkung zu erzielen, mußten diese Maßnahmen mit einer 
Wahlrechtsänderung kombiniert werden. Denn die gewünschte konservative 
Reserve war vor allem in den unteren Schichten zu erwarten, wie die geringe 
Wahlbeteiligung in der dritten Klasse zeigt3). Erst beim allgemeinen und gleichen 
Wahlrecht erhielten ihre Stimmen das nötige Gewicht, um die vorwiegend 
liberalen Städte majorisieren zu können.

Aus den gleichen Erwägungen mußten die in der Opposition stehenden 
liberalen Parteien die Einführung des allgemeinen Wahlrechts ablehnen. Das 
fiel dem demokratischen Flügel natürlich nicht leicht. Aber wenn diese Frage 
jetzt von konservativer Seite aufgegriffen wurde und die Parteien Stellung 
nehmen mußten, konnte die Fortschrittspartei, in der diese Frage einfach 
unentschieden geblieben war, auseinanderbrechen und dadurch die Front 
der Regierungsgegner zersplittern. Gründe der Wahlarithmetik und der 
Koalitionspolitik waren es, durch die die Demokraten von der Forderung nach 
einem allgemeinen und gleichen Wahlrecht in der damaligen Konfliktsituation 
abgehalten wurden.

Zu diesen rein taktischen Überlegungen kam jedoch noch hinzu, daß in­
zwischen in Lassalle ein sozialistischer Vorkämpfer für das allgemeine Wahlrecht 
in Preußen aufgetreten war, der dieses demokratische Verfassungsrecht zur 
Kernforderung einer selbständigen Arbeiterbewegung machte. Bei ihm aber 
sollte das demokratische Wahlrecht nicht die Idee der Gleichheit oder die 
Einheit des Volkes verwirklichen, sondern als Machtinstrument dienen, mit dem 
sich der vierte Stand die Herrschaft im Staate verschaffen wollte, um auf diesem 
Wege die Lösung der sozialen Frage mit staatlicher Hilfe zu erreichen. Diese 
Gedanken, die Lasalle im April 1862 in Berlin öffentlich vortrug, wurden sehr 
bald von konservativer Seite aufgegriffen. Wagener, einer der in sozialen Pro­
blemen am weitesten blickenden konservativen Politiker, erkannte, daß nach 
einer Erweiterung des Wahlrechts auch die sozialen Wünsche der mit neuen 
Rechten ausgestatteten Schichten gehört werden müßten. Die lohnarbeitenden 
Klassen sollten durch soziale Maßnahmen der Krone verpflichtet werden, um 
ihr in einer loyalen Industriearbeiterschaft einen festen parteipolitischen Rück-

') Aus einer Denkschrift Bismarcks vom 23. Dezember 1864, die als erste offiziell eine „durch­
greifende Reform der bestehenden Vorschriften über die Wahl der Abgeordneten“ anregte. 
Inhaltsangabe bei G. Mayer, a.a.O., S. 35 f.

') Lassalle an Bismarck, 16. Januar 1864. Bei G. Mayer, a.a.O., S. 83.

•) Wahlbeteiligung 1863: I. Abt. 57%, II. 44%, III. 27,3%.
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halt zu verschaffen. Gewiß entsprachen diese Ziele nicht ganz den Vorstellungen 
Lassalles, gemeinsam aber war beiden Politikern, daß sie den Zusammenhang 
zwischen dem allgemeinen Wahlrecht und der sozialen Frage schon im Früh­
stadium der industriellen Entwicklung Preußens erkannten und politisch frucht­
bar zu machen versuchten.

Die Liberalen jedoch vermochten dies mit ihren sozialpolitischen Ideen nicht 
zu vereinbaren. Selbst die treuen Anhänger des allgemeinen Wahlrechts in 
ihren Reihen konnten den Konsequenzen, die aus ihrem alten Programm ge­
zogen wurden, nicht mehr folgen. Es gab zwar auch unter den Liberalen einzelne 
Männer, die der Arbeiterfrage Interesse entgegenbrachten1). Schulze-Delitzsch 
war der unermüdliche Organisator von genossenschaftlichen Vereinigungen, 
durch die die materielle Lage der unteren Volksklassen gebessert werden sollte. 
Aber ihr eigener ideologischer Ausgangspunkt versperrte den Liberalen den 
Zugang zu einer erfolgreichen Lösung.

Für das liberale Denken bedeutete das Bestreben, soziale Wünsche durch 
politische Mittel zu verwirklichen, daß dem Staat ein Eingriff in den gesellschaft­
lichen Bereich zur Aufgabe gemacht wurde. Ein solcher aber war von ihrem 
Standpunkt aus unberechtigt. Für sie war die Gesellschaft autonom, der Staat 
hatte lediglich die Pflicht, die äußeren Voraussetzungen für den Erfolg der 
geistigen und wirtschaftlichen Bestrebungen des einzelnen zu schaffen, für 
Rechtsschutz, Sicherheit und Frieden zu sorgen2). Das allgemeine Wahlrecht 
folgte nach ihrer Auffassung aus der naturrechtlichen Gleichheit der Menschen 
und ihrer Gleichheit vor dem Gesetz3). Die soziale Frage könne mit dem all­
gemeinen Wahlrecht nicht gelöst werden, da sie eine wirtschaftliche, nicht 
eine politische Frage sei4). Sie waren der Überzeugung, daß auf dem wirtschaft­
lichen Gebiet eine natürliche Harmonie der Interessen entstehe, wenn jeder 
Eingriff von außen ferngehalten werde. So erschien das freie Ausleben der 
Persönlichkeit als das Endziel gesellschaftlicher Vollkommenheit.

Daß in dieser Lehre vom Freihandel und dem „Laissez faire“ soziale Motive 
ebenso die Grundlage bildeten wie bei den sozialistischen Theorien, wurde nicht 
gesehen. Denn die politische und wirtschaftliche Freiheit lag im Interesse des 
gebildeten wie des aufstrebenden wirtschaftenden Bürgertums. Dadurch wurden 
diese Forderungen jedoch ideologisiert, naturrechtliche und soziale Elemente 
miteinander vermischt und auf diesem Wege die Sozialanschauungen des Bürger­
tums verabsolutiert. Jetzt war es unliberal, wenn soziale Wünsche in den Bereich 
staatlicher Politik hineingetragen wurden. Die Liberalen sahen nicht ein, aus 
welchem Grunde soziale Gruppen auf eigenem Wege politische Forderungen

q H. Oncken, Arch. für die Geschichte des Sozialismus und der Arbeiterbewegung, 2, S. 123 f.

') Schulze-Delitzsch, Schriften und Reden, II, S. 110.

*) Schulze-Delitzsch, Schriften und Reden, II, S. 111, 254.

*) Schulze-Delitzsch, Schriften und Reden, II, S. 122.
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durchsetzen sollten. Sie hielten es für politische Unklugheit und frevelhafte Will­
kür, in dem Augenblick, da von den Liberalen als Vorkämpfer aller fortschritt­
lichen Bewegungen die verfassungsmäßigen Rechte erkämpft werden sollten, mit 
einer eigenen politischen Organisation in Arbeiterkreisen aufzutreten und so die 
Stoßkraft der liberalen Parteien zu schwächen. Die Einheit des Volkes hatte in 
dem gemeinsamen Interesse nach politischer Freiheit weiter zu bestehen. Der 
einzelne Abgeordnete war als Vertreter des ganzen Volkes gedacht; wie konnten 
da Vertretungen von Sonderinteressen Raum haben!

Die Liberalen betrachteten die ersten organisatorischen Regungen des Arbeiter­
standes mit größtem Mißtrauen. Nur zu deutlich hatten die Konservativen schon 
kurz nach Bismarcks Regierungsantritt auf der Generalversammlung des Preu­
ßischen Volksvereins am 29. Oktober 1862 ihre taktischen Ziele enthüllt. Die 
Arbeiterbewegungen, so erklärte der Präsident des Volksvereins, v. Blancken- 
burg, würden der Demokratie ein weit schärferes Examen auf erlegen, wenn sie das 
allgemeine Stimmrecht forderten1). Auf der gleichen Versammlung verlangte 
Wagener eine Änderung des bestehenden Wahlrechts; an seiner Stelle wollte 
er allerdings zunächst noch ein ständisches Wahlrecht sehen2). Die Schwäche 
der Liberalen auf sozialpolitischem Gebiet bot die Möglichkeit, einen Keil 
zwischen die bürgerliche Opposition und die ihr anhängenden lohnarbeitenden 
Schichten zu treiben3). „Wenn die konservative Partei es versteht, die Arbeiter­
frage in die Hand zu nehmen, ist es mit der Fortschrittspartei zu Ende“, schrieb 
Wagener im Jahre 18634).In den Augen der Liberalen tauchte das Schreckbild 
eines plebiszitären Cäsarismus in der Art Napoleons III. auf. Im November 1862 
schrieben die „Preußischen Jahrbücher6)“: „Das scheint gewiß, daß es Staats­
männer gibt, die den Widerstand des oppositionellen Bürgertums mit Hilfe der 
Organisation des vierten Standes glauben brechen zu können. Napoleon be­
herrscht Frankreich, weil er den Soldaten und den Ouvrier in der Hand hat.“ 
Die Sozialisten wurden von den Liberalen als „offen im Solde Bismarcks“ 
stehend6) bezeichnet. So sahen sich die liberalen Parteien nun von allen Seiten 

bedroht.
Da sie den Versprechungen der Sozialisten und der Konservativen kein agita-

*) Schultheß 1862, S. 182.

*) Schultheß 1862, S. 182.

• ) Die liberalen Parteien waren in den Stadtgemeinden in der dritten Klasse um 2 %% stärker 
als in der ersten: I. Abt. 65,2%, II. 67%, III. 67,7%. In den Landgemeinden zeigt sich dagegen 
ein völlig anderes Bild: I. 43,9%, II. 41,1%, III. 35,5%.

< ) Kreuzzeitung 1863, Nr. 30. Nach Ritter, Die preußischen Konservativen und Bismarcks 
deutsche Politik, 1913, S. 142.

’) Preußische Jbb. 10/1862, S. 502.

• ) Schulze-Delitzsch, Schriften und Reden, II, S. 240. — Ähnlich ebenda III, S. 199, IV, 
S. 224, 233, 260. — Miquel, Reden, I, 1911, S. 171 über Lassalle und seine Freunde: ,,... wenn 
sie nicht etwa Agenten einer anderen Partei sein sollten ...“ — Vgl. auch Dehio, HZ 140, S. 300. 
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torisch wirksames Programm entgegenstellen konnten, verlangten sie von den 
Arbeitern, die sozialen Fragen zugunsten der politischen Forderungen, die von 
den oppositionellen Parteien im Verfassungskonflikt durchzukämpfen versucht 
wurden, zurückzustellen.

Als 1862, unabhängig von Lassalle, von Arbeiterseite in Berlin ein Aufruf zu 
einem allgemeinen deutschen Arbeiterkongreß erlassen wurde1), antwortete der 
auf dem Unken Flügel der Fortschrittspartei stehende Streckfuß: „Gerade 
im gegenwärtigen Augenblick ist die Arbeiterbewegung eine durchaus ver­
fehlte.“ Es gelte, sich in der Situation des Verfassungskonfliktes zum kräftigen 
Widerstand zu einigen. „Auf diesen einen Punkt müssen alle unsere Bestre­
bungen konzentriert sein, alle anderen Fragen, so wichtig sie auch sein mögen, 
müssen ruhen, bis die jetzige Krise überstanden ist2).“ Auch die Frage des 
allgemeinen Wahlrechts, für die sich Streckfuß 1861 wieder eingesetzt hatte, 
mußte zurückgestellt werden, weil sie den Bestand der Fortschrittspartei gefähr­
dete und seine sozialen Konsequenzen der liberalen Ideologie widersprachen; 
vor allem aber, weil sie die Stärke der liberalen Opposition in dem Paralament 
zu schwächen drohte. Denn selbst wenn die koalitionspolitischen und ideolo­
gischen Bedenken nicht gewesen wären und die Liberalen die Agitation für das 
allgemeine Wahlrecht selbst in die Hand genommen hätten, würde die Ver­
wirklichung eines solchen Programms nur den Konservativen Gewinn gebracht 
haben. Die überwiegend agrarische Struktur des preußischen Staates war kein 
Boden für eine breite liberale Bewegung, aber auch nicht für eine breite An­
hängerschaft von Industriearbeitern3). Von einem Arbeiterprogramm mit all­
gemeinem Wahlrecht hätte man in dieser Zeit noch kein Äquivalent für das 
politische Übergewicht erhalten, das durch das Dreiklassenwahlrecht geschaffen 

war. Die Forderung des Tages hatte den Vorrang vor der Frage der Zukunft. 
Und diese Forderung des Tages war das Durchkämpfen des Verfassungskon­
fliktes, oder wie Miquel es in einem Brief an Marx ausdrückte, „einen bürger­
lich-nationalen Staat zu gründen“. Er meinte, hier sei ein gemeinsames Inter­
esse von Bourgeoisie und Proletariat gegeben4). Daß dies nicht der Fall war, 
bewirkte die Trennung der proletarischen von der bürgerlichen Bewegung.

Die Konfliktsituation schloß alle liberalen Richtungen zusammen und be­
stimmte die Demokraten, das allgemeine Wahlrecht abzulehnen. Mit Mühe war 
die Initiative der Berliner Arbeiter im November 1862 noch gedämpft worden. 
Ende Dezember 1862 kamen dann einige Führer des radikalen Arbeiterbildungs-

') Bernstein, Geschichte der Berliner Arbeiterbewegung, I, 1907, S. 101 ff.

*) Volkszeitung vom 22. Oktober 1862. Nach Bernstein in: Lassalle, Reden und Schriften, III, 
1919, S. 16 f.

’) 0,77 Mill, in der Industrie beschäftigten Personen standen 1,09 Mill, im Handwerk und 
3,43 Mill, in der Landwirtschaft gegenüber. H. Oncken, Lassalle, 3. Aufl. 1920, S. 283.

4) Mommsen, Miquel, I, 1928, S. 70 f.
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Vereins „Vorwärts“ in Leipzig nach Berlin und legten den Führern der Fort­
schrittspartei die Forderung vor, das allgemeine Wahlrecht in das Parteipro­
gramm aufzunehmen. Schulze-Delitzsch wäre damals geneigt gewesen, diesen 
Wunsch zu erfüllen, aber v. Unruh — wie jener ein Demokrat von 1848 — lehnte 
ab1). Die preußischen Demokraten verzichteten auf das allgemeine Wahlrecht. 
Im Herbst 1864 äußerte sich Waldeck, der Führer des linken Flügels in der Fort­
schrittspartei, darüber wie folgt2): „Unglaublich verkehrt ist der Aufsatz der 
Reform über Lassalle. Keiner in der Partei hat wohl die von Eitelkeit diktierte 
Agitation mit dem allgemeinen Wahlrecht als Hebel der sozialen Frage gebilligt. 
Oft genug habe ich 1848 und 1849 den Schwindel mit der sozialen Frage, der so 
schädlich gewesen ist, bekämpft. Das allgemeine Wahlrecht ist eine politische 
Forderung, keine soziale; es ist jetzt offenbar nicht die Zeit, dasselbe anzustre­
ben.“

b) Die Rechtfertigung des Dreiklassenwahlrechts durch die Demokraten.

Das Beispiel des demokratischen Flügels in der Fortschrittspartei zeigte, daß 
die liberalen Parteien in der Konfliktzeit das allgemeine Wahlrecht aus wahl­
taktischen, koalitionspolitischen und ideologischen Gründen ablehnen mußten. 
Dadurch gewannen sie jetzt wieder ein positives Verhältnis zum preußischen 
Dreiklassenwahlrecht, gegen das sie sich 1861 noch geschlossen gestellt hatten. 
Wie ein Damoklesschwert hing die Möglichkeit einer Wahlreform über der 
liberalen Opposition. Angriffe auf die Volksvertretung und das Wahlgesetz 
schienen diese Verfassungsänderung vorzubereiten. Um den König für eine 
Änderung der beschworenen Verfassung geneigt zu machen, suchte man nach­
zuweisen, daß die Abgeordnetenkammer nicht die Mehrheit des Landes reprä­
sentiere. In der Adreßdebatte am 27. Januar 1863 sagte Bismarck, daß das 
gegenwärtige Haus nur etwa 15% der Wahlberechtigten vertrete. Bei der letzten 
Wahl hätten sich 34% der Wahlberechtigten beteiligt, durch die Mehrheitswahl 
vertrete das Haus aber nur etwas mehr als die Hälfte dieser Wähler. Und von 
diesen bezweifelte der Ministerpräsident, ob alle die Tätigkeit des Abgeordneten­
hauses mit Sachkunde verfolgen könnten3). So fehlerhaft diese Berechnung —

*) H. Oncken, Lassalle, 3. Aufl. 1920, S. 275. -—• Schulze-Delitzsch sprach auch noch im fol­
genden Jahr vom allgemeinen Wahlrecht (Schriften und Reden II, S. 111, 147, 219), aber dann 
schwieg auch er sich darüber aus. In einem Vortrag im Arbeiterbildungsverein zu Berlin im Okto­
ber 1865 sprach er zwar von „gleichen Rechten“, von der „Gleichheit aller vor dem Gesetz“, von 
„politischer Freiheit“ für den Arbeiter, das allgemeine Wahlrecht aber erwähnte er nicht mehr 
(Schriften und Reden II, S. 240).

’) Biermann, Waldeck, 1928, S. 296. — Zu Waldecks Anpassung an seine bourgeoise Um­
gebung in der Fortschrittspartei vgl. Dehio, HZ 136, S. 51; seine Stellung im Konflikt: ebenda 
S. 52 ff.

•) Sten. Ber. d. Abgeordnetenhauses 1863, I, S. 128. — Über Bismarcks Gedanken einer 
Minderheitsopposition vgl. Oncken, Preußische Jbb. 146/1911, S. 112 ff. G. Mayer, Bismarck und 
Lassalle, 1928, S. 34. Augst, Bismarcks Stellung zum parlamentarischen Wahlrecht, 1917, S 38. 
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wahrscheinlich absichtlich — war, die Tendenz wurde doch sichtbar: den Ab­
geordneten sollte deutlich gemacht werden, daß sie nur formaliter das Recht zur 
Opposition besäßen. Der Kriegsminister v. Roon erklärte, das Ergebnis der 
letzten Wahl sei durch eine zu große Zurückhaltung der ruhe- und ordnungs­
bedürftigen Personen im Lande, „dieser treuen Anhänger des Königs und unserer 
preußischen Verfassung“, zustande gekommen. Aber auch er mußte zugeben, 
daß die Abgeordneten gesetzlich gewählt und daher gesetzliche Vertreter des 
Volkes seien1).

Die Liberalen hatten nun die Logik des Dreiklassenwahlrechts darzulegen, 
wenn sie ihre Legitimation nachweisen wollten. Hans Viktor v. Unruh wies dar­
auf hin, daß zur Zeit der Oktroyierung mit voller Absicht die Entscheidung bei 
den Wahlen in die Hände der besitzenden Klassen gelegt worden sei. Es komme 
nicht auf die Zahlen an, wieviel sich überhaupt beteiligten, sondern auf die Be­
teiligung in den einzelnen Klassen. Diese sei aber viel höher, nämlich 61 % in der 
ersten, 48 % in der zweiten und 30 % in der dritten Klasse2). Danach hätten sich 
die Wähler der ersten und zweiten Klasse in ihrer Majorität beteiligt. „Wir sind 
also aus der Majorität der Wähler der ersten und zweiten Klasse hervorgegan­
gen3).“ Twesten erklärte mit besonderem Nachdruck, daß die besitzenden Klas­
sen, die Intelligenz und das Vermögen im Lande ohne Modifikation gegen den 
Verfassungsbruch und gegen die Militäreinrichtung seien4).

Gerade diese Tatsache gab den Liberalen den Beweis, daß ihre Opposition 
zu Recht bestand. Die Besitzenden waren ihnen die Repräsentanten des Volks- 
willens, ihr Votum hatte daher, unabhängig von der Zahl, besonderes Gewicht. 
Die Reichen und Wohlhabenden waren in ihren Augen „die konservativste 
und nüchternste Klasse der Bevölkerung“, wie es v. Unruh ausdrückte5). 
Ihre Entscheidung bot am ehesten die Gewähr, daß die politische Bewegung 
von keinen revolutionären Absichten, von keinem Machtverlangen, sondern 
nur von dem Streben nach dem objektiv Richtigen geleitet würde.

Aber auch für den Demokraten Waldeck wurde das moralische Gewicht des 
Wahlergebnisses durch das Dreiklassenwahlrecht noch verstärkt. Ein Verdikt 
des ganzen Landes unter diesen Bedingungen sei ihm viel lieber, als wenn es bei 
geheimer Abstimmung und unter dem allgemeinen und gleichen Wahlrecht ge­
schehen wäre, erklärte er am 6. Juni 1862 im Abgeordnetenhaus6). Die Demo­
kraten sahen darin einen Beweis für die Stärke der oppositionellen Bewegung, daß 
diese sich sogar bei dem undemokratischen Wahlrecht in diesem Maße durch­

*) Sten. Ber. d. Abgeordnetenhauses 1863 I, S. 90 f.

’) Sten. Ber. d. Abgeordnetenhauses 1863, I, S. 58.

*) Sten. Ber. d. Abgeordnetenhauses 1863, I, S. 130.

4) Sten. Ber. d. Abgeordnetenhauses 1863, I, S. 66.

In einer Rede am 2. Dezember 1862; Schultheß 1862, S. 188.

*) Sten. Ber. d. Abgeordnetenhauses 1862, 2. Session, I, S. 193.

34



setzen konnte1). Die Demokraten waren in der Anerkennung der Wahlergeb­
nisse mit den Gemäßigten einig, sie gaben daher dem Dreiklassenwahlrecht um 
seiner Wirkung willen indirekt ihre Zustimmung.

In ihren Äußerungen aber zeigten sie, daß sie ihre eigentliche demokratische 
Position bereits aufgegeben hatten. Ursprünglich war die Demokratie als eine 
Volksbewegung verstanden worden, in der das ganze Volk am politischen Leben 
teilnehmen und der Wille des Volkes durch den Willen der Mehrheit dargestellt 
werden sollte. Aber die liberale Majorität im Parlament hatte nur 15% aller 
wahlberechtigten Bürger hinter sich2). Sollte diese Mehrheit erhalten bleiben, 
dann durfte das Stimmrecht nicht beliebig ausgedehnt werden. Um die Majo­
rität im Parlament zu erlangen, mußten sie auf die Majorität im Volke ver­
zichten. Taktische Gründe verschoben also die ideologische Stellung der Demo­
kraten. Das Parlament war nun auch nach ihrer Ansicht Ausdruck der öffent­
lichen Meinung, wie sie vom bürgerlichen Mittelstand repräsentiert wurde. Bei 
Strafe des Unterganges, so schrieb der Demokrat Oppenheim nach den Wahlen vom 
Dezember 1861, hat eine jede Regierung „auf die wahre Stimme der erwerbskräfti­
gen und selbständigen Volksklassen zu hören3)“. Die gebildeten und besitzenden 
Schichten stellten jetzt auch für die Demokraten den Kern der Nation dar.

Dieser Verzicht auf das demokratische Mehrheitsprinzip kann an Urteilen 
über das Volk veranschaulicht werden. Auch auf dem linken Flügel der liberalen 
Parteien erkannte man mit Resignation, daß der Konflikt als ein Kampf um 
reine Verfassungsfragen nur begrenzte Volkskreise berührte. Hoverbeck schrieb 
1865, daß die Mehrzahl der Urwähler noch sehr wenig von ihren Rechten wisse, 
„daß eine allgemeine Abstimmung uns möglicherweise den nackten Absolu­
tismus wiederbringen würde“. Mit Sorge stellte er fest, daß sie „auf keiner 
soliden Grundlage“ ständen4). Die nackten Rechtsfragen seien für die unteren 
Volksklassen nicht von dem gleichen Interesse wie die positiven Fragen, d. h. 
die materiellen Folgen des Konflikts6). Auf die große Masse der dritten und 
teilweise zweiten Klasse hätten die Beratungen im Parlament, von denen sie 
nichts erfahre, keinen Einfluß6). Im gleichen Sinne sprach Oppenheim 1865 
der Masse die Reife ab, derer es zu großen politischen Umwälzungen bedürfe7).

*) H. B. Oppenheim am 22. Dezember 1861: „Unter dem unbilligsten Wahlgesetz, das den 
borniert-konservativen Elementen verhältnismäßig ein sieben- bis zehnfaches Stimmrecht ein­
räumt“ habe das Land „mit einer Einstimmigkeit und Festigkeit der Überzeugungen für die Aus­
bildung eines wirklichen . . . Verfassungslebens . . . seine Stimme erhoben, daß daran kein Zweifel 
möglich bleibt.“ Deutsche Jbb. 2/1862, S. 155.

*) 535000 liberale Urwähler =15% von 3 549 000 Wahlberechtigten.
•) Deutsche Jbb. 2/1862, S. 155.
*) Parisius, Hoverbeck, Bd. III, 1898, S. 55.
*) Parisius, a.a.O., S. 28.
•) Heyderhoff und Wentzcke, Deutscher Liberalismus im Zeitalter Bismarcks, 1, 1925, S. 251. 

— Das Monopol der Provinzialkorrespondenzen, die als amtliche Blätter vor allem ländliche 
Kreise versorgten, wurde von der Regierung zur Beeinflussung im konservativen Sinne verwendet. 
Vgl. ebd., S. 252 Anm.

’) J. v. Eckardt, Lebenserinnerungen, I, 1910, S. 9.
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Gegenüber einer solchen Wählerschaft schien die „Erziehung zur Freiheit“ 
die vordringlichste Aufgabe zu sein1). Hierzu seien vor allem die Pressefreiheit, 
die Vereins- und die Versammlungsfreiheit notwendig. Denn die demokratischen 
Staatseinrichtungen, so erklärte Schulze-Delitzsch, seien so lange eine „Lüge“, 
als nicht ein gewisser Grad von Durchbildung in den Massen, ein gewisser 
Wohlstand Gemeingut des Volkes geworden sind2)“. In diesem Sinne ist auch 
seine durchaus wohlgemeinte, aber typisch bürgerliche Antwort auf die Anfrage 
der Leipziger Arbeiter, wie sich der Nationalverein zu den Arbeitern stelle, zu 
verstehen. Die Arbeiter, sagte er, sollten die speziell politische Tätigkeit im 
Nationalverein zurückstellen, um ihre Ersparnisse zur Befreiung aus der Not 
des Daseins zu verwenden. Der besitzlose Arbeiter, der von der Hand in den 
Mund lebe, habe keine Zeit, sich mit öffentlichen Dingen zu beschäftigen3). 
Hier ist fast das gleiche ausgedrückt, was Benjamin Constant zur Rechtferti­
gung des Vermögenszensus gesagt hatte: daß zur Beschäftigung mit öffent­
lichen Angelegenheiten Muße gehöre, die nur der Besitz gewähre. Auch für 
Schulze-Delitzsch waren die besitzenden und gebildeten Klassen des Bürger­
tums vor anderen zur Beschäftigung mit der Politik prädestiniert. „Auf dem 
deutschen Mittelstände ruht die Entwicklung des wahren deutschen Wesens . . . 
Sie dienen sich selbst am besten, wenn Sie Ihre Stellung in der großen Gesamt­
entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft richtig auffassen . . .“, hielt er den 
Arbeitern 1862 in einer Versammlung in Berlin entgegen4).

Die preußischen Demokraten hatten sich von ihrer in der Revolutionszeit 
vertretenen Prinzipienpolitik weit entfernt. Als sie in den politischen Kampf 
der Parteien um die Vertretung im Parlament eintraten, mußten ihre Prinzipien 
der politischen Lage angepaßt werden. Die praktische Erfahrung zeigte, daß 
die soziale Struktur des preußischen Staates einer demokratischen Bewegung 
nicht günstig war. Die konservative Verwaltung bildete ein unüberschreitbares 
Bollwerk für eine breite politische Betätigung. Der größere Teil der Bevölkerung 
lebte noch in patriarchalischen Verhältnissen und war — abgeschlossen gegen 
alle neuen Ideen — eine gehorsame Gefolgschaft des feudalen Großgrund­
besitzes. Die Fortschrittler waren sich darüber klar, daß ihnen nur eine geringe 
Unterstützung in der Bevölkerung zuteil wurde5), und gerade deswegen woll­

*) So Hoverbeck. Parisius, a.a.O., S. 55.

*) Sten. Ber. d. Abgeordnetenhauses 1862, 1. Session I, S. 151.

s) Oncken, Arch. f. d. Geschichte des Sozialismus und der Arbeiterbewegung 2, S. 126.

*) Schriften und Reden, II, S. 25.

*) Dies gegen Kluke, der in „Deutsche Geschichte im Überblick“, hrsg. von P. Rassow, Stutt­
gart 1953, S. 475 sagt: „Die Konstanz der Wahlergebnisse seit Beginn der neuen Ära täuschte 
über die schmale Basis hinweg.“ Ähnlich auch Schraepler, Geschichte in Wissenschaft und Unter­
richt 5/1954, S. 532. Gerade weil man sich ihrer bewußt war, hielt man am Dreiklassenwahlrecht 
fest.
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ten sie es nicht auf das Experiment des allgemeinen Stimmrechts ankommen 
lassen. Sie mußten erkennen, daß ihre politischen Ziele nur der bürgerlichen 
Schicht zugänglich waren, obwohl sie ursprünglich für das ganze Volk gelten 
sollten. Das gedruckte Wort erreichte nur einen begrenzten Kreis der Bevöl­
kerung, eine Massenpropaganda aber war bei dem Honoratiorencharakter 
des Parteilebens noch undenkbar. Die erste Auseinandersetzung mit der sozi­
alen Frage legte den bürgerlichen Kem der demokratischen Ideologie frei und 
schuf weitere Hemmungen, das allgemeine Wahlrecht anzustreben. Dem be­
schränkten Wahlrecht entsprach der bürgerliche Charakter der Fortschritts­
partei1), die wirtschaftlichen und politischen Interessen des Bürgertums fanden 
in ihr einen Fürsprecher. Die prinzipientreuen Demokraten, wie Temme2), 
mußten sich daher von der Partei trennen oder erhielten, wie Ziegler3), eine 
isolierte Stellung, ohne Einfluß zu haben. Die Mehrheit der Fortschrittspartei 
wollte nicht „demokratisch“ genannt werden4). Sie näherte sich den politi­
schen Anschauungen des gemäßigten Liberalismus. Man kann diese Umformung 
des preußischen Demokraten als einen Reflex der sozialen Struktur des preußi­
schen Staates auffassen, der sich die liberalen Parteien aus Gründen der Selbst­
erhaltung anpassen mußten.

x) Zum bürgerlichen Charakter der Demokratie vgl. Schunke, Die preußischen Freihändler 
und die Entstehung der Nationalliberalen Partei, 1916, S. 8.

*) Temme, Erinnerungen, 1883, S. 486 ff. T. trat im Oktober 1863 in das Abgeordnetenhaus 
ein und schied Mitte Januar 1864 wieder aus.

') Neumann, Franz Wilhelm Ziegler. Phil. Diss., Berlin 1922, S. 200, 203.

4) Temme, a.a.O., S. 488, berichtet von Äußerungen in einer Fraktionssitzung der Fortschritts­
partei: „Sie wollten keine Demokraten sein: die Demokratie habe die Revolution von 1848 
gemacht, 1849 das Land in das Unglück gerissen; Demokratie sei Volksverführung usw.“
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IV. Kapitel

Das allgemeine Wahlrecht bei der Gründung des Norddeutschen Bandes 

(1866—1867)

a) Das Echo der Liberalen auf den Bundesreformantrag vom 9. April 1866.

Bismarck hatte mehrere Wege überlegt, um aus dem preußischen Konflikt 
herauszukommen. Einer war die Lösung durch eine Wahlrechtsänderung. Aber 
es bot sich auch der Weg über die Außenpolitik. Schon der Krieg mit Dänemark 
1864 hatte die Position der preußischen Regierung gestärkt und in die Geschlo s- 
senheit der gegnerischen Front einzelne Lücken gerissen. Je mehr sich in den 
folgenden beiden Jahren die Spannung mit Österreich steigerte, desto deutlicher 
bot sich die Möglichkeit an, die Lösung der deutschen Frage — das politische 
Wunschbild des Liberalismus — selbst in die Hand zu nehmen. Der erste offene 
Schritt hierzu war der preußische Antrag auf Bundesreform, der am 9. April 1866 
am Bundestag in Frankfurt gestellt wurde. In ihm beantragte Bismarck, „eine 
aus direkten Wahlen und allgemeinem Stimmrecht der ganzen Nation hervor­
gehende Versammlung“ zur Beratung einer Reform der Bundesverfassung ein­
zuberufen. Damit war das allgemeine Wahlrecht wieder in den Brennpunkt des 
öffentlichen Interesses gerückt.

Diplomatische Erwägungen und die Erfahrungen aus der Konfliktzeit kamen 
zusammen, um dieses Wahlrecht Bismarck zu empfehlen1). Einmal wollte er 
das allgemeine Stimmrecht als „Waffe gegen Österreich“ gebrauchen2), das den 

Präzedenzfall einer unmittelbaren Selbstbestimmung wegen seiner eigenen 
Nationalitätenprobleme im Innern fürchten und zudem das Anknüpfen an die 
Reichsverfassung von 1848 als Ausschluß aus Deutschland betrachten mußte. 
Sodann war dieses Wahlrecht für Bismarck aber auch das einzige System, „das 
Frankreich gegenüber möglich sei3)“. Das suffrage universel nahm Napoleon den 
Vorwand zur Intervention, da auf ihm seine eigene Herrschaft beruhte. Weiter­
hin war das allgemeine Stimmrecht eine Waffe „im Kampfe für die deutsche 
Einheit4)“, da Bismark durch das Bündnis mit der Einheitsbewegung von unten 
einen Druck auf die deutschen Regierungen ausüben konnte5). Denn der National­
verein hatte im Jahre 1862 die Frankfurter Reichsverfassung mit ihrem Wahl­
gesetz zum Programm erhoben. Aber auch gegen die Gefahr ausländischer

*) Über das Zusammentreffen der preußischen und deutschen Motivreihe vgl. Oncken, Preuß.
Jbb. 146/1911, S. 109 f. Augst, Bismarcks Stellung zum parlamentarischen Wahlrecht, 1917,
S. 63, 68.

*) Erinnerung und Gedanke. Ges. Werke, Bd. 15, Berlin 1932, S. 287.
’) Zu M. Duncker am 22. April 1866; Haym: Duncker, S. 376.
*) Erinnerung und Gedanke, Ges. Werke, Bd. 15, Berlin 1932, S. 287.
*) Vgl. Friedrich III: Tagebücher, S. 545.
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Interventionen sollte das Volk durch diesen Antrag aufgerufen werden. Bismarck 
war der Ansicht, dann „im Kampf gegen eine Übermacht des Auslandes im 

äußersten Notfälle auch zu revolutionären Mitteln greifen“ zu können1). Nicht 
zuletzt aber erwartete er von diesem Wahlrecht ein konservatives Ergebnis, denn 
er war der Meinung, daß neun Zehntel des Volkes in Preußen dem König treu 
seien2). Er hoffte, auf diese Weise die bürgerlich-liberale Opposition mit Hilfe 
der breiten, vorwiegend ländlichen Massen zu majorisieren.

Bei den Liberalen rief der Antrag eine überaus zwiespältige Reaktion hervor3). 
Zuerst herrschte große Überraschung und Bestürzung, da man sprachlos über 
diese unerwartete Wendung war. Die Kölnische Zeitung mußte am 11. April 
bekennen, „daß wir bis jetzt nicht wissen, was wir dazu sagen sollen“. Vom 
Parteischema her war diese Wendung unverständlich. Denn, so argumentierte 
die Kölnische Zeitung, „Graf Bismarck betrachtet als seine Aufgabe ... den 
Kampf gegen die Revolution. Bis jetzt war von der Partei, zu welcher Graf 
Bismarck gehört, ein nach Kopfzahl einberufenes allgemeines deutsches Parla­
ment immer als höchste Verkörperung der Revolution betrachtet4).“ Man glaubte 
daher nicht, daß es Bismarck mit diesem Antrag ernst sei. Er werde ihn wieder 
fallen lassen, wenn er von Österreich Konzessionen erlangt habe5). Der gleichen 

Ansicht war man auf demokratischer Seite. Schulze-Delitzsch6) sprach von einem 
„lächerlichen Vorgehen Bismarcks“ und von „leerer Gaukelei“. Die Person 
Bismarcks war das Hindernis für eine objektive Würdigung des sachlichen Ge­
haltes. Bennigsen schrieb, daß es notwendig sei, den Zug des Gegners, der vorteil­
haft erscheine, mit dem größten Mißtrauen aufzunehmen7). Das Mißtrauen 
gegenüber dem Geber griff auf die Gabe über.

Der Grund hierfür war der Widerspruch zwischen Bismarcks antiparlamen­
tarischer Politik im Innern Preußens und einem Reformprojekt, das durch die 
Proklamierung einer deutschen Nationalversammlung und dem Wahlrecht der 
Frankfurter Reichsverfassung alle liberalen Forderungen erfüllte. „Der innere 
Zustand Preußens rechtfertigt die kühle Ruhe, mit welcher der preußische

*) Erinnerung und Gedanke, a.a.O., S. 287.

’) An Graf Bernstorff, 19. April 1866. Sybel, Die Begründung des Deutschen Reiches, Bd. 4, 
1889, S. 318.

•) Zum Eindruck des Parlamentsantrages vgl.: Spahn, Z. für Politik 1/1908, S. 359 ff. Löwen­
thal, Der preußische Verfassungsstreit, 1914, S. 273. Friedjung, Der Kampf um die Vorherrschaft 
in Deutschland, Bd. 1, 10. Aufl., 1916, S. 196 ff. Ziekursch, Politische Geschichte des neuen 
deutschen Kaiserreichs, Bd. 1, 1925, S. 153. — Über das Echo der rheinischen Presse: U. Schultz, 
Die Politik Bismarcks in den Jahren 1862 bis 1866 im Spiegel der rheinischen Presse. Bonner 
phil. Diss. 1933.

*) Kölnische Zeitung Nr. 100 vom 11. April 1866.

*) Bernhardi, Tagebuchblätter, Bd. 6, S. 300.

') An Bennigsen, 12. April 1866. Schulze-Delitzsch, Schriften und Reden, III, S. 262.

7) Oncken, Rudolf von Bennigsen, I, 1910, S. 694 f.
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Antrag in Deutschland aufgenommen wird“, schrieb die fortschrittliche National­
zeitung1). In einem Brief wies Rudolf Haym auf den „paradoxen Widerspruch 
zwischen dem Treiben im Innern und der Proklamation hyperliberaler Ideen 
als Hebel für das Auswärtige“ hin2). Dieser war nur zu erklären, wenn die 
politischen Ideen als rein taktische Mittel verwendet wurden. Und dagegen 
sträubte man sich auf liberaler Seite. „Mir bleibt das schmerzliche Gefühl“, 
schrieb Rudolf Haym an Max Duncker3), „daß die liberalen Ideen doch zu gut 
sind, um bloß als Mittel zum Zweck gebraucht zu werden“, und bezeichnete 
dies als „Frevel“.

Diese ethische Wertung ist jedoch nur bei den weit rechts stehenden Liberalen 
zu finden. Die praktischen Politiker hatten andere Sorgen. Bennigsen kritisierte 
die Funktionslosigkeit des geplanten Parlaments und erinnerte an die Erfah­
rungen von 1848/49. Auch damals gab es ein Parlament, das aus demokratischem 
Wahlrecht hervorgegangen war, aber keine Macht besaß4). Und sofort tauchten 
wieder Erinnerungen an Napoleon III. auf. „Bismarck denkt ohne Zweifel an 
ein Napoleonisches Regiment mit allgemeinem Stimmrecht und ähnlichen Kunst­
stücken“, befürchtete Twesten5 *). Im gleichen Sinne äußerte sich auch Bernhardi 
dem preußischen Kriegsminister v. Roon gegenüber8): „Mit dem allgemeinen 
Stimmrecht kommen wir aber in die reine Nachahmung Frankreichs; in den 
Cäsarismus.“ Man sah die Zeit eines Scheinkonstitutionalismus nahen, bei dem 
die populären Verfassungseinrichtungen nur als Schleier über dem eigentlichen 
absolutistischen Kern hegen würden. So schrieb die liberale Aachener Zeitung: 
„Die Demokratie gibt den Namen her, die Absolutie erhält dadurch ein scheinbar 
populäres Gewand7).“ Die Liberalen erblickten in dem allgemeinen Wahlrecht 
nur zwei Möglichkeiten: entweder würde aus ihm der Imperialismus oder die 
Revolution folgen8). Die Erfahrungen der Konfiiktzeit ließen die erste Möglich­
keit drohender erscheinen.

Zusammen mit Twesten hatte die ganze Fortschrittspartei insgeheim die 
größten Sorgen vor dem neuen Wahlgesetz. Sie dachte an die konservative 
Reserve unter der Landbevölkerung, durch die die liberalen Parteien dezimiert 

4) Friedjung, a.a.O., S. 202.

*) R. Haym, Briefwechsel, 1930, S. 244.

•) Am 18. April 1866. Haym, Briefwechsel, 1930, S. 244. — Kronprinz Friedrich Wilhelm 
nannte es ein „frevelhaftes Spiel mit den heiligsten Dingen“. Haym, Das Leben Max Dunckers, 
1891, S. 376 f. — Treitschke an S. Hirzel:,,... phantastische Tollheiten ...“ Treitschke, Briefe II, 
S. 464.

4) An Böhmert, 15. April 1866. Oncken, Bennigsen I, S. 694.

’) An Lipke, 23. April 1866. Heyderhoff und Wentzke, Deutscher Liberalismus im Zeitalter 
Bismarcks, Bd. 1, 1925, S. 277.

*) Bernhardi, Tagebuchblätter VI, S. 323.

’) Nr. 103 vom 14. April 1866. Zitiert nach Schultz, a.a.O., S. 126.

•) Haym, Briefwechsel, 1930, S. 244.
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werden konnten. „Vor nichts haben wir Männer der Fortschrittspartei“, schrieb 
Ziegler am 30. Juni 1866, „mehr Furcht als vor dem gleichen allgemeinen 
direkten Wahlrecht, weil dasselbe ungeheuer unter uns aufräumen würde1).“ 
Vor allem erregte das direkte Wahlverfahren großes Mißfallen. Es gab Mitglieder 
der Fortschrittspartei, die daran dachten, durch Amendierung das direkte in 
ein indirektes Wahlrecht zu verwandeln2). Ziegler selbst trat für das allgemeine 
Wahlrecht ein; er bekannte sich sofort zu dem Reformplan Bismarcks. Er glaubte, 
auf diese Weise Bismarck in seinen eigenen Schlingen fangen zu können3). Aber 
kurz darauf, als die erwartete patriotisch-demokratische Bewegung ausblieb, 
weil die Regierung zu geringes Interesse zeigte und die feindselige Stimmung in 
der Bevölkerung gegen Bismarck noch andauerte4), schwenkte er wieder in die 
Linie seiner Partei ein. Seine Neigung zum direkten Wahlrecht bezeichnete er 
jetzt mit Selbstironie als eine „Marotte5)“, denn das Prinzip entsprach nicht den 
taktischen Bedürfnissen. Während Ziegler den bourgeoisen Charakter des indi­
rekten Walrechts kritisierte, sahen die übrigen Fortschrittler gerade darin einen 
Vorzug.

Auch Schulze-Delitzschs Bekenntnis zu dem neuen Wahlrecht war nicht frei 
von Vorbehalten. Zunächst, als er den Reformantrag noch nicht ernst nahm, 
stimmte er ihm allerdings voll und ganz zu. Er erblickte in ihm einen Fortschritt 
und erklärte, man solle die Regierung, auch für Preußen, darauf festnageln, 
Bedenken hatte er nur wegen der übrigen im Projekt vorgesehenen Verfassungs­
einrichtungen. „Was hilft uns das gute Wahlgesetz, wenn die Männer, die wir 
wählen, keine Befugnisse, keine Rechte, keine Macht haben, etwas für uns fest­
zustellen. Mit dem Wahlgesetz allein ist es nicht getan6).“ Später aber meinte 
er resignierend, man dürfe nicht nach Gunst oder Ungunst der Bedingungen 
fragen. „Wir haben es nicht in der Hand, uns den Kampfplatz und die Kampf­
zeit zu wählen; wir müssen die Aktion da annehmen, wo die Regierung sie uns 
bietet, oder wir kommen überhaupt nicht zur Aktion7).“

1) Forsch, z. brandenburgischen und preußischen Geschichte 39/1927, S. 258.

*) Brief Zieglers vom 30. Juni 1866: „Es ist eine Marotte von mir, daß ich für das direkte 
Wahlrecht bin, und erst gestern habe ich einen gewonnen: Lasker. Wir zanken allabendlich 
darüber, und man ist außer sich, daß ich die Mittelsmänner, die Wahlmänner, die Bourgois, die 
alten Schnupftabaksnasen nicht will; ja daß ich behaupte, wir wären zum Amendement — man 
will damit kommen — gar nicht berechtigt, weil die Umwandlung des direkten in das indirekte 
Wahlrecht eine Verleugnung der individuellen Freiheit sei und jeder Beschluß, dahingehend, von 
vornherein nichtig.“ Forsch, z. brandenburgischen und preußischen Geschichte 39/1927, S. 258 f.

*) Friedjung, a.a.O., S. 202. — Vgl. Eyck, Bismarck, Bd. 2, S. 159 f.

*) Dehio, Forsch, z. brandenburgischen u. preußischen Geschichte 39/1927, S. 231. — Ziegler, 
Brief vom 14. Mai 1866; ebd. S. 243.

‘) S. o., Anm. 2.

') Bede am 23. April 1866; Schriften und Reden, III, S. 279.

’) Rede am 7. Dezember 1866; ebd. IV, S. 523.
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Nach und nach wurden aber auch positivere Stimmen laut. Sie kamen vom 
rechten Flügel des Liberalismus und von nichtpreußischen Liberalen, die nicht 
sosehr mit Konfliktserlebnissen belastet waren. Sie sahen Bismarcks Bundes­
reformplan als eine Handhabe für ihre nationalen Bestreben an1). Die real­
politischen Erwägungen drängten die ideologischen Bedenken in den Hintergrund. 
Auch prinzipielle Gegner des allgemeinen Wahlrechts, wie Treitschke, nahmen es 
als vollendete Tatsache an2). Hier entstand die Strömung, die später den Kern 
der Nationalliberalen Partei bildete, in der liberale Politiker ein positives Ver­
hältnis zu Bismarck zu gewinnen suchten.

Denn inzwischen waren die politischen Ereignisse in raschem Tempo weiter­
geeilt. Nach wenigen Monaten hatte die Niederlage Österreichs in der Schlacht 

von Königgrätz am 3. Juli 1866 die Lösung der deutschen Frage in greifbare 
Nähe gerückt. Preußen konnte nach seinem Sieg die Neugestaltung des Deut­
schen Bundes in seine Hand nehmen, und es war selbstverständlich, daß dies 
jetzt im kleindeutschen Sinne geschah. Die Ansichten der heeresreformfeindlichen 
Liberalen schienen durch die Erfolge der preußischen Armee nun schlagend 
widerlegt zu sein. Der Patriotismus lebte wieder auf, die Stimmung der Be­
völkerung neigte sich der Krone zu. Bei den preußischen Wahlen, die am Tage 
der Schlacht von Königgrätz stattfanden, erlitten die liberalen Parteien eine 
große Einbuße: die Zahl ihrer Mandate ging von 246 auf 148 zurück3), die der 
Konservativen stieg von 34 auf 136. Wenn die Wahlen nach der Schlacht statt­
gefunden hätten, wäre das Ergebnis für die Liberalen noch ungünstiger gewesen. 
Das preußische Wahlrecht gab also keine Garantie für eine Vorherrschaft der 
Liberalen im Abgeordnetenhaus, und seitdem wurde das Dreiklassenwahlrecht 
von diesen mit geringerer Sympathie betrachtet. Aber es blieb ihre Abneigung 
vor dem allgemeinen Wahlrecht, das noch unerprobt vor ihnen lag. Nur durch 
die Macht der unabänderlichen Tatsachen wurden sie gezwungen, sich mit dem 
von Bismarck geplanten Wahlrecht abzufinden.

Diese Zwiespältigkeit zeigte sich, als am 11. September 1866 im Abgeordneten­
haus das Wahlgesetz zum konstituierenden Norddeutschen Reichstag beraten 
wurde. Hier sahen sich die Liberalen den Konservativen gegenüber, die nun zum 
ersten Mal im Parlament offen für das allgemeine Wahlrecht eintraten. Wagener 
bezeichnete es als ein Korrelat zur allgemeinen Wehrpflicht. Er habe den Zensus 
niemals als ein konservatives Prinzip angesehen, nicht der Geldbeutel solle 

') Haym, Briefwechsel, 1930, S. 244 ff. — Duncker, Briefwechsel, 1923, S. 407. — Treitschke, 
Zehn Jahre deutsche Kämpfe, 3. Aufl., Bd. 1,1897, S. 89. — Böhmert,Bremen; Weber,Hannover; 
Oetker, Hessen; Rückert, Coburg; bei Oncken, Rudolf von Bennigsen I, S. 693, 696 f., 697. — 
Biedermann, Mein Leben, Bd. 1, 1886, S. 264 f.

2) Treitschke, Zehn Jahre deutsche Kämpfe, 3. Aufl. 1897, S. 178.

*) Die Fraktion der Altliberalen ist darin nicht enthalten.
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gewogen werden1). Im gleichen Sinne äußerte sich v. Blanckenburg: Ihm er­
scheine das allgemeine Wahlrecht in vieler Beziehung besser als das Dreiklassen­
wahlrecht2). Die Liberalen antworteten mit Protesten.

Waldeck verwahrte sich gegen die Behauptung, daß das allgemeine Wahlrecht 
ein konservatives Prinzip sei. Man müsse es konsequent durchführen, indem 
man auch die übrigen Staatseinrichtungen demokratisch umwandle. Vor allem 
solle der Parlamentarismus anerkannt werden, und dieser bestehe darin, daß 
ein Parlament sich nach dem Willen, der Ansicht und der Meinung des Volkes 
ausspreche. Dazu gehöre aber die Erziehung des Volkes zur Freiheit und die 
Anerkennung der Freiheit. Wer für das allgemeine Wahlrecht eintrete, müsse 
daher ebenfalls für unabhängige richterliche Gewalt, für Pressefreiheit sein. 
Die Konservativen aber hätten den Standpunkt Napoleons III., der die Freiheit 
beschränkte, als er durch das allgemeine Wahlrecht zur Macht gekommen war3). 
Nach Auffassung der Demokraten konnte nur eine grundlegende Reform des 
Staates ein im liberalen Sinne positives Ergebnis garantieren. Diese Befürch­
tungen waren stärker als Waldecks Versicherungen, daß er gegen das Wahlrecht 
nichts einzuwenden habe.

Twesten, der zwischen dem rechten und dem linken Flügel die liberale Mitte 
vertrat, aber stärker oppositionell geblieben war als seine engeren politischen 
Freunde4), sprach seine Bedenken gegen das neue Wahlrecht offener als Wal­
deck aus. Seine Worte können als die eigentliche Meinung der preußischen Fort­
schrittspartei aufgefaßt werden. Er befürchtete, daß das Wahlgesetz Bismarcks 
den Parlamentarismus ruiniere, weil es eine Überhandnahme des Dilettantismus 

und der Charlatanerie in der Politik befördere. Er empfinde den demagogischen 
Charakter des allgemeinen Wahlrechts als unliberal und müsse die mangelnde 
Auslesefunktion beanstanden. Die Sorge, daß es zu einer Klassengesetzgebung 
führe, wie John Stuart Mill befürchtet und Lassalle es erstrebt habe, besitze er 
allerdings nicht. Aber in gewöhnlichen Zeiten könne der Druck der Regierung 
und in ungewöhnlichen die radikale Agitation unerwünschte Resultate herbei­
führen und die Volksstimme fälschen5).

Eine Wahlniederlage erschien den Liberalen nicht ausgeschlossen. Da sie 
im Sommer bereits beim Dreiklassenwahlrecht Verluste erlitten hatten, konnten 
sie vom allgemeinen Wahlrecht nicht besseres erwarten. Dagegen suchten sie 
sich zu sichern. Selbst die Demokraten wollten der Anwendung des demokratischen 
Wahlrechts keinen freien Lauf lassen. Waldeck setzte sich dafür ein, daß das

') Sten. Ber. d. Abgeordnetenhauses 1866, I, S. 333.

*) Sten. Ber. d. Abgeordnetenhauses 1866, I, S. 332.

*) Sten. Ber. d. Abgeordnetenhauses 1866, 1, S. 334.

4) Über seine politische Stellung: Schimke, Die preußischen Freihändler und die Entstehung 
der Nationalliberalen Partei, 1916, S. 74, 80.

') Sten. Ber. d. Abgeordnetenhauses 1866, I, S. 33S.
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neue Parlament bei der Ausarbeitung der neuen Verfassung nur begrenzte 
Rechte bekam. Man wisse nicht, meinte er, wie es mit den verfassungsmäßigen 
Rechten umgehen werde. Die Kompetenz des Parlaments müsse daher auf die 
Beratung beschränkt bleiben1). Aus seiner Rede sprach die Sorge, daß bei dem 
Übergang der gesetzgeberischen Aufgaben vom preußischen Landtag auf den 

Reichstag einige der mühsam erworbenen und im Verfassungskonflikt nur not­
dürftig behaupteten Rechte des Volkes und der Volksvertretung verlorengehen 
könnten. Er bemühte sich daher, das demokratisch gewählte Parlament unter 
die Kontrolle des nach einem undemokratischen Wahlgesetz gebildeten Abge­
ordnetenhauses zu bringen2). Auch Twesten sprach sich für eine beratende F unktion 
des Reichstages aus, um dem Landtag die letzte Entscheidung vorzubehalten3).

Die Ungewißheit der politischen Zukunft wurde in den Augen der Liberalen 
durch das Problem vergrößert, wie das Nebeneinander zweier Parlamente, des 
Reichstags und des preußischen Landtags, zu denken sei. Die Tatsache, daß der 
neue Bundesstaat eigentlich nur aus Preußen bestehen sollte, die anderen 
Staaten daneben aber fast ganz verschwanden, machte die Frage so rätselhaft. 
Gustav Freytag sprach in den „Grenzboten“ von einem Projekt Bismarcks 
aus dem Jahre 1862, in dem ein deutsches Parlament dazu dienen sollte, die 
Einzellandtage aufzuheben4). Hatte der Norddeutsche Reichstag die gleiche Auf­
gabe ? Die Kreuzzeitung empfahl, den deutschen Parlamentarismus mit seinen 
eigenen Waffen zu schlagen. Durch ein deutsches Parlament sollten zuerst die 
Einzellandtage totgemacht werden; darauf sei das deutsche Parlament wie das 
preußische zu behandeln, und der Parlamentarismus sei tot5). Im preußischen 
Abgeordnetenhaus suchte man daher nach einem Ausweg. Groote beantragte 
ein Amendement, nach dem das preußische Abgeordnetenhaus durch Hinzutritt 
der Abgeordneten aus den übrigen Ländern den Norddeutschen Reichstag 
bilden sollte6). Aber das Problem wurde nicht gelöst.

Trotz aller Befürchtungen und Einwände konnten die Liberalen nicht anders, 
als dem vorgelegten Gesetz zuzustimmen. Nur wenige, darunter Virchow, ver­
weigerten ihm die Zustimmung. Der Regierungskommissar mochte auch manche 
mit der Versicherung beruhigt haben, daß es sich nur um ein Wahlgesetz ad hoc 
handele und die endgültige Entscheidung damit noch nicht getroffen sei. Im 

x) Sten. Ber. d. Abgeordnetenhauses 1866, 1, S. 319 f.
*) Vgl. Forckenbeck an Rickert, Januar 1867: „Fällt aber der Reichstag so aus, wie ich fürchte, 

von den 190 preußischen Deputierten eine ganz entschiedene überwiegende stockpreußische 
und reaktionäre Majorität, wird der Entwurf im wesentlichen vom Reichstag angenommen: 
nun dann muß das preußische Abgeordnetenhaus zur Verminderung eines tiefgehenden Bruchs 
in der liberalen Entwicklung den Kampf aufnehmen, die Verfassung amendieren oder verwerfen 
. . .“ Philippson, Max v. Forckenbeck, 1898, S. 167.

•) Sten.Ber. des Abgeordnetenhauses 1866, I, S. 303.
4) Grenzboten 25/1866, II, S. 197.
•) Schunke, a.a.O., S. 71 f.
•) Sten. Ber. d. Abgeordnetenhauses 1866, I, S. 281—284.
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übrigen lag die Initiative nicht bei den liberalen Parteien, sondern bei der 
Regierung. Das einzige, was dem Landtag übrig blieb, war, die Funktion des 
neuen Parlaments in eine beratende umzuwandeln. In dieser Absicht fanden 
sich Vertreter aller liberaler Richtungen zusammen: Waldeck sowohl wie 
Twesten und Treitschke. Treitschke schrieb in seiner Neujahrsbetrachtung: 
„Wir können diese Vorsicht nicht mißbilligen, denn bei dem unsicheren Ausfall 
der Wahlen ist es allerdings möglich, daß die preußische Verfassung durch das 
Parlament untergraben, ein gewisser Besitz unsicherer Hoffnung geopfert 
werde1).“ Einig waren alle in dem Mißtrauen vor einem unerprobten Wahl­
system. Die geschlossene Front der liberalen Parteien gegen das allgemeine 
Wahlrecht bestand weiter.

b) Veränderungen des Parteilebens durch das allgemeine Wahlrecht. Der Ausfall 

der Wahlen vom 12. Februar 1867.

Der näherrückende Wahltermin gab Veranlassung, sich zu überlegen, welche 
taktische Anforderungen das neue Wahlrecht an die Parteien stellen würde. 
Im Unterschied zu der Dreiklassenwahl in Preußen waren die bevorstehenden 
Wahlen gleich, direkt und geheim. Sie sollten also ohne Klasseneinteilung und 
nach einem Wahlverfahren durchgeführt werden, durch das die Abgeordneten 
nicht mehr von Wahlmännern, sondern sogleich von den Urwählern mit absoluter 
Mehrheit gewählt wurden.

Gerade das indirekte Wahlverfahren stellte sich nun als ein großer Vorzug des 
preußischen Wahlgesetzes heraus, und das bestätigte die Zuneigung, die ihm 
von fortschrittlicher Seite gezollt wurde. Ursprünglich war mit ihm die Absicht 
verbunden, die eigentliche Entscheidung über den Kandidaten dem Urwähler 
zu nehmen und sie einem Manne seines Vertrauens zu übertragen. So blieb es 
im wesentlichen noch bis in die 60er Jahre hinein. Es kam zwar schon vor, daß 
ein Wahlmann „ehrenwörtlich“ auf einen bestimmten Kandidaten verpflichtet 
wurde, bevor man ihn wählte2), doch war dies nicht die Regel3). Die eigentliche 
Entscheidung lag in den Händen der Wahlmänner, die eine besondere politische 
Schicht zwischen den Urwählern und den Abgeordneten des Parlaments bildeten.

Im Gegensatz zu der geringen Zahl der Abgeordneten waren die Wahlmänner 
so zahlreich, daß der einzelne in seinem Urwahlbezirk jedem Wähler bekannt 
sein konnte: 1863 kam auf 52 Urwähler durchschnittlich ein Wahlmann4). Diese

’) Zehn Jahre deutscher Kämpfe, 3. Aufl. Bd. 1, S. 197.

*) Pulke, Geschichte der politischen Parteien im Kreise Recklinghausen 1848/89. Miinst. phil. 
Diss. 1933, S. 99.

•) Lasker, Zur Verfassungsgeschichte Preußens, 1874, S. 150: „Verpflichtungen für bestimmte 
Kandidaten werden selten übernommen, und die übernommenen dürfen in der Regel ohne Anstoß 
aufgegeben werden, wenn die veränderte Lage den abweichenden Entschluß rechtfertigt “ (ge­
schrieben 1864).

4) 3 549 000 Urwähler auf 68 200 Wahlmänner.
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Wahlmänner wurden vor allem wegen des Ansehens, das sie in ihrer Umgebung 
genossen, gewählt. Auf diese Weise bildete sich im Abgeordnetenwahlkreis ein 
Wahlkörper, der auf der „lokalen Präponderanz irgendeines sozialen Elementes“ 
beruhte1), eine Gruppe von Personen, die wegen ihrer sozialen Stellung eine 
politische Funktion ausübten2). Und diese politische Funktion hatte zum Inhalt, 
im Namen der Urwähler den Abgeordneten zu wählen: sie schloß ihrem Sinn nach 
die Ausübung eines Mandates zum Zwecke der Wahl im Namen, aber ohne 
Auftrag der Urwähler ein. Es war, wie es die „Grenzboten“ bezeichneten, eine 
„gelinde Art der Bevormundung der Menge durch die Aristokratie der Wahl­
männer3)“, die politische Führung einer sozial niedrigen Schicht durch eine 
höherstehende. Die Urwähler aller drei Steuerklassen waren zwar nur mittel­
bare Wähler für die Vertretung im Parlament. Aber weil die der ersten und 
zweiten Steuerklasse ein größeres Stimmgewicht hatten und die Wahlmänner 
von gleichem sozialen Rang waren, konnten sie sich am ehesten mit den poli­
tischen Entscheidungen der Wahlmänner identifizieren; für sie bestand die 
Bevormundung nur formell, nicht in der Praxis. Die Öffentlichkeit der Wahl 
verstärkte den sozialen Charakter des Wahlaktes. Die Stimmgebung war nicht 
ein Akt individueller Entscheidung, sondern mußte vor der interessierten Öffent­
lichkeit verantwortet werden.

Die politische Praxis gab den Wahlmännerkollegien eine Dauerhaftigkeit, wie 
sie verfassungsrechtlich gar nicht vorgesehen war. Die während der Konfliktszeit 
in Preußen kurz aufeinander folgenden Wahlen beriefen bei dem konstanten 
Wahlausfall meist die gleichen Wahlmänner, und diese fühlten sich dann als eine 
permanente Körperschaft. Die „Grenzboten“ sprachen von den „in Permanenz 
gesetzten Wahlmänner-Patriziern4)“. Sie übten ihre Tätigkeit auch außerhalb 
der eigentlichen Wahlzeit aus. Vor der Wahl hörten sie sich die Wahlreden der 
Kandidaten an, interpellierten bisherige Abgeordnete5) und entschieden in einer 
Vorwahl über die Kandidatenaufstellung. Während der Legislaturperiode for­
derten sie Rechenschaftsberichte von den Abgeordneten, die sie in ihrer Ver­
sammlung entgegennahmen6). So bildete sich ein Stand von lokalen Honora­

r) Grenzboten 26/1867, I, S. 447. Vgl. zum folgenden den gleichen Aufsatz: Das allgemeine 
und geheime Stimmrecht vor dem Reichstag, ebd. S. 445 ff.

*) Dieser soziale Charakter auch bei Ziegler, Brief vom 30. Juni 1866:,,... daß ich die Mittels­
männer, die Wahlmänner, die Bourgeois, die alten Schnupftabaknasen nicht will.. .“ Forsch, z. 
brandenburgischen und preußischen Geschichte 39/1927, S. 259 (S. o. S. 41).

’) Grenzboten a.a.O., S. 447.

4) Grenzboten a.a.O., S. 447.

s) Vgl. Grenzboten 1861, IV, S. 435 ff.

*) Rössler, Studien Bd. 2, S. 200 f. — Bernhardi, Tagebuchblätter IV, S. 243: „Die Berliner 
Wahlmänner fangen an, sich als eine permanente Korporation, als einen besonderen Stand zu 
gehaben. Sie halten Versammlungen, in denen sie sich von den Abgeordneten in langen Reden 
Rechenschaft ablegen lassen — loben oder tadeln usw. .. .“ Vgl. auch Bergstraesser, HV 19, 
S. 269 f.
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tiorenpolitikem heraus, in dessen Händen das politische Leben einer Stadt, 
eines Wahlkreises lag. Die indirekte und ungleiche Wahl war der gegebene Wahl­
modus, um die von den Liberalen gewünschte und auch in der Theorie begründete 
Vorherrschaft des Bürgertums politisch zur Geltung zu bringen.

Diese Wahlart bedingte eine besondere Wahltaktik, die sich sofort änderte, 
als das allgemeine Wahlrecht eingeführt war. Die Urwahlen in Preußen ent­
schieden noch nicht über die endgültige Stärke der Parteien und Fraktionen, 
sie waren eine „Prinzipienerklärung1)“ für die beiden großen politischen Strö­
mungen, die konservative und die liberale. Die eigentliche konsequente Wahl­
bewegung setzte erst nach den Urwahlen ein. Das Objekt der Beeinflussung 
waren jetzt die Wahlmänner, und dies brachte den Parteien den ungeheuren 
Vorzug, daß sie es nur mit einer begrenzten Zahl von Männern mit überdies 
ziemlich gleicher Bildungs- und Interessenlage zu tun hatten. Die Tagespresse 
— damals noch keine Massenlektüre — und Flugblätter waren ausreichende 
Mittel der Agitation. Die Wahlen konnten von einem Zentralpunkt aus durch 
das gedruckte und geschriebene Wort geleitet werden2). Eine ausgebaute Organi­
sation und ein persönlicher Einsatz der Kandidaten waren nicht unbedingt er­
forderlich3) .

Dieser „aristokratische“ Charakter des Parteilebens wandelte sich sofort bei 
der ersten Wahl nach dem allgemeinen und direkten Wahlrecht. Jetzt gaben 
bereits die Urwähler den Ausschlag für den Kandidaten. Daher mußte man 
Kandidaten auswählen, die in dem Wahlkreis „jedem einzelnen Urwähler 
bekannt“ waren, wie Hoverbeck schrieb, denn nun gebe gerade die bisherige 
dritte Klasse den Ausschlag4). Die Kandidaten waren gezwungen, in ganz andere 

soziale Bereiche einzudringen. Sie hatten nicht mehr die durch einen soziolo­
gischen Destillationsprozeß gewonnenen Schicht derWahlmänner-Notabeln allein 
vor sich, sie konnten nicht mehr über die dritte Klasse hinwegsehen. Sie hatten 
sich jetzt um jede Stimme zu bemühen, ganz gleich, ob sie Reich oder Arm 
gehörte. Die persönliche Agitation wurde notwendig. Die Politiker mußten 
Wahlreden in allen Orten ihres Wahlkreises halten, sich weiten Kreisen der 
Bevölkerung bekannt machen und für Popularität sorgen. Von Gustav Freytag, 
der als Altliberaler das Ungewohnte der neuen Wahlart besonders empfand, 
besitzen wir eine ironische Schilderung seines Wahlfeldzuges im Januar und

l) Die mittelbaren Wahlen als „prinzipielle Klärung“ und „Prinzipienerörterung“: Auerbach, 
Briefe an seinen Freund, Bd. 1,1884, S. 197 (am 16. November 1861).

*) Grenzboten 26/1867, I, S. 447: „Sie erhielten ihre Parole durch die Tagespresse und durch 
Flugblätter. Diese Wahlen ließen sich von einem Zentralpunkt aus durch das geschriebene oder 
gedruckte Wort regieren. Sie bedurften kaum der vox humana.“

*) Max Duncker bewarb sich auch bei den Reichstagswahlen vom Februar 1867 noch nicht 
persönlich, sondern schrieb an seine Wähler. Haym, Das Leben Max Dunckers, 1891, S. 411.

*) Parisius, Hoverbeck Bd. 3, 1898, S. 131.
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Februar 18671). „Von allen Seiten kommen die Forderungen meiner Herren 
Wähler, daß ich zu ihnen komme und ihnen eine Abendunterhaltung schaffe, 
und die Korrespondenz mit einflußreichen Rechtsanwälten und Gastwirten ist 
riesenhaft. Ach, dies allgemeine Wahlrecht ruiniert den Charakter, fünfzig 
Jahre habe ich mich um Popularität nicht gekümmert, und jetzt sende ich einen 
Blumenstrauß an eine Wöchnerin, von der ich nicht weiß, ob sie einen Jungen 
oder ein Mädel taufen läßt, und schüttle hundert guten Freunden die Hand, 
deren Namen ich nicht weiß und nicht wissen werde.“ Man empfand die Wahl­
propaganda als ein Buhlen um die Gunst des Volkes und bezeichnete sie ab­
fällig als „Wühlerei2)“. Denn die persönliche Leistung und Fähigkeit des Be­
werbers sollte von selbst den Ausschlag geben. Das allgemeine Wahlrecht bewies 
aber seine eigene Gesetzlichkeit, der sich auch seine Gegner beugen mußten.

Die Parteien erhielten damit eine völlig neue Funktion. Der Wahlkampf 
war an vielen Orten von den Kandidaten allein nicht mehr durchzuführen. Die 
Partei mußte die Stimmenwerbung unterstützen, indem sie Material und Ver­
trauensmänner einsetzte. Schon im Februar 1867 ging die Zahl der Vertrauens­
männer, die von den einzelnen Parteien in den Kampf geschickt wurden, an 
einigen Brennpunkten in die Hunderte3).

Diese Wandlung des politischen Lebens brachte es mit sich, daß erst jetzt, 
mit der Einführung des allgemeinen Wahlrechts, Parteien im heutigen Sinne als 
außerparlamentarische politische Organisationen entstanden. Die Vorwahlen zur 
Aufstellung der Kandidaten fielen nach und nach weg, weil sie kein genaues 
Bild mehr ergeben konnten. Der Wählerkreis war nicht mehr begrenzt und be­
stimmbar. Dadurch verloren die Wähler den Einfluß auf die Zusammensetzung 
der Parteien und Fraktionen. Lokale Wahlkomitees übernahmen die Aufgabe 
der Kandidatenauswahl. Diese mußten — im Unterschied zu den Wahlmänner- 
kollegien — Glieder der Parteiorganisation sein, weil ohne den Einsatz von großen 
Geldmitteln und einem Heer von Vertrauensmännern, also einem organisierten 
Apparat, die Wahlagitation nicht mehr durchgeführt werden konnte. Die Par­
teien sorgten außerdem für die Fonds, aus denen dem Abgeordneten, da es keine 
Diäten gab, die Unkosten seines Aufenthaltes in der Hauptstadt erstattet 
wurden4). Der Abgeordnete sah sich nun seiner Partei verpflichtet. Die feste 
Parteiorganisation übernahm die Funktion von politisch gebildeten, sozial

') Gustav Freytag und Herzog Emst von Coburg im Briefwechsel, hrsg. von Tempeltey, 1904, 
S. 216 f.

s) Gustav Freytag und Herzog Emst von Coburg im Briefwechsel, hrsg. von Tempeltey, 1904, 
S. 218, 220.

•) Dies für Elberfeld-Barmen: Lindau, Nur Erinnerungen Bd. 1, 2. Aufl. 1916, S. 308; für 
Berlin: Kölnische Zeitung vom 1. Februar 1867.

*) Die Nationalliberale Partei erließ bereits am 14. März 1867 einen Aufruf zur Bildung eines 
Diätenfonds. Deutsche Partei-Chronik 1866 bis 1892, 1892, S. 10.
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hervorgehobenen, aber im Grunde parteipolitisch nicht fest gebundenen Wahl* 
männerschichten.

Dieser beginnende Übergang von einer individualistischen Stellung des Ab­
geordneten im Parlament zu einer kollektivistischen läßt sich parteisoziologisch 
als die Wandlung vom älteren Typ der Honoratiorenpartei zum modernen Typ 
der Massenpartei bezeichnen. Die Honoratiorenpartei bestand aus örtlich zu­
sammentretenden, nebenamtlich oder ehrenamtlich tätigen, durch Bildung und 
Besitz sozial qualifizierten Männern1). Der neue Parteityp sah in der Stimmen­
werbung seine wichtigste Aufgabe. Zu diesem Zweck wurde ein Funktionärs­
apparat mit zentraler Leitung und hauptamtlichen Funktionären ausgebaut, 
der nicht nur in der Wahlzeit, sondern auch während der Legislaturperiode 
tätig sein mußte. Die Fraktion im Parlament wurde zum Annex der außer­
parlamentarischen Organisation. So bahnte sich in Deutschland die gleiche 
Entwicklung an, wie sie in England mit der Parlamentsreform von 1868 begann, 
als die Erweiterung des Wahlrechts dem Lande das sogenannte „Caucusystem“ 
brachte2).

Wenn auch den Liberalen die Umstellung auf das neue Wahlrecht schwerfiel, 
so schauten sie dennoch dem Wahlausgang im allgemeinen ganz hoffnungsvoll 
entgegen3). Nur über den Erfolg in den östlichen Provinzen machte man sich 
einige Sorgen4). Das Wahlergebnis zeigte, wie berechtigt diese gewesen waren. 
Denn in den alten preußischen Provinzen erhielten die liberalen Parteien kaum 
ein Drittel der Mandate5). Sie konnten das Verhältnis durch die Mandate aus den 
annektierten Provinzen und den kleineren Staaten zwar für sich noch verbessern, 
aber auch im ganzen gesehen war der Wahlausgang für die Liberalen kein Erfolg. 
Mit 139 Sitzen blieb die nichtkonservative Seite (bundesstaatlich-konstitutionelle 
Vereinigung, nationalliberale Fraktion, freie Vereinigung, Fortschrittspartei) 
immer noch hinter der konservativen (Konservative, Freikonservative, liberales 
Zentrum) mit 144 Abgeordneten zurück. Ohne die Partikularisten besaßen die 
liberalen Parteien sogar nur 113 Mandate. An einen überwiegenden Einfluß auf 
die bevorstehenden Parlamentsverhandlungen konnten sie nicht denken6).

l) Vgl. die Charakteristik der Honoratiorenpartei bei M. Weber, Politik als Beruf, 2. Aufl. 1926, 
S. 34.

ä) Ebd. S. 39. — Über den Zusammenhang zwischen Demokratisierung und moderner Partei 
vgl. ebd. S. 36; R. Michels, Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie, 
2. Aufl. 1925; G. Leibholz, Strukturwandel der modernen Demokratie, 1952; Hermens, Demo­
kratie und Wahlrecht, 1933, S. 20.

’) E. Richter, Jugenderinnerungen, 1892, S. 168: „Große Hoffnungen setzten alle Liberalen 
Anfang 1867 auf die erste Wahl.“ Ähnlich Lasker bei Heyderhoff und Wentzke, Deutscher Libe­
ralismus im Zeitalter Bismarcks, Bd. 1, 1925, S. 368; v. Stosch, Denkwürdigkeiten, 1904, S. 125.

4) Oncken, R. v. Bennigsen, Bd. 2, S. 13. Philippson, M. v. Forckenbeck, 1898, S. 167.

*) Parisius, Deutschlands politische Parteien und das Ministerium Bismarck, 1878, S. 88.

*) Parisius, Deutschlands politische Parteien und das Ministerium Bismarck, 1878, S. 90 bis 92.
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Über die Ursachen dieser Wahlniederlage schrieben die „Grenzboten“: Die 
Wahl sei nicht mehr von den Wahlmännern, sondern von den Pastoren, Lehrern, 
Landräten, Bürgermeistern, Amtmännern usw. beeinflußt worden. Den Liberalen 
war die taktische Umstellung auf das allgemeine Wahlrecht nicht gelungen. Der 
festen Organisation, die den Konservativen in der staatlichen Verwaltung zur 
Verfügung stände, hätten die Liberalen nichts entgegenzustellen gehabt1). Die 
„Kölnische Zeitung“ stellte fest: Das allgemeine Wahlrecht „hat sich namentlich 
auf dem platten Lande noch günstiger als das Dreiklassenwahlsystem für den 
Einfluß des Adels und der Gutsbesitzer gezeigt, während der Einfluß der Fabri­
kanten auf ihre Arbeiter sich als weniger bedeutend herausgestellt hat2)“. Der 
Wahlausgang bestätigte die taktischen Erwägungen, die von den Liberalen 
während des Verfassungskonfliktes angestellt worden waren: Die konservative 
Reserve auf dem Lande war wirkungsvoll eingesetzt worden, die Fabrikarbeiter 
erwiesen sich dagegen nicht als eine unbedingte Gefolgschaft der liberalen Par­
teien. Denn zum ersten Male hatte sich auch eine sozialistische Arbeiterbewegung 
an den Wahlen beteiligt.

Am größten war die Niederlage auf dem linken Flügel der liberalen Parteien. 
Die Fortschrittspartei hatte in Preußen nur 10 Mandate erhalten, davon 5 allein 
in Berlin3). Der Fortschrittler Steinitz erklärte die Niederlage damit, daß das 
allgemeine Wahlrecht drei Legislaturperioden zu früh gekommen sei4). Die 
Demokraten konnten das neue Wahlrecht also nur mit gemischten Gefühlen 
betrachten.

Das Urteil der rechtsliberalen Seite war eindeutig ablehnend. Treitschke 
nannte das allgemeine Wahlrecht eine „zweischneidige Waffe5).“ Rudolf Haym 
schrieb, das neue „Wahlexperiment“ habe sich schlecht bewährt6), er halte 
diesen „Wahlmodus für äußerst verwerflich7).“ Wehrenpfennig war der Meinung, 
daß es den Konstitutionalismus ruiniere8). Das preußische Wahlrecht stieg im 
Kurs. „Die Dreiklassenwahl“, so schrieben die „Grenzboten“, „war in der Theorie 
eine höchst unvollkommene Methode, in der Praxis hat sich dieselbe im ganzen 
vortrefflich bewährt9).“ Wehrenpfennig meinte, man müsse sich jetzt schon die 
Frage vorlegen, wie das allgemeine Wahlrecht wieder loszuwerden und an seine

Grenzboten 26/1867, 1, S. 447 ff.

*) Kölnische Zeitung vom 20. Februar 1867.

*) Parisius, Deutschlands politische Parteien und das Ministerium Bismarck, 1878, S. 91 f.

*) Bernstein, Geschichte der Berliner Arbeiterbewegung, Bd. 1, 1907, S. 158.

•) Zehn Jahre deutscher Kämpfe, 3. Aufl. Bd. 1, S. 265.

*) Haym, Briefwechsel, 1930, S. 268.

’) Haym, Briefwechsel, 1930, S. 268.

') Duncker, Politischer Briefwechsel, 1923, S. 437.

') Grenzboten 26/1867, 1, S. 156.
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Stelle eine Zensuswahl oder ein modifiziertes Klassensystem zu setzen sei1). Die 
Dreiklassenwahl schien den Liberalen jetzt das ihnen gemäßere System zu sein. 
„Von dem aufgeregten Meere der Zukunft wird mancher Politiker sehnsüchtig 
auf den stillen Binnensee der Dreiklassenwahl zurückblicken“, prophezeiten die 
„Grenzboten2)“. Und in derselben Zeitschrift findet sich eine Prognose, die aus 
den Erfahrungen der sächsischen Industriebezirke erwachsen zu sein scheint und 
eine Ahnung der kommenden Entwicklung ausspricht3): „Die allgemeine Wahl­
berechtigung .. . vermag uns in wenigen Jahren eine sozialistische Organisation 
der arbeitenden Klassen herzublasen, welche noch andere Kulturen zu beschä­
digen droht als die politische.“ Die „Kölnische Zeitung“ war dagegen nicht so 
pessimistisch: Das neue Wahlsystem sei zwar schwer, aber es würde am Ende 
vielleicht doch noch zum glücklichen Gedeihen gelangen4 * * *).

c) Die Wahlrechtsdebatte auf dem konstituierenden Norddeutschen Reichstag.

Auf dem konstituierenden Norddeutschen Reichstag kam die Wahlrechtsfrage 
am 28. März 1867 bei der Beratung des Artikels 21 des Entwurfes der Reichsver­
fassung, in dem die Bildung des Reichstags verfassungsmäßig festgelegt werden 
sollte, zur Sprache. In der endgültigen Verfassung bestimmte der entsprechende 
Artikel, daß der Reichstag aus allgemeinen und direkten Wahlen mit geheimer 
Abstimmung hervorgehen solle8). Gemeint war damit das allgemeine und gleiche 
Wahlrecht.

Der Verfassungsentwurf der verbündeten Regierungen zeigte, daß die Frage 
des Wahlrechts keineswegs mehr offen war. Denn in dem Entwurf war das all­
gemeine und direkte Wahlrecht bereits genannt, nur die geheime Abstimmung 
wurde erst später auf nationalliberalen Antrag eingefügt. Von einer Alternative 
war keine Rede mehr. So wurden die Äußerungen der liberalen Abgeordneten 

einerseits von der Erfahrung des ersten ungünstigen Wahlausganges bestimmt, 
andererseits aber auch von der Erkenntnis, daß das vorgeschlagene Wahlrecht 
unabänderlich sei.

Der Linksliberalismus mußte sich wegen seiner demokratischen Tradition jetzt 
zum allgemeinen und gleichen Wahlrecht bekennen, obwohl er durch dieses den 
größten Schaden erlitten hatte. Waldeck erklärte am Tage vor der Wahlrechts­
debatte: Das allgemeine Wahlrecht sei im Prinzip so richtig, wie es nur sein 
könne, er sei immer dafür eingestanden. Über die Ursachen des Wahlausganges 

*) Duncker, Politischer Briefwechsel, 1923, S. 437.

’) Grenzboten 26/1867, I, S. 3.

') Grenzboten 26/1867, 1, S. 1S6.

4) Kölnische Zeitung vom 29. März 1867.

*) Art. 20 der Verfassung des Norddeutschen Bundes. Quellen zum Staatsrecht der Neuzeit,
Rd. 1, 1949, S. 321. Vgl. auch das Wahlgesetz für den Reichstag des Norddeutschen Bundes vom
31. März 1869; ebd. S. 335 ff.
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stellte er wie im preußischen Abgeordnetenhaus fest, daß das allgemeine Wahl­
recht nicht isoliert zur Anwendung kommen dürfe. Es setze nämlich voraus, 
daß in der Gemeinde, im Justizwesen, in der Presse, im ganzen Staat alles 
so sei, wie es sein solle. Das treffe aber, vor allem in den östlichen Provinzen, 
nicht zu. Nach Auffassung des Linksliberalismus sei der Boden für das allgemeine 
Wahlrecht noch nicht bereitet. In diesem Sinne bezeichnete Waldeck die Wahlen 
als eine Art von Überrumpelung, die keine Folgerungen für die Zukunft zulasse1). 
Es blieb nur die Hoffnung auf die Zukunft. Auch Schulze-Delitzsch gab zu, daß 
die Einführung sehr plötzlich geschehen sei. Er nehme aber diese Tatsache 
freudig hin, denn „wir haben einen besseren Glauben an das demokratische 
Prinzip2).“

Von den Angehörigen der Nationalliberalen Partei sprachen sich Lasker und 
Miquel vorbehaltslos für das allgemeine Wahlrecht aus. Lasker war im Jahre 
zuvor von dem Demokraten Ziegler stark beeinflußt worden3), er bekannte 
sich also mm als ein „entschiedener Anhänger des allgemeinen Wahlrechts.“ 
Er sei der Meinung, daß nur durch eine wirkliche und unumwundene Durch­
führung desselben die Idee, die der Verfassung zugrunde hege, verwirklicht 
werden könne4).

Miquel nahm dagegen in dieser Frage keine prinzipielle Stellung ein, wie 
er auch schon 1864 im hannoverischen Landtag erklärt hatte, daß er die Wahl­
rechtsfrage „nach der bestehenden Bildung und sonstigen Zuständen“ ent­
scheiden werde. Damals hatte er das allgemeine Wahlrecht von sich gewiesen, 
da man die Erfahrung gemacht habe, daß sich schlechte Regierungen immer 
auf die unteren Volksklassen gestützt hätten5). Es war die gleiche Erfahrung, 
die die preußischen Liberalen im Verfassungskonflikt gewonnen hatten. Aber 
in Miquel war kein so großes Mißtrauen gegen Bismarck wie bei seinen preußischen 
Parteifreunden, er trat daher jetzt für das allgemeine Wahlrecht ein. Für ihn 
stand der nationale, nicht der innenpolitische oder parteipolitische Gesichts­
punkt im Vordergrund. „Ich verstehe das allgemeine Wahlrecht im gegen­
wärtigen Augenblick wesentlich darin, es ist ein Appell an alle Klassen und alle 
Stände, an die Angehörigen aller Staaten der deutschen Nation, sich gleichmäßig 
bei der Bildung eines großen deutschen Staates zu beteiligen, — es ist ein Aufruf 
an alle Deutschen... wenigstens für jetzt einmal sich zu befreien von der Bor­
niertheit der Gemeinde, des Staates und selbst der Unterschiede der Bildung, 
von den Borniertheiten der Partikularstaaten, und nur einmal als Deutsche die 
Hand gleichmäßig anzulegen an das schwere Werk, für das wir hier tätig sind.“

Sten. Ber. d. konst. Nordd. Reichstags 1867, I, S. 390 f.

*) Sten. Ber. d. konst. Nordd. Reichstags 1867, I, S. 434 f.

•) Vgl. oben S. 41, Anm. 2.

Sten. Ber. d. konst. Nordd. Reichstags 1867, 1, S. 708.

Mommsen, Miquel, Bd. 1, 1928, S. 135 f.
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Aus diesem Grunde sei das allgemeine Wahlrecht für alle Parteien im gegen­
wärtigen Augenblick eine zwingende Notwendigkeit1). Für ihn verwirklichte es 
die Idee der nationalen Einheit. Die demokratische Auffassung vom Volksstaat, 
der erst durch das allgemeine Wahlrecht geschaffen wird, verband sich bei 
ihm mit dem nationalen Gedanken.

Eine derartig rückhaltlose Anerkennung der damaligen politischen Situation 
ist bei den anderen nationalliberalen Abgeordneten nicht zu finden. Für sie 
war die Sorge vor den Folgen des allgemeinen Wahlrechts stärker. Er habe die 
größte Furcht vor den Folgen des allgemeinen gleichen und direkten Wahlrechts, 
sagte der Hannoveraner Grumbrecht, und er habe sich nur mit dem größten 
Bedauern davon überzeugt, daß von diesem Wahlrecht nicht abzukommen 
sei2). Aus der langen Rede des konservativen Abgeordneten Wagener, der 
das neue Wahlrecht verteidigt hatte, glaubte er entnehmen zu müssen, daß die 
Absicht vorhanden sei, „unserem Mittelstand feindlich entgegenzutreten und 
dessen Macht zu brechen“. Auf dem Mittelstand aber ruhe zum größten Teil 
die freiheitliche Entwicklung3).

Noch deutlicher äußerte sich Weber aus Stade. Er war vorher einer der ersten 
gewesen, die Bismarcks Reformprojekt begrüßt hatten4 s). Jetzt aber erklärte 
er: „Das allgemeine direkte Wahlrecht ist meine Liebe nie gewesen, es bringt 
und legt die staatsbürgerlichen Rechte in die Hand einer Menge sozial wie geistig 
abhängiger Existenzen.“ Es fordere geradezu zur Beeinflussung heraus, zur 
Verfälschung der öffentlichen Meinung, zu einer Korruption, durch die seine 
Vorteile wiederaufgehoben würden. Er warne vor dem Gedanken, es anzu­
nehmen, „um vermittels desselben einen Gegendruck auszuüben gegen die 
Mittelklassen, gegen das Bürgertum, welches . . . der wahre Träger der freiheit­
lichen Ideen und der wahre Grundstein aller europäischen Staaten ist6)“.

Meyer (Thorn) wies auf das Napoleonische Vorbild hin, um seine Befürch­
tungen zu illustrieren. Maßgebend sei die Experimentalpolitik gewesen, und das 
Vorbild seien die Experimente jenseits des Rheines. Er zeigte dann an Beispie­
len aus dem letzten Wahlkampf, wie die Unwissenheit und ihre Ausnutzung 
dem Wahlergebnis geschadet habe. Dies könne einen gewissenhaften Politiker 
in der Beurteilung dieses Wahlrechts schwankend machen. Er akzeptiere es 
jedoch, weil er es für eine nationale Pflicht halte. „Die nationale Partei nimmt 
den Kampf auf, wo er ihr geboten wird: nach jedem System6).“

Wie Meyer gehörte auch Twesten zu den preußischen Liberalen, die noch in 
den Erfahrungen der Konfliktszeit lebten. Er erinnerte an das Wort Wageners 

*) Sten. Ber. d. konst. Nordd. Reichstags 1867, I, S. 451.
’) Sten. Ber. d. konst. Nordd. Reichstags 1867, I, S. 423.
*) Sten. Ber. d. konst. Nordd. Reichstags 1867,1, S. 423.
*) Oncken, R. v. Bennigsen, Bd. 1, S. 696 f.
s) Sten. Ber. d. konst. Nordd. Reichstags 1867, I, S. 418.
‘) Sten. Ber. d. konst. Nordd. Reichstags 1867, I, S. 439.
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von den Arbeiterbataillonen, die gegen die Bourgeoisie marschieren sollten. 
Dies habe ihm große Bedenken gegen das allgemeine Wahlrecht erregt. Dann 
untersuchte er die verfassungsrechtliche Struktur des neuen Staates. „Auf der 
einen Seite die militärische Kraft, fester und ausgedehnter denn je, in kriegs­
herrlicher Hand zusammengefaßt, und daneben das allgemeine gleiche und 
direkte Wahlrecht, das sind die Mittel, mit denen in Frankreich die cäsaristische 
Diktatur aufgebaut ist1).“ Twesten konnte sich mit dem allgemeinen Wahl­
recht nur dann abfinden, wenn aus ihm ein Parlament hervorgehen würde, das 
durch seine Rechte die Regierung wirksam zu kontrollieren vermochte und so 
ein Gegengewicht gegen die monarchische Gewalt bilden könnte. Die National­
liberalen bemühten sich deswegen, die Funktion des Reichstages zu erweitern. 
Durch einen Kompromiß brachten sie den eisernen Militäretat zu Fall und ver­
besserten so das Budgetrecht; verantwortliche Ministerien durchzusetzen ge­
lang ihnen allerdings nicht. An eine Parlamentarisierung dachte man auf natio­
nalliberaler Seite freilich nicht. Man war sich klar, daß sie nicht der damaligen 
politischen Situation entsprochen hätte2).

Die Nationalliberale Partei bemühte sich aber auch, Garantien für eine ge­
deihliche Wirksamkeit des allgemeinen Wahlrechts in die Verfassung zu bringen. 
Sie setzte die geheime Wahl durch, um die Gefahr der groben Beeinflussung zu 
mindern, sie beantragte Presse- und Vereinsfreiheit. Ein Antrag Laskers hatte 
die Veröffentlichung der Parlamentsberichte zum Gegenstand, der Ausschluß 
der Beamten aus dem Reichstag wurde verhindert. Der Reichstag sollte, wenn 
schon nicht durch weitgehende Kompetenzen, so doch wenigstens durch die 
Qualität seiner Zusammensetzung und durch sein moralisches Gewicht sich Ein­
fluß verschaffen.

Trotz aller Bedenken stellten sich die Nationalliberalen in ihrer Gesamtheit 
nicht gegen das neue Wahlrecht. Die Unabänderlichkeit verstärkte zwar das 
Mißtrauen, aber sie bewirkte auch, daß sich die nationalliberalen Politiker mit 
den gegebenen Tatsachen abzufinden suchten und sich um Verbesserungen 
bemühten. Die beiden Elemente der zukünftigen nationalliberalen Politik, die 
Anerkennung von Bismarcks Werk und die „loyale“ Opposition in Fragen der 
inneren Politik3), sind in diesen Debatten deutlich zu spüren.

Neben diesem vermittlungsbereiten Teil der Partei stand auf dem rechten 
Flügel ein entschiedener Gegner des allgemeinen Wahlrechts, der sich nicht von 
Gesichtspunkten der parlamentarischen Taktik leiten ließ: Heinrich von Sybel. 
In einer von keinen politischen Rücksichten getrübten Rede gab er den Be­
fürchtungen der Nationalliberalen deutlichen Ausdruck, daß das neue Wahl­
recht eine antibürgerliche Tendenz enthalte.

*) Sten. Ber. d. konst. Nordd. Reichstags 1867, 1, S. 478 f.

*) Oncken, R. v. Bennigsen, Bd. 2, S. 13.
') Vgl. Schunke, Die preußischen Freihändler und die Entstehung der Nationalliberalen 

Partei, 1916, S. 50, 58.
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Mit dem ganzen Gewicht seines wissenschaftlichen Rufes argumentierte er 
gegen das unbeschränkte Wahlrecht. „Soweit meine historische Erfahrung 
reicht, ist die Ausführung des allgemeinen direkten und gleichen Wahlrechts für 
jegliche Art des Parlamentarismus immer der Anfang vom Ende gewesen.“ 
Diejenige Staatstheorie, die es vertrete, leide an der Verwechslung des idealen 
Zieles mit den zu durchschreitenden Mittelstufen. Um es ohne Bedenken an­
wenden zu können, genüge es nicht, daß die politische Ordnung in einem Staate 
vollkommen sei. Ebenso müsse auch in der Gesellschaft alles vollkommen sein. 
Erst wenn der Gleichheit der politischen Rechte auch die Gleichheit der sozialen 
Verhältnisse entspreche, „wenn alle Menschen ein gleiches Maß geistiger Bildung, 
sozialen Wohlstandes und sittlicher Wahrhaftigkeit besitzen“, wenn „die poli­
tischen Tiger und die sozialen Wölfe mit den Lämmern und Schafen unserer 
Gesellschaft friedlich zusammen wohnen,“ dann sei das Ziel erreicht, das im 
allgemeinen Stimmrecht seinen gebührenden Ausdruck finde. Dies sei aber nur 
ein ideales Ziel, und er sei durchaus der Ansicht, daß die geschichtliche Ent­
wicklung im Fortschritt daraufhin begriffen sei, aber es sei unbedingt falsch zu 
glauben, daß dieser Zustand prinzipiell schon erreicht sei1).

Diese Worte waren gegen die Rede Wagners gerichtet, der den Vorzug des 
allgemeinen Wahlrechts darin gesehen hatte, daß es die „soziale Existenz“ in 
Frage zu stellen drohe und daher den Besitzenden zwinge, „durch positive 
soziale und politische Taten“ die Berechtigung seiner besonderen Stellung 
nachzuweisen2). Nach Wagener war also das allgemeine Wahlrecht wegen der 
Ungleichheit der gesellschaftlichen Verhältnisse geradezu notwendig. Sybel aber 
war gegenteiliger Ansicht. Erst wenn die sozialen Unterschiede beseitigt seien 
und soziale Gleichheit bestehe, sei es Zeit, auch gleiche politische Rechte zu 
verteilen. Denn für ihn — wie auch für die Demokraten — waren die politischen 
Rechte kein Mittel zur Lösung gesellschaftlicher Fragen. Für Sybel bestand 
ein wesentlicher Unterschied zwischen den politischen und den bürgerlichen 
Rechten. Die politischen Rechte, so sagte er, ständen keineswegs jedem vernünf­
tigen Menschen als solchem zu. Das Wahlrecht sei das Recht, den Gesetzgeber 
zu ernennen, mithin ein politisches Herrschaftsrecht. Der einzelne Mensch 
erhalte es nur, wenn er vor der Gemeinschaft seiner Mitmenschen sich zu diesem 
Amt qualifiziert habe. Für Sybel war das Wahlrecht ein staatliches Recht, das 
nur im Interesse des Staates oder der Gemeinschaft ausgeübt werden darf. Einen 
naturrechtlichen Anspruch lehnte er entschieden ab3).

Die politische Notwendigkeit einer Wahlrechtsbeschränkung demonstrierte 
er an historischen Beispielen. Wie allen Liberalen gab auch ihm Frankreich den 
Beweis der verderblichen Wirkung des allgemeinen Wahlrechts. Er berichtete,

’) Sten. Ber. d. konst. Nordd. Reichstags 1867, 1, S. 427.

*) Sten. Ber. d. konst. Nordd. Reichstags 1867, 1, S. 421.

*) Sten. Ber. d. konst. Nordd. Reichstags 1867, 1, S. 427. 
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daß man schon vor dem Staatsstreich in Frankreich die Chance für ein cäsari- 
stisches Staatssystem vorausgesehen habe, weil das Bürgertum zum Wieder­
stand nicht organisiert gewesen war, die Armee dem Herrscher zur Verfügung 
stand und der Klerus und die Arbeiter zu gewinnen waren. Er nannte das 
Napoleonische System eine „Diktatur der Demokratie“ und meinte damit die 
absolutistische Staatsform auf demokratischer, d. h. plebiszitärer Grundlage1).

Sybel zog keine Parallele zum preußischen Staat, sondern betonte vielmehr den 
diametralen Gegensatz zwischen dem deutschen Königtum und demokratischer 
Diktatur Trotzdem bat er dringend, das deutsche Königtum nicht zu ver­
fälschen, „indem man so massive Elemente demokratischer Diktatur in den 
Deutschen Bundesstaat einpfropft2)“. Es war aber nicht schwer, die Ähnlich­
keit zwischen dem französischen und dem preußischen Staat zu erkennen. Denn 
auch in Preußen stand das Königtum fest auf zwei Säulen, der Armee und einer 
zuverlässigen Bürokratie. Das Bürgertum war die einzige gesellschaftliche Macht, 
die genug moralischen und materiellen Einfluß besaß, um den absolutistischen 
Staat in einen liberalen umzuwandeln. Aber wie leicht konnte die Monarchie 
durch ein Bündnis mit der Masse des Volkes und mit Hilfe des allgemeinen 
Wahlrechts die bürgerlich-liberale Bewegung aufreiben und so einen Zustand 
herstellen, der dem in Frankreich ähnelte! Daß die Aussicht auf die Verwirk­
lichung des liberalen Staates mit der politischen Stärke des Bürgertums stand 
oder fiel, war — mehr oder weniger deutlich ausgesprochen — auch die Ansicht 
der anderen liberalen Redner. Die staatspolitischen Gesichtspunkte waren hier 
eng verbunden mit den Interessen der Partei und der sozialen Klasse.

Nicht viel später als Sybel trat dann Schulze-Delitzsch wieder als Verteidiger 
des allgemeinen Wahlrechts auf. Er stimmte Wagener zu, daß man gegen den 
Zensus immer die allgemeine Wehrpflicht ins Feld führen könne. Aber die Frage 
des allgemeinen Wahlrechts sei nicht nur eine politische, sondern auch eine 
gesellschaftliche im „allereminentesten Sinne des Wortes“. „Ich meine, das 
Prinzip, in welchem das allgemeine gleiche Wahlrecht wurzelt, ist ein tieferes, 
ein gesellschaftliches, und zwar kein anderes als das Prinzip der freien Arbeit3).“ 
Schulze-Delitzsch verstand darunter die Erwerbs- und Verkehrsfreiheit, nämlich 
den „Wegfall aller Beschränkungen des Menschen im Gebrauch seiner Kräfte4)“, 
also Freiheit von ständischen oder sonstigen rechtlichen Schranken. Diese bür­
gerliche Freiheit verschafft dem Menschen auch politische Freiheit, da diese 
aus dem Prinzip der Gleichheit, das dem Menschen von Natur aus zukommt, 
folgt5). Freiheit und Gleichheit gehören zusammen, da es keine Freiheit ohne 
Gleichheit, aber auch — und das war gegen die sozialistische Lehre gerichtet —

x) Sten. Ber. d. konst. Nordd. Reichstags 1867, I, S. 428 f.
’) Sten. Ber. d. konst. Nordd. Reichstags 1867, I, S. 429.
•) Sten. Ber. d. konst. Nordd. Reichstags 1867, I, S. 433.
•) Schulze-Delitzsch, Schriften und Reden, Bd. 2 S. 257.
*) Schulze-Delitzsch, Schriften und Reden, Bd. 2, S. 254.

56



keine Gleichheit ohne Freiheit gibt1). Die Gleichheit wird jedoch schon durch 
ungleiche politische Rechte aufgehoben, da ein Mehr für den einen ein Weniger 
für den anderen, d. h. eine Freiheitsbeschränkung, bedeutet2). So findet das 
Prinzip der freien Arbeit, das die rechtliche Unabhängigkeit, Selbständigkeit 
und Freiheit der Betätigung im individualistischen Sinne mit sich bringt, in der 
politischen Freiheit und dem allgemeinen Wahlrecht seine notwendige Ergän­
zung. Die theoretische Grundlage des allgemeinen Wahlrechts war für Schulze- 
Delitzsch somit eine naturrechtlich-individualistische, der Begriff der freien 
Arbeit also keine ausschließlich ökonomische Kategorie.

Nach seiner Meinung sprach aber noch ein weiterer Grund zugunsten des all­
gemeinen gleichen Wahlrechts: „Die vollständige politische Gleichberechtigung 
ist das einzig berechtigte und wirksame Gegengewicht gegen die sozialistische 
Gleichmacherei in den äußeren Lebenslosen und äußeren Lebensstellungen . . .3). 
Hier versuchte also der Demokrat, den sozialistischen Konsequenzen des all­
gemeinen Wahlrechts und seiner Verbindung mit der sozialen Frage einen Riegel 
vorzuschieben. Gleiche politische Rechte bedeuten für ihn noch keinen Anspruch 
auf Gleichheit der sozialen Stellung. Gleichheit besteht für den Menschen nur 
in bezug auf seine Bestimmung, die die Entwicklung aller seiner Anlagen zum 
Ziele hat. Das Maß seiner Kräfte und Anlagen aber ist von Natur aus verschieden. 
Würde man die Gleichheit mit Gewalt herstellen, bestände sie schon morgen 
nicht mehr. Nur die Gleichheit ohne Freiheit, also unter dauerndem Zwang, ist 
auf die Dauer möglich4). Nach Schulze-Delitzschs Auffassung schließen sich 
somit soziale Gleichheit und politische Freiheit gegenseitig aus. Für ihn war nur 
die politische Gleichheit denkbar. Durch eine möglichst weitgehende Erteilung 
von politischen Rechten sollte ein Gegengewicht gegen die sozialistischen Ver­
sprechungen geschaffen werden, die darauf abzielten, die soziale Gleichheit durch 
staatliche Gesetzgebung herzustellen und damit die Gesellschaftsordnung zu 
revolutionieren. Das allgemeine Wahlrecht erhält damit für ihn eine „sozial­
konservative Funktion5)“. Die Demokratie war gedacht als Garantie gegen die 
Staatsomnipotenz absolutistischer oder sozialistischer Prägung.

War es aber nicht möglich, daß die Mehrheit des Volkes, die durch das allge­
meine Wahlrecht am politischen Leben beteiligt war, den staatlichen Eingriff 
selbst herbeiwünschen konnte ? Schon dieser Einwand macht deutlich, daß alle 
derartigen Ausführungen rein individualistisch gedacht waren. Schulze-Delitzsch 
sah das freie Ausleben der Persönlichkeit im sozialen Bereich als höchstes 
Ziel menschlichen Strebens an und glaubte dies durch weitgehende Freiheit 

Schulze-Delitzsch, Schriften und Reden, Bd. 4, S. 516.

*) Schulze-Delitzsch, Schriften und Reden, Bd. 2, S. 239.

*) Sten. Ber. d. konst. Nordd. Reichstags 1867, I, S. 433.

4) Schulze-Delitzsch, Schriften und Reden, Bd. 4, S. 517 f.

B) Schieder, HZ 177/1954, S. 60.
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verwirklichen zu können. Seine Auffassung hatte die Gleichheit der sozialen 
und politischen Interessen zur Voraussetzung. Indem er diese Gleichheit nun 
naturrechtlich begründete, glaubte er sie auch für alle Teile des Volkes voraus­
setzen zu können. Die Unterschiede der Interessen, die aus der Klassenlage 
entspringen und bei einer Beteiligung dieser Klassen am politischen Leben auch 
in die politischen Ziele hineingetragen werden, wurden von ihm dabei nicht 
erkannt. Das Problem, das Lassalle mit seiner Agitation für das allgemeine 
Wahlrecht aufwarf, wurde daher von Schulze-Delitzsch nicht annähernd ge­
löst. Vom ideologischen Ausgangspunkt des freihändlerisch orientierten 
Linksliberallismus konnte man nicht dazu gelangen, und die sozialistische Be­
wegung selbst war 1867 noch so unscheinbar, daß sie keine Gelegenheit hatte, 
die Notwendigkeit ihres Entstehens durch ihre Größe praktisch zu demon­
strieren.

Die Anschauungen Sybels und Schulze-Delitzschs waren jedoch keineswegs 
so verschieden wie die sich ausschließenden Ergebnisse. Der Gegensatz zwischen 
liberaler und demokratischer Wahlrechtsauffassung lag in dem staatspolitischen 
bzw. naturrechtlich-individualistischen Ansatz. Schulze-Delitzsch sah die 
Freiheit in der Beteiligung aller verwirklicht, Sybel in der Beteiligung der Geeig­
neten. Beiden aber ging es um die Freiheit der Persönlichkeit. Nur die Wege, 
dieses Ziel zu verwirklichen, waren bei ihnen jeweils andere. In Schulze-Delitzsch 
lebte ein gewisses Mißtrauen gegen den Staat, dem er keine eigentlich positiven 
Aufgaben gab. Der Staat sollte — so wurde schon oben ausgeführt — nur 
Rechtsschutz Sicherheit und Frieden gewähren1). Die Beteiligung aller am 
Staate war ebenfalls nur negativ gemeint; sie sollte garantieren, daß keine 
Klassenherrschaft entstehen und die Privatfreiheit bei der Festsetzung der 
Rechtsordnung nicht beeinträchtigt werden könne2). Sybel hingegen sah die 
Freiheit durch den Staat verwirklicht, wenn nur die staatliche Gesetzgebung 
im Geiste der Freiheit positiv ausgeübt würde. Beteiligung am Staat bedeutete 
dann Verwirklichung der Freiheit durch Hingabe an die Gemeinschaft, durch 
den Dienst am Ganzen. Der Gegensatz beider Anschauungen hegt also in der 
den Staat negierenden3) und der staatspositiven Haltung, in dem individua­
listischen und dem idealistischen Ansatz. Gedanken des frühen Humboldt und 
Hegels spiegeln sich deutlich wider.

Die Sozialanschauungen der beiden Männer weisen trotz anderer Worte eben­
falls große Ähnlichkeit auf. Auch für Schulze-Delitzsch war die fruchtbare Aus­
übung politischer Rechte an eine Hebung des Wohlstandes in den unteren

*) S. o. S. 30.

’) Schulze-Delitzsch, Schriften und Reden, Bd. 2, S. 239; Bd. 4, S. 516 f.

’) Über die oppositionelle Haltung Schulze-Delitzschs während des Kriegsausbruches 1866: 
Dehio, HZ 140/1929, S. 337 ff. Vgl. auch Ziegler an Rodbertus, 11. Mai 1866: „Wir sind eben 
verfreihandelt, verjüdet und haben die Staatsidee verloren . ..“ Forsch, z. brandenburgischen 
und preußischen Geschichte 39, S. 251.
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Klassen gebunden1). Für beide war die Gleichmäßigkeit in der sozialen Stel­
lung oder — um einen sozialistischen Terminus abzuwandeln — die klassenlose 
bürgerliche Gesellschaft die Veraussetzung des allgemeinen Wahlrechts. Jedoch 
lag der Gedanke der klassenlosen Gesellschaft dem Demokraten näher als dem 
Liberalen Sybel, aus dessen Rede man entnehmen kann, daß er ihre Verwirk­
lichung noch in weiter Zukunft liegen sah. Für die Gegenwart sollte nach Auf­
fassung Sybels und anderer rechtsliberaler Theoretiker die Herrschaft des 
bürgerlichen Mittelstandes durch eine ständische Wahlrechtstheorie ideolo­
gisch begründet und durch ein beschränktes Wahlrecht verwirklicht werden

d) Die Wahlrechtsfrage in den Jahren des Norddeutschen Bundes.

Nachdem das allgemeine Wahlrecht Verfassungsrecht geworden war, stellte 
sich die Nationalliberale Partei auch ganz auf seinen Boden. Das Gründungs­
programm der Partei vom Juni 1867 sagte: „Das allgemeine gleiche direkte 
und geheime Wahlrecht ist unter unserer Mitwirkung zur Grundlage des öffent­
lichen Lebens gemacht.“ Allerdings kamen auch Vorbehalte zum Ausdruck: 
„Wir verhehlen uns nicht die Gefahren, welche es mit sich bringt, solange 
Pressefreiheit, Versammlungs- und Vereinsrecht polizeilich verkümmert sind, 
die Volksschule unter lähmenden Regulativen steht, die Wahlen bürokratischer 
Einwirkung unterworfen sind, zumal da die Versagung der Diäten die Wähl­
barkeit beschränkt2).“ Die gleichen Gedanken sind in der Ansprache der 
Nationalliberalen Partei zur Landtagswahl 1867 zu finden: „Allein das allge­
meine Stimmrecht kann keine vereinzelte Einrichtung bleiben: es bedarf einer 
Reihe auf Selbstverwaltung und Volksbildung gerichteter Gesetze, ohne welche 
der Staat, der sich auf das allgemeine Stimmrecht stützt, den gefährlichsten 
Schwankungen preisgegeben würde. Hierher rechnen wir vor allem die Reform 
unserer völlig veralteten Kreisordnung und der ländlichen Polizeiverwaltung, 
die gründliche Verbesserung der Gemeindeordnung und des Volksschulwesens3).“ 
Reste einer feudalen Selbstverwaltung bestanden in den östlichen Provinzen 
Preußens noch in den selbständigen Rittergutsbezirken, in der gutsherrlichen 
Polizeigewalt und in den Virilstimmen zu den Kreislandtagen. Hier hatte die 
konservative Partei, die vor allem im adligen Großgrundbesitz wurzelte, staat­
liche Machtmittel in der Hand, die sie zur Beeinflussung der Wahlen verwenden 
konnte. Der konservative Verwaltungsapparat mit dem von der Regierung 
ernannten Landrat an der Spitze verstärkte die Stellung der Partei. Wenn die 
Liberalen einen monarchischen Cäsarismus verhindern wollten, so mußten sie

*) „Nur wenn diese Verbesserung des materiellen Loses der Arbeiter gelungen ist, ermöglichen 
wir erst eine wahrhaft fruchtbare Beteiligung derselben an der Politik.“ Schulze-Delitzsch, 
Schriften und Reden Bd. 2, S. 24.

*) Programmatische Kundgebungen der Nationalliberalen Partei, 1913, S. 10 f.

•) Programmatische Kundgebungen der Nationalliberalen Partei, 1913, S. 17.
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gerade in der Verwaltungsreform ein wichtiges Mittel zur Verwirklichung des 
liberalen Staates sehen.

Trotz dieser Bedenken aber konnte die Nationalliberale Partei sich nicht 
mehr gegen die Zeitströmung stellen. Sie nannte sich in ihrem Programm jetzt 
die Vertreterin des allgemeinen Wahlrechts. Selbst Treitschke, sein Gegner, 
stellte am 31. Dezember 1868 fest, daß das allgemeine Stimmrecht in unserem 
demokratischen Zeitalter seinen Zauber auf die Massen ausübe1). Die Partei 
beugte sich der Macht der Tatsachen.

Es kamen in ihr nun auch immer mehr Stimmen zu Wort, die für das allge­
meine Wahlrecht eintraten. Bei der Beratung der neuen Verfassung im preußi­
schen Landtag am 6. bis 8. Mai 1867 stellte Twesten fest, daß die direkte Wahl 
in Preußen offenbar sehr viel konservativer ausgefallen sei als die indirekte2), 
womit er sein immer noch andauerndes Mißtrauen deutlich aussprach. Der 
nationalliberale Abgeordnete Jung aber hielt das neue Wahlrecht für besser als 
das preußische, obwohl auch er den Fortfall der Diäten beklagen mußte3). 
Das entschiedenste Bekenntnis zum allgemeinen Wahlrecht legte jedoch v.Unruh 
ab, nachdem er es im Verfassungskonflikt noch abgelehnt hatte. Jetzt aber 
sagte er: „Da stehe ich allerdings auf dem Standpunkt, daß ich auf das allge­
meine Wahlrecht in der Tat einen sehr großen Wert lege.“ Es fehlten zwar noch 
einige Korrelate, doch glaube er, daß durch dieses Wahlrecht auch die übrigen 
Freiheitsrechte verschafft würden. „Ob uns das letzte Resultat des allgemeinen 
Stimmrechts gefallen hat, das mag dahingestellt bleiben: aber dadurch, glaube 
ich, dürfen wir uns nicht abhalten lassen, das Recht mit allen Kräften festzu­
halten.“ Und schließlich erklärte er noch: „Ich bin der Meinung, daß von Ent­
ziehung dieses Rechtes jetzt nicht mehr die Rede sein kann4).“ Es erschien 
nun selbstverständlich, dieses neue Prinzip auch für den preußischen Staat zu 
fordern. Bismarcks Worte von dem widersinnigen und elenden Wahlgesetz 
Preußens auf dem konstituierenden Reichstag6) hatten das Dreiklassenwahl­
system ohnehin unpopulär gemacht.

Nach dieser Verurteilung wurde allgemein eine Reform erwartet6). Der 
Führer der Fortschrittspartei, v. Hoverbeck, vermutete zwar nur einen takti­
schen Zug der Regierung: Die Reaktion habe sich an dem Ergebnis dieser 
Wahlen so verleckert, daß sie noch mehr von diesen Früchten genießen

') Zehn Jahre deutscher Kämpfe, 3. Aufl., Bd. 1, S. 252.

•) Sten.Ber. des Abgeordnetenhauses 1867, S. 30 f.

’) Sten.Ber. des Abgeordnetenhauses 1867, S. 43.

4) Sten. Ber. d. Abgeordnetenhauses 1867, S. 66.

s) Sten. Ber. d. konst. Nordd. Reichstags 1867, I. S. 429.

•) Vgl. Pansius, Hoverbeck, Bd. 3, 1898, S. 140. Ders., Deutschlands politische Parteien und 
das Ministerium Bismarck, 1878, S. 110. Heyderhoff und Wentzke, Deutscher Liberalismus im 
Zeitalter Bismarcks, Bd. 1, S. 329.
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wolle1). Aber die Fortschrittspartei hatte sich nun zu dem allgemeinen "Wahlrecht 
bekannt, und so vertraute sie auf die Zukunft. Der Wahlverein der Fortschritts­
partei äußerte sich daher vor den Landtagswahlen im Oktober 1867: „Die Ein­
führung des allgemeinen gleichen direktenWahlrechts mit geheimer Abstimmung 
für die Wahl zum Abgeordnetenhaus .. . stimmt mit den Grundsätzen der Partei 
überein2).“ Im gleichen Sinne sprach sich das nationalliberale Programm aus: 
„Das beschränkte Klassensystem hat sich überlebt, und der nächste Landtag 
wird zu prüfen haben, in welcher Weise und unter was für Voraussetzungen 
der Übergang zum allgemeinen Stimmrecht zu bereiten ist3).“ Als Ersatz 
schien somit nur das allgemeine Wahlrecht denkbar zu sein.

Der Ausgang der Landtagswahl von 1867, an der zum ersten Mal auch die 
annektierten Provinzen teilnahmen, zeigte in den alten Gebieten gegenüber den 
Wahlen von 1866 eine starke Zunahme der Konservativen (181 gegen 142) und 
einen Verlust der liberalen Parteien (125 gegen 148). Durch die neuen Provin­
zen, deren Mandate vor allem der Nationalliberalen Partei zugute kamen, 
wurde das Ergebnis allerdings etwas gemildert: Im ganzen standen jetzt 188 
Konservative 188 Liberalen gegenüber4 *). Man täuschte sich auf liberaler Seite 
jedoch nicht darüber, daß auch das Dreiklassenwahlrecht den Konservativen 
Vorteile bringen konnte. Wilhelm Wehrenpfennig schrieb nach diesen Wahlen, 
daß die Regierung sich nach dem guten Resultate mit der Vorlage des neuen 
Wahlgesetzes nicht beeilen werde6). Denn die Konservativen hatten ja erst 
zum ersten Mal wieder seit 1855 eine Vertretung im Parlament, die stärker als 
die liberale war.

Wenn Twesten noch im Mai aus dem Wahlergebnis vom Februar eine kon­
servative Wirkung des neuen direkten Wahlrechts im Gegensatz zum indirekten 
herauslas, so gaben ihm die im gleichen Jahre noch folgenden Reichstags- und 
Landtagswahlen unrecht. Bei den vier in einem Zeitraum von 15 Monaten 
(Juli 1866 bis Oktober 1867) durchgeführten Wahlen brachten die verschiedenen 
Wahlsysteme verhältnismäßig einheitliche Ergebnisse. Wenn man die konser­
vative und die freikonservative Partei einerseits und den Fortschritt, die Natio­
nalliberalen und das Unke Zentrum andererseits in der Zahl der Mandate 
aus den alten preußischen Provinzen zusammenzählt, so ergibt sich folgendes 

Bild:

*) Parisius, Hoverbeck, Bd. 3, 1898, S. 140.

*) Parisius, Deutschlands politische Parteien und das Ministerium Bismarck, 1878, S. 110.

•) Programmatische Kundgebungen der Nationalliberalen Partei 1913, S. 17.

4) Wehrenpfennig: „Unsere Wahlen haben uns also wieder ein Stück nach rechts geschoben.“
Heyderhoff und Wentzke, a.a.O. S. 329. — Die Zahlen nach Parisius, Deutschlands politische 
Parteien und das Ministerium Bismarck, 1878, S. 77, 118, wo Veränderungen berücksichtigt und 
die Fraktionslosen verteilt sind.

*) Heyderhoff und Wentzke, a.a.O. S. 329.
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Konservative . . .
Liberale................

L 
1866 

40,4% 
42,0%

R 
1867 

51,2% 
29,5%

R 
1867 

50,7% 
33,6%

L 
1867 

51,6% 
35,1%

Die erste Wahl fand am Tage der Schlacht von Königgrätz statt, sie stand 
ganz unter dem Zeichen des hegonnenen, aber noch nicht siegreich beendeten 
Krieges. Die einschneidende Wirkung der politischen Ereignisse ist daher erst 
bei den Reichstagswahlen Anfang 1867 deutlich zu sehen. Die zweite Reichs­
tagswahl brachte dann eine leichte Zunahme des liberalen Anteils, die aber in 
der Hauptsache zugunsten der Fortschrittspartei ging; ein Nachlassen der 
Kriegsstimmung wirkte sich hier aus. Die folgende Landtagswahl zeigt keinen 
großen Unterschied, das Mehr von 1,5% an liberalen Mandaten fällt nicht ins 
Gewicht. Bezeichnend ist der konstante Anteil der konservativen Parteien seit 
dem Februar 1867. Es erwies sich also, daß die Zeitereignisse die Verschieden­
heit der Systeme überfluteten und ein relativ einheitliches Bild schufen. Man 
konnte nicht mehr eindeutig feststellen, ob sich gerade das allgemeine Wahl­
recht zuungunsten der Liberalen auswirkte; die Niederlage vom Februar 1867 
wurde von den späteren Landtagswahlergebnissen bestätigt. Aus diesem Grunde 
konnten die Liberalen die Verteidigung des Dreiklassenwahlrechts ohne Be­
denken aufgeben. In den folgenden Jahren findet sich von ihnen keine Äußerung 

mehr, die zugunsten des preußischen Wahlrechts spricht.
Mit dieser Erfahrung wurde auch eine andere Befürchtung hinfällig, die aus 

einem unterschiedlichen Wahlergebnis eine unterschiedliche Zusammensetzung 
der beiden Parlamente voraussah1). Es blieb aber doch das Problem, wie die 
beiden Parlamente, Reichstag und preußischer Landtag, nebeneinander exi­
stieren sollten. Denn der Landtag bestand nicht nur aus dem gewählten Abge­
ordnetenhaus, sondern auch aus dem Herrenhaus, dessen Mitglieder vom König 
ernannt wurden oder sogar erbliche Sitze hatten. Dieses Herrenhaus wurde in 
der Folgezeit zum entscheidenden Hindernis für innere Reformen, die von den 
Liberalen als Korrektur des demokratischen Wahlrechts für unerläßlich gehal­
ten wurden. In der Debatte im preußischen Abgeordnetenhaus am 28.Januar 
1869 kam diese Frage deutlich zur Sprache2). Hierbei zeigte sich die verschie­
denartige Stellung der beiden liberalen Parteien: Die Fortschrittspartei bean­
tragte die Einführung des allgemeinen gleichen Wahlrechts in Preußen; ein 
nationalliberaler Antrag zielte dagegen auf eine verfassungsrechtliche Verbin­
dung zwischen Reichstag und Landtag und auf die Lösung der Herrenhaus­
frage. Während die Fortschrittspartei lediglich das demokratische Prinzip 
durchgeführt wissen wollte, bemühte sich die Nationalliberale Partei um das

*) Vgl. Philippson, M. v. Forckenbeck, 1898, S. 189.

*) Sten. Ber. d. Abgeordnetenhauses 1869, II, S. 1271 ff.
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verfassungspolitische Problem des Dualismus zwischen Preußen und dem Reich, 
das schon damals auftauchte. Da aber die Verschiedenheit der Wahlsysteme 
sich in der Zusammensetzung beider Parlamente noch nicht auswirkte, war die 
Wahlrechtsfrage nicht unmittelbar mit diesem Problem verbunden. In den 
Jahren des Norddeutschen Bundes wurde es vielmehr recht ruhig um sie. Erst 
nach der Reichsgründung trat sie wieder in den Brennpunkt des Interesses.

V. Kapitel

Die Wahlrechtstheorie als Ausdruck des bürgerlichen Charakters 

der liberalen Bewegung

Im Laufe der bisher betrachteten Periode hat sich das Verhältnis der liberalen 
und demokratischen Wahlrechtsanschauungen zueinander stark verändert. In 
der Revolutionszeit standen die Ansichten schroff gegeneinander; die Liberalen 
plädierten für Wahlrechtsbeschränkungen, die Demokraten verteidigten das 
allgemeine Wahlrecht. In der neuen Ära in Preußen kamen die beiden Gruppen 

dann wieder einander näher. Die Demokraten beendeten ihren passiven Wider­
stand gegen das Dreiklassenwahlrecht und gaben der preußischen Verfassung 
ihre Anerkennung, um wieder in das politische Leben einzutreten. Für sie war 
es noch keine Frage der Wahltaktik, wenn sie die Dreiklassenwahl duldeten. 
Das zeigte sich einige Zeit später, als der linke und rechte Flügel der liberalen 
Parteien im preußischen Abgeordnetenhaus gemeinsam ihre Abneigung gegen 
das preußische Wahlrecht äußerten. Der Verfassungskonflikt änderte jedoch die 
Situation. Jetzt zeigte es sich mit aller Deutlichkeit, welche Unterstützung die 
liberale Opposition von dem bestehenden Wahlrecht erhielt. So veränderten 
wahltaktische Gesichtspunkte die Stellung beider liberaler Richtungen zu dem 
einst so geschmähten Wahlrecht. An der Stellung der Demokraten war dies 
besonders auffällig, weil ihre Prinzipien eigentlich die Verteidigung des allge­
meinen Wahlrechts gefordert hätten. Aber auch für die Liberalen war die An­
erkennung des Dreiklassenwahlrechts durchaus nicht selbstverständlich.

Die Grundidee des Dreiklassenwahlrechts war, das Wahlrecht nach den 
Leistungen für den Staat abgestuft zu verteilen. Es sollte eine „verhältnis­
mäßige Vertretung der einzelnen Elemente des Staatslebens“ bewirken, den 
einzelnen Schichten der Bevölkerung eine „ihrer sozialen und politischen Be­
deutung entsprechende Vertretung“ gewähren1). Schon 1849 hatten Demo­
kraten kritisch eingewandt, daß der Staat keine Aktiengesellschaft sei, in der

*) S. o. S. 17.
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der Aktionär nach seiner Einlage abstimme1). Dieses Argument wurde 1864 
von Waitz, dem Berichterstatter über den Wahlgesetzentwurf im Frankfurter 
Parlament, aufgenommen. Er sah im preußischen Wahlgesetz „eine Auffassung 
des Staates wesentlich als einer Vereinigung von einzelnen, eine Behandlung 
seiner Angelegenheiten wie der eines Vereins, einer Aktiengesellschaft2)“. Das 
aber widersprach seiner Idee des Staates, der für ihn ein „selbständiges organi­
sches Ganzes“ war und daher „die Bestimmungen für seine Ordnung“ „aus 
seinem eigenen Wesen“ zu entnehmen hatte3). Die Idee der proportionalen 
Gerechtigkeit hatte keinen Platz in seinem politischen Denken, denn „alle parti­
kularen Interessen sollen zurücktreten vor denen des Staates4)“.

In dieser Abwehr eines individualistischen, nur die Interessen des einzelnen 
oder sozialer Gruppen berücksichtigenden Staatsbegriffs traf sich Waitz auch 
mit anderen liberalen Theoretikern. Treitschke sprach von einer „sozialen 
Staatsgesinnung“ im Gegensatz zur „politischen5)“, Gneist sah darin eine 
Anschauung, „welche den Staat in eine Gesellschaftswissenschaft auflöst8)“. 
Das Wort „Auflösung“ ist dabei durchaus nicht nur wissenschaftstheoretisch 
zu verstehen; Gneist meinte damit, daß durch die Anwendung dieser Lehre die 
Einheit des Staates aufgelöst werde in ein Gegeneinander gesellschaftlicher 
Kräfte.

Dies war die große Sorge. Lorenz von Stein hatte bereits 1848 die sozialen 
Bewegungen in Frankreich analysiert und an ihnen den Zusammenhang zwischen 
Gesellschaft und Staat dargestellt. Gesellschaftliche Klassen, so schrieb er, 
betrachten „die Staatsgewalt als Mittel für gesellschaftliche Förderung, als 
Waffe in den gesellschaftlichen Kämpfen, als Bedingung gesellschaftlicher Frei­
heit7)“. Politische Macht ist dann ein Mittel zur Erlangung eines sozialen 
Zweckes, ist Waffe im Kampf der Klassen gegeneinander. Da die Gesell­
schaft in Klassen zerteilt ist, die in gegenseitigen Abhängigkeitsbeziehungen 
stehen, würde dadurch der Staat in die Gegensätze hineingezogen und von revo­
lutionären Erschütterungen bedroht.

Die Erkenntnisse Steins schärften den Liberalen den Blick für gesellschaft­
liche Vorgänge. Sie suchten nun, die Klassengegensätze in der Idee vom Staat 
als einem organischen Ganzen von eigener Wesenheit aufzuheben. Daraus er-

’) S. o. S. 19.

’) Waitz, Über die Bildung einer Volksvertretung. In: Das konstitutionelle Prinzip, hrsg. von 
Haxthausen, Bd. II, 1864, S. 198. Im folgenden wird diese Aufsatzsammlung mit „Haxthausen“ 
abgekürzt.

•) Haxthausen, Bd. II, S. 198.

*) Waitz, Grundzüge der Politik, 1862, S. 222.

•) Historische und politische Aufsätze Bd. 3, 5. Aufl. 1897, S. 587 f.

•) Haxthausen Bd. II, S. 173.

’) L. v. Stein, Geschichte der sozialen Bewegung in Frankreich von 1789 bis auf unsere Tage, 
hrsg. G. Salomon, Bd. 1, 1921, S. 3 ff.
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gab sich, das in ihren Augen richtige Verhältnis zwischen Staat und Gesell­
schaft: Weil der Staat nicht die Summe der Einzelinteressen, sondern deren 
Einheit auf höherer Ebene ist, folgt daraus der Primat des universellen Willens 
vor dem partikularen, des Staates vor der Gesellschaft1).

Aus diesem Grunde konnten die liberalen Theoretiker nicht ohne weiteres 
soziale Kriterien zum Maßstab für die Verteilung politischer Rechte machen. 
Vom Steuerzensus sagte Waitz, daß man durch ihn die Leistung des einzelnen 
für den Staat erfasse. Aber das war für ihn keine Rechtfertigung, denn er leitete 
aus diesem Gedanken die Deutung des Staates als einer Aktiengesellschaft ab2). 
In Wirklichkeit war die Steuerleistung in der damaligen Zeit zu geringfügig, 
um in der Entsprechung von Rechten und Pflichten das Wahlrecht zu 
begründen. Der Zensus zeigte vielmehr die Zugehörigkeit zu den sozialen 
Schichten der Bevölkerung an. Diese aber durften nach liberaler Auffassung 
nicht um ihrer selbst willen politische Rechte erhalten. Aus diesem Grunde 
meinte Waitz, daß sich das politische Recht nicht nach der steuerlichen Leistung 
abstufen dürfe. „Beides, Vermögen . . . und Steuer können nur Mittel sein, um 
die äußere Stellung als Bedingung für die Unabhängigkeit und Bildung zu er­
kennen3).“ Ausschlaggebend war allein die Eignung im Interesse des Staates. 
„Immer aber muß es gelten, den Mittelstand zu treffen, nicht allein die Reichen4).“

Waitz lehnte das preußische Dreiklassenwahlrecht ab, da es den großen Besitz 
zu sehr bevorzugte und politische Rechte nach der sozialen Lage abstufte. In 
seinen Augen enthielt es, mit Treitschkes Worten, eine „gesellschaftliche“ 
Staatsauffassung. In Waitz, der in den 60er Jahren dem politischen Leben 
bereits fern stand, kam noch einmal eine Stimme des älteren Liberalismus zu 
Wort. Aber auch Gneist, der Staatsrechtler und Abgeordnete des preußischen 
Landtags, sprach sich gegen die Richtung aus, „welche den Staat in eine Ge­
sellschaftswissenschaft auflöst“. Er war 1861 unter den Gegnern des Drei­
klassenwahlrechts im preußischen Abgeordnetenhaus, wo man die klassentren­
nende Wirkung dieses Wahlrechts an praktischen Beispielen demonstrierte. 
Hierbei wurde die Gefahr deutlich gemacht, daß gesellschaftliche Interessen 
in den Bereich der Gemeindepolitik, analog dann auch in den der staatlichen 
Politik hineingetragen würden. So mußte aus diesen Überlegungen heraus 

eigentlich eine tiefe Kluft zwischen der liberalen Wahlrechtstheorie und der 
Wahlrechtspolitik der Parteien entstehen, als es sich im Verfassungskonflikt 
zeigte, wie günstig das Dreiklassenwahlrecht für die liberalen Parteien in der 
Praxis war.

*) „Hier vor allem zeigt der Staat sein universelles, über den Ständen stehendes, alle gleich­
mäßig förderndes Wesen.“ Treitschke, Die Gesellschaftswissenschaft, in: Aufsätze, Reden und 
Briefe, hrsg. v. K. M. Schiller, Bd. 2, 1929, S. 748; vgl. auch S. 803.

*) Waitz, Grundzüge der Politik, 1862, S. 64; Haxthausen II, S. 197.

•) Waitz, Grundzüge der Politik, 1862, S. 64.

4) Waitz, Grundzüge der Politik, 1862, S. 64.
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Die soziologischen Erfahrungen, aus denen die bisher geschilderten politi­
schen Vorstellungen abgeleitet wurden, stammten jedoch vor allem noch aus 
dem Frankreich der Julimonarchie. Die liberalen Theoretiker richteten aber 
jetzt ihren Blick nach England, wo die gesellschaftlichen Veränderungen nicht 
so katastrophenartig verlaufen waren. Über die politischen Reformen hinweg 

hatte sich dort immer noch eine aristokratische Schicht erhalten, die mit ge­
wissen Herrschaftsrechten ausgestattet war. Die englische Selbstverwaltung 
erschien nun als Vorbild. Gneist deutete sie aus dem Geist des deutschen Idea­
lismus heraus und eröffnete so einen Weg, den Zusammenhang zwischen politi­
schen Rechten und sozialer Stellung tiefer zu verstehen.

Er war der Ansicht, daß aus einem System der Interessen kein Staat aufzu­
bauen sei. „Wie der einzelne durch Erziehung zur Sittlichkeit, so muß die Ge­
samtheit eines Volkes durch seine Institutionen zum Staat erzogen werden.“ 
Diese Institutionen waren für ihn vor allem die Selbstverwaltungskörperschaften 
der Kreise und Gemeinden mit unbesoldeten Ehrenämtern. Er nannte sie 
„Zwischenglieder zwischen dem Staat und dem Individuum“, die die Aufgabe 
hätten, „den einzelnen zur Erfüllung der öffentlichen Pflichten zu zwingen und 
zu gewöhnen“. In diesen Institutionen tätig, streift das Individuum seine pri­
vaten Interessen ab und handelt allein im öffentlichen, d. h. staatlichen Interesse. 
Für Gneist vertrat die englische Repräsentativverfassung „die öffentlichen 
Pflichten der Gesamtheit“ und nicht „die Summe der Interessen der einzelnen1)“. 
Im Begriff der Amtspflicht sah er die Idee der Einheit von Staat und Volk 
sowie die Forderung, daß dem Staat die höhere Sittlichkeit vor der Gesell­
schaft zukomme, verwirklicht.

Damit besaß die liberale Theorie einen Ausgangspunkt, um die Beziehung 
zwischen Rechten und Pflichten neu zu fassen. Roeßler erklärte: „Der Anteil an 
den öffentlichen Rechten, oder wie wir auch sagen können, an der öffentlichen 
Macht, richtet sich nach dem Umfang der öffentlichen Pflichten, welche von den 
Ständen und dem Individuum erfüllt werden2).“ Als Pflichten zählte er zwar 
auch die Steuerleistung auf, doch wichtiger war für ihn und Gneist die Über­
nahme ehrenamtlicher öffentlicher Dienste3). In dieser kommen soziale und poli­
tische Stellung am reinsten zur Deckung. Zur Übernahme des Ehrenamtes, so 
sagte Roeßler, gehört jedoch auch eine bevorzugte Vermögens- und Erwerbslage4). 
Nicht der Besitz, sondern die Erfüllung politischer Pflichten, die Ausübung des 
ehrenamtlichen öffentlichen Dienstes gibt politische Rechte. Dieser Dienst aber 
hat eine bevorzugte Vermögenslage zur Voraussetzung, und nur aus diesem 
Grunde wird der Besitz nun auch zur Bedingung für die Erteilung von politischen

*) Haxthausen II, S. 170 f.

’) K. Roeßler, Studien zur Fortbildung der preußischen Verfassung, Bd. 1, 1863, S. 10 f.

’) K. Roeßler, Studien zur Fortbildung der preußischen Verfassung, Bd. 1, 1863, S. 10.

4) K. Roeßler, Studien zur Fortbildung der preußischen Verfassung, Bd. 1, 1863, S. 6.
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Rechten. Gneist sagte, der Grundsatz des Selfgovernments sei, „daß der Zensus 
die Basis der Verpflichtung zum persönlichen Dienst, der persönliche Dienst die 
Basis des Parlamentsrechts bildet1)“. Das Ideal war somit die Verbindung von 
politischer Funktion und sozialer Stellung, von Amt und Besitz2).

Besitz und Zensus waren in dieser Lehre nicht mehr lediglich Kriterien, um 
intellektuelle Fähigkeiten und konservative Gesinnung festzustellen; Besitz war 
auch nicht nur die materielle Basis, um sich die für die öffentlichen Angelegen­
heiten notwendige Bildung zu verschaffen. Er bedeutete vielmehr die materielle 
Grundlage für den Dienst am Staate. Damit war zugleich ausgeschlossen, daß die 
in den politischen Rechten bevorzugten Schichten ihre Macht zu egoistischen 
Zwecken ausnutzten. Denn derjenige, der ein Amt übernimmt, setzt im Gegen­
teil sein Vermögen im Dienste an der Allgemeinheit ein. Die soziale Rangordnung 
sollte somit nicht mehr von Besitzverhältnissen, sondern von dem Maß an 
politischen Pflichten, die zu erfüllen sind, bestimmt werden3). Hierdurch konnte 
also eine neue Aristokratie geschaffen werden, die sich durch Verwendung von 
Besitz und moralischen Eigenschaften im Dienste des Staates auszeichnet, eine 
Leistungsaristokratie im Unterschied zur feudalen Geburtsaristokratie.

In dieser Lehre ist eine ständische Gesellschaftsauffassung enthalten4). Sie hat 
mit der sozialistischen Gesellschaftstheorie gemeinsam, daß auch sie die Gesell­
schaft durch Besitzverhältnisse strukturiert sieht5). Im Unterschied zu dieser 
aber versteht die liberale Lehre diese Schichtung jedoch nicht als ein Neben­
einander oder gar Gegeneinander isolierter Klassen, sondern als ein Miteinander 
von gesellschaftlichen Gruppen, die auf ein gemeinsames Ganzes bezogen sind. 
Die Auflösung der Gesellschaft in einzelne Klassen sollte dadurch verhindert 
werden, daß diese als Stände nach ihrer Bedeutung für den Staat zueinander 
geordnet werden, womit ihre jeweiligen politischen Rechte durch die Funktion 
im Rahmen eines Ganzen begründet erscheinen. Durch eine solche Politisierung 
der Gesellschaft6) sollte der Gegensatz zwischen Staat und Gesellschaft, aber

’) Gneist, Verwaltung, Justiz, Rechtsweg, Staatsverwaltung und Selbstverwaltung nach 
englischen und deutschen Verhältnissen, 1869, S. 123.

’) Gneist, Haxthausen II, S. 174: „Die Zerreißung von Staat und Gesellschaft, von Amt und 
Besitz, ist zuerst aufzuheben von oben herab.“

’) Rössler, a.a.O., Bd. 1, S. 7: „Diese governing dass ist die sogenannte Gentry, der vornehme 
Stand, bevorzugt weder um der Geburt noch um des Besitzes willen, sondern lediglich für den 
freiwilligen Dienst im Ehrenamt, zu dem allerdings Besitz und Bildung gehört.“

*) Diese Auffassung kommt der konservativen Gesellschaftslehre nahe, die — wie F. J. Stahl — 
den Stand als „den besonderen Lebensberuf für das Gemeinleben, der auch die Lebensstellung 
derer, die ihm obliegen, bestimmt“. Philosophie des Rechts, 3. Aufl., Freiburg 1854, II, 2, S. 42 
(zitiert nach v. d. Gablentz, Politische Parteien als Ausdruck gesellschaftlicher Kräfte, Berlin 
1952, S. 21).

•) Anders v. d. Gablentz, a.a.O., S. 14.

') Vgl. Schnabel, Deutsche Geschichte im 19. Jahrhundert, Bd. 2, 2. Aufl., 1949, S. 100: 
„Politisierung der Nation“.
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auch der Gegensatz zwischen den einzelnen Klassen, sich aufheben. Ihre Krö­
nung findet diese Gesellschaftsauffassung in einem idealistischen Staatsbegriff, 
in dem für den Menschen die Erfüllung der politischen Pflichten zur sittlichen 
Bestimmung wird und so den ethischen Vorrang gegenüber den gesellschaftlichen 
Interessen erhält1).

In diese Staatslehre fügte sich nun auch das Dreiklassenwahlrecht ein. Gneist 
schrieb 1869 in seinem Buch über englische und deutsche Verfassungsfragen: 
Der Zensus solle die Grundlage für die öffentlichen Funktionen abgeben, „die 
Steuermassen auch die Leistungsfähigkeit für den persönlichen Gemeindedienst 
bezeichnen“. Die einzelnen Ämter stellen aber verschiedene Anforderungen, wes­
halb ihm ein Klassensystem geeignet schien, diese Unterschiede festzustellen, 
um die Allgemeinheit der Beteiligung mit der Verschiedenheit der Leistung in 
Einklang zu bringen. Dabei legte er besonderen Wert darauf, daß auch die 
unteren Klassen durch stetige Mitarbeit in der Gemeinde Einfluß gewinnen 
würden. Allerdings sollten sie ihr Drittel an Gemeindevertretern indirekt wählen, 
die anderen Klassen dagegen direkt2). Das bezog sich zwar auf das Gemeinde­
wahlrecht, aber auch in der Debatte von 1861 ging es nur um dieses, und so zeigt 
ein Vergleich bereits die Wandlung in seinen Anschauungen. Überhaupt muß 
man bei Gneist seine Überbetonung der Selbstverwaltung gegenüber dem Parla­
mentarismus berücksichtigen, weil daraus seine relativ geringe Einschätzung 
der Wahl als solcher folgt3). Seine spätere Begründung des preußischen Wahl­
rechts in dem Buch „Die nationale Rechtsidee von den Ständen und das preu­
ßische Dreiklassenwahlsystem“ (1894) war aber hier schon vorbereitet.

Roeßler allerdings, der im Grundsätzlichen den Gedanken Gneists folgte, stand 
dem preußischen Wahlrecht ablehnend gegenüber. Das mag damit Zusammen­
hängen, daß er im Verfassungskonflikt die liberale Opposition kritischer be­
trachtete und sich daher von den günstigen Wahlergebnissen nicht so beein­
drucken ließ. Er trat für das allgemeine und gleiche Wahlrecht ein, jedoch nach 
indirektem Verfahren mit einem Wahlmännerzensus. Ein Wahlmann sollte den 
höchsten Satz der Klassen- oder Einkommenssteuer zahlen4). Mit diesem Zensus 
wollte er eine soziale Qualifikation der Wahlmännerkollegien erreichen. „Die 
Wahlkollegien werden nach unserem System aus den Notabein des Bezirks zu-

*) Gneist, Haxthausen II, S. 147: „ . . . daß es außer dem gesellschaftlichen Wohl eine höhere, 
dauernde Bestimmung des Menschen gibt: die Erfüllung der Pflicht, durch persönliche Tätigkeit 
die sittliche Erhebung, das Recht und das Wohl der Gesamtheit zu fördern ...“

’) Gneist, Verwaltung, Justiz, Rechtsweg, Staatsverwaltung und Selbstverwaltung nach 
englischen und deutschen Verhältnissen, 1869, S. 123—125.

*) Hierzu vgl. H. Heffter über Gneist: Die deutsche Selbstverwaltung im 19. Jahrhundert, 
1950, S. 372—403, besonders S. 376, 380.

4) Roeßler, a.a.O., Bd. 2, 1864, S. 194. — Seit 1851 gab es in Preußen eine Klassensteuer für 
Einkommen bis zu 3000 Mark jährlich, für Einkommen über diesen Betrag eine Einkommen­
steuer.
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, sammengesetzt sein1).“ Durch dieses Verfahren soll eine „Notabeinsteilung von 
lebendiger Wirksamkeit“ als „Verbindungsglied zwischen Urwähler und Ab­
geordneten“ entstehen2). Die ständische Gesellschaftsauffassung fand daher bei 
Roeßler ihre Entsprechung in der indirekten Wahl. Wenn er sich auch damit von 
Gneists Ansicht unterschied, so begründet er aber doch ebenfalls ein Element 
des preußischen Dreiklassenwahlrechts, das sich für die liberalen Parteien als 
sehr wesentlich herausgestellt hat.

Durch die ständische Gesellschaftslehre konnte also das Dreiklassenwahlrecht 
theoretisch gerechtfertigt werden. Diese Lehre besagte, daß dem durch Besitz 
und Bildung ausgezeichneten bürgerlichen Mittelstand die Herrschaft im Staate 
gebühre. Hierin stimmte sie mit der allgemeinen liberalen Anschauung überein, 
wie sie 1849 vom rechten, später aber auch vom linken demokratischen Flügel 
vertreten wurde. Der Demokrat Rochau schrieb: „Der Mittelstand ist und bleibt 
der unentbehrlichste und wertvollste Stoff für den Staatsbau3).“ Schulze-Delitzsch 
sagte: „Auf dem Mittelstand ruht die Entwicklung des wahren deutschen 
Wesens4 *).“ Der rechtsliberale Bluntschli war der Ansicht, die öffentliche Meinung 
sei vorzugsweise die Meinung der Mittelklassen, „welche sich ein selbständiges 
Urteil erlauben . . ,6)“. Im gleichen Sinne können auch die Äußerungen bei der 

Wahlrechtsdebatte auf dem norddeutschen Reichstag, in denen die Mittelklassen 
als Träger der Freiheit bezeichnet wurden, verstanden werden.

Bei Gneist erscheint jedoch die Gesellschaft differenzierter strukturiert als in 
der älteren Lehre. In seiner Auffassung standen nicht lediglich Besitzende und 
Nichtbesitzende, Gebildete und Ungebildete gegenüber. Jeder einzelne sollte sich 
vielmehr nach seinem Vermögen am politischen Leben beteiligen. Das machte in 
seinen Augen eine Abstufung der politischen Rechte nach den sozialen Unter­
schieden notwendig, der das Klassenwahlsystem entsprach. Selbst der Mittel­
stand erschien dann von sozialen Unterschieden geprägt. Mit den anderen rechts­
liberalen Theoretikern sah Gneist die klassenlose bürgerliche Gesellschaft noch 
nicht in so greifbarer Nähe wie der linke Flügel des Liberalismus; eine Gesell­
schaft, die mit gleichen politischen Rechten ausgestattet werden konnte. Aber 
der Weg dorthin stand für die Liberalen der 60er Jahre noch offen, wie bei Sybel 
bereits gezeigt wurde. Gneist und Bluntschli versuchten, ein positives Verhältnis 
zum allgemeinen Wahlrecht zu finden, nachdem es in Deutschland eingeführt 
war8). Erst in der Auseinandersetzung mit der Sozialdemokratie und den sozial­

*) Roeßler, a.a.O., Bd. 2, S. 200.

’) Roeßler, a.a.O., Bd. 2, S. 201.

•) A. L. v. Rochau, Grundzüge der Realpolitik, Bd. 1, 2. Aufl., 1859, S. 157.

4) Schulze-Delitzsch, Schriften und Reden, Bd. 2, S. 25.

*) J. K. Bluntschli, Lehre vom modernen Staat, Bd. 3, 1875, S. 188.

4) Gneist, Der Rechtsstaat, 1872, S. 173 f. — Bluntschli, Lehre vom modernen Staat, Bd. 3,
1875, S. 424.
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politischen Strömungen im folgenden Jahrzehnt zeigte sich dann, wie wenig die 
egalitäre Tendenz der Demokratie zum Streben des Liberalismus nach Quali­
fizierung paßte1). Dieser zog sich deshalb auf eine Position zurück, von der aus 
die ständische oder, wie es Treitschke nannte, aristokratische Ordnung der Ge­
sellschaft unabänderlich und die Gleichheit auf sozialem und politischem Gebiet 
undenkbar erschien.

Diese Idealisierung des Eigentumbegriffs war eine Besonderheit des deutschen 
Liberalismus gegenüber den anderen liberalen Strömungen Europas der damali­
gen Zeit. Die Vorliebe Gneists für das englische System der Selbstverwaltung 
durch das Ehrenamt beweist, daß es ihm vor allem um die Betonung der politi­
schen Pflichten und nicht der Rechte ging. Die Herrschaft des Mittelstandes 
wurde auch in England und Frankreich gefordert, weil dieser die größte Eignung 
besaß, weil seine Interessen mit dem Gemeinwohl identisch waren, weil nur 
durch Besitz eine politische Betätigung ermöglicht wurde2). Der Zensus war dann 
das Mittel, um diese geeigneten Schichten der Bevölkerung zu erfassen. Das 
Privateigentum erhielt damit eine Funktion im Interesse der Gesamtheit. Aber 
dies schien auch den französischen und englischen Liberalen noch nicht zu ge­
nügen. Der frühe John Stuart Mill erklärte daher, daß die Reichen zugunsten der 
arbeitenden Klassen bereitwillig Besitzinteressen opfern würden3). Ähnliches 
meinte auch Guizot, wenn er sagte, daß die oberen Klassen die unteren reprä­
sentieren und beschützen und nicht unterdrücken sollten4). Bei Gneist handelt 
es sich dagegen nicht um Konzessionen an die minderbemittelten Volksschichten, 
um eine soziale Gesetzgebung, nicht um ein Verständnis für die soziale Lage der 
Arbeiterklasse. Ihm dient der Besitz nur dazu, dem Bürger eine politische Be­
tätigung zu ermöglichen. Der ideale Bürger soll sein Vermögen im Dienste an der 
Allgemeinheit einsetzen. Mit dieser neuen Begründung des Zensus gelang es 
leichter, die Herrschaft des Mittelstandes ideologisch zu motivieren. Besitz war 
hier nicht lediglich Vorstufe zur Bildung, sondern gleichwertiges Mittel im Dienst 
am Staate.

Diese Pflichttheorie ist aber nur auf der philosophischen Grundlage eines idea­
listischen Staatsbegriffes denkbar. Von dem utilitaristischen Prinzip des „größten 
Glücks der größten Zahl“ oder seiner Herleitung des Altruismus aus egoistischen 
Motiven konnte man nicht dazu gelangen. Der einzelne erhält in der Lehre 
Gneists aus seiner politischen Tätigkeit keinen persönlichen Nutzen, sondern nur 
die Gewißheit, eine sittliche Pflicht erfüllt zu haben. Hierin liegt der Grund für 
die abwehrende Haltung deutscher Liberaler gegenüber ausländischen Theoreti­
kern, z. B. Gneists gegenüber Benjamin Constant und John Stuart Mill. Von

*) Zu diesem Gegensatz vgl. Leibholz, Die Auflösung der liberalen Demokratie, 1933, S. 51

*) Vgl. J. S. Schapiro, Liberalism and the Challenge of Fascism, 1949, p. 116, 123, 229.

’) Vgl. J. S. Schapiro, Liberalism and the Challenge of Fascism, 1949, p. 124.

4) Vgl. J. S. Schapiro, Liberalism and the Challenge of Fascism, 1949, p. 233.
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Mill sagte er, daß seine Betrachtungen über die Repräsentativverfassung ein 
Spiegel „der vorwaltenden sozialen Betrachtungsweise der Zeit“ seien1). Den 
deutschen Liberalen blieb er damit zu sehr auf dem Boden des Utilitarismus 
stehen2). Sie suchten die sozialen Interessen aufzuheben in einem idealistischen 
Staatsbegriff, der seine konkrete Form im Rechtsstaat erhielt. Dadurch gelang 
ihnen ein staatsphilosophisches System von imponierender Geschlossenheit. 
Dennoch lag hier auch eine Schwäche, deren die französischen und englischen 
Liberalen eher Herr geworden sind als die deutschen. Die philosophische Ver­
söhnung der Gegensätze drohte die reale Macht der gesellschaftlichen Interessen 
zu verschleiern.

Trotz der idealistischen Grundlage waren auch in der deutschen liberalen 
Bewegung soziale Motive wirksam. Eigentum und Bildung waren die sozialen 
Merkmale des deutschen Bürgertums. Dieses Bürgertum war die einzige gesell­
schaftliche Kraft, die moralisches Gewicht und immer mehr zunehmenden wirt­
schaftlichen Einfluß besaß, um den Kampf gegen den feudal-aristokratischen 
und absolutistischen Staat zu führen und den liberalen Verfassungsstaat zu 
gründen3). Eine proletarische Schicht von politischer Macht gab es noch nicht. 
Der Verfassungskonflikt erschien daher als ein Klassenkampf oder, wie man da­
mals sagte, als ein Ständekampf, in dem das Bürgertum und die liberale Be­
wegung als die Träger der modernen Ideen gegenüber dem Junkertum auf­
traten4). Unter diesem geschichtsphilosophischen Aspekt betrachtete man die 
Überwindung der konservativen Partei im politischen Kampfe nur als den Voll­

zug einer historischen Entwicklung. Das Ziel war der bürgerlich-liberale Staat, 
in dem der Mittelstand herrschte.

Wie das preußische Dreiklassenwahlrecht die gesellschaftliche Struktur wider­
spiegelte und den liberalen Parteien zu machtvoller Größe verhalf, so entsprach 
die liberale Wahlrechtstheorie den gesellschaftlichen Verhältnissen der Zeit vor 
der Reichsgründung. Die plötzliche Rechtfertigung des Dreiklassenwahlrechts 
war kein „ideologischer Überbau“ über die wahltaktische Nützlichkeit, sondern

■) Gneist, Haxthausen II, S. 143 f. — Gegen die Theorie B. Constants schrieb Gneist, Der 
Rechtsstaat, 1872, S. 151: „Daß die Theorien Benjamin Constants und die Verfassungen Frank­
reichs und Belgiens die organisierte Herrschaft der besitzenden Klassen über die Staatsgewalt 
darstellen . .

2) Vgl. die gegen Mill gerichtete Äußerung Treitschkes in seinem Aufsatz „Die Freiheit“: 
„Der Staat ist sich selbst Zweck wie alles Lebendige.“ Historische und politische Aufsätze, Bd. 3, 
5. Aufl., 1897, S. 14.

s) Vgl. Hermens, Demokratie und Kapitalismus, 1931, S. 210.

4) So Hermann Becker in einer Ansprache an seine Wähler 1861. Hackenberg, Der rote Becker, 
1899, S. 190. — Über die Auffassung des Verfassungskonfliktes als eines Ständekampfes: Bern­
hardi, Tagebuchblätter, Bd. 4, S. 329; Bd. 5, S. 7 f.; Bd. 6, S. 103 f. — Eckhardt, Lebenserinne­
rungen, Bd. 1, 1910, S. 19. —Duncker, Politischer Briefwechsel, 1923, S. 324. — Ferres, Heinrich 
v. Sybels Stellung zu den politischen Vorgängen 1859 bis 1862, 1930, S. 62. —- A. Richter, Bis­
marck und die Arbeiterfrage im preußischen Verfassungskonflikt, 1935, S. 10. — Vgl. Ziekursch, 
Politische Geschichte des neuen deutschen Kaiserreiches, Bd. 1, 1925, S. 69.
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eine Vertiefung der im deutschen Liberalismus angelegten Ideen. Das preußische 
Wahlsystem mit seiner Klasseneinteilung und dem indirekten Verfahren ent­
sprach am besten der soziologischen Struktur des Liberalismus und der liberalen 
Parteien.

Durch die Ideologisierung wurde jedoch eine Periode der geschichtlichen Ent­
wicklung, wurden die politischen und sozialen Anschauungen einer gesellschaft­
lichen Klasse verabsolutiert. Das mußte sich zeigen, als eine andere politische 
Bewegung auftrat, die ebenfalls eine gesellschaftliche Klasse absolut setzte und 
„die Idee des Arbeiterstandes das herrschende Prinzip der Gesellschaft“ nannte. 
Die Sozialdemokratie suchte im politischen Kampf ganz offen soziale Interessen 
zu verwirklichen. Der Liberalismus dagegen wurde sich der soziologischen Be­
dingtheit seines Denkens nicht bewußt, da er „gesellschaftliche“ Parteibildungen 
im Prinzip ablehnte. Er fand also keinen Zugang zu den politischen Problemen, 
die durch diese neue Partei aufgeworfen wurden. Vom Boden einer idealistischen 
Staatsphilosophie war dies aber auch nicht möglich. Die Liberalen, denen es 
später gelang, kamen von der Sozialwissenschaft, also einem positivistischen 
Ausgangspunkt her.
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II. Teil

Die Wahlrechtsfrage im Deutschen Reich 1870—1890

I. Kapitel

Die Wahlrechts frage im Kulturkampf

Schon bald nach der Reichsgründung erhielt die Wahlrechtsfrage für die 
liberalen Parteien wieder erneute Bedeutung. Im Zentrum und in der Sozial­
demokratie entstanden die ersten Massenparteien, denen das allgemeine Wahl­
recht besondere Stärke verlieh. Sie bildeten eine ernsthafte Gefahr für die Vor­
herrschaft der liberalen Parteien im Reiche.

Die Zentrumspartei war ideologisch gesehen keine Verfechterin des allgemeinen 
Wahlrechts. Zu der organischen Gesellschaftsauffassung des Katholizismus ge­
hörte ein ständisches Wahlrecht1). Doch als es 1871 in den Kampf mit dem 
preußischen Staat geriet, erkannte es rasch, welche Mittel ihm zur Verfügung 
standen, die Menge der katholischen Wähler zu mobilisieren und treu bei der 
Fahne zu halten. Die katholischen Vereine stellten eine Organisation dar, durch 
die alle sozialen Schichten in dauernde Berührung mit dem kirchlichen Leben 
gebracht wurden. Die Kirche selbst lieh der Partei die Waffe einer bis in die tief­
sten Gründe des Gewissens und der Seele rührenden Agitation von der Kanzel aus.

Für den Liberalismus war das Auftreten einer selbständigen katholischen 
Partei im Rheinland besonders schmerzlich, weil er dort allein unter deren Kon­
kurrenz litt. Die soziologische Struktur dieser preußischen Provinz brachte es 
mit sich, daß er beim allgemeinen Wahlrecht dagegen nichts Rechtes einzu­
setzen hatte. Denn hier gehörten die Liberalen einer kleinen protestantischen 
Oberschicht des Besitzes und der Bildung an. Ihre geringe Zahl wurde ihnen in 
dem Augenblick zum Nachteil, als die Masse der katholischen Bevölkerung sich 
politisch zusammenschloß.

Die Ergebnisse der beiden verschiedenen Wahlsysteme im Reich und in Preu­
ßen zeigen die parteipolitische Situation der Liberalen im Rheinland deutlich 
auf. Als Beispiel möge der Wahlkreis Krefeld dienen. Dort kandidierte der

*) Herrfahrdt, Das Problem der berufsständischen Vertretung von der französischen Revolu­
tion bis zur Gegenwart, 1921, S. 43, 49.
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nationalliberale Abgeordnete Seyffardt sowohl bei den Reichstags- als auch bei 
den Landtagswahlen. Für den Reichstag unterlag er seit 1871 regelmäßig dem 
Zentrumspolitiker August Reichensperger1). Nach dem preußischen Dreiklassen­
wahlrecht dagegen wurde er 1873, 1876 und 1879 in den preußischen Landtag 
gewählt. Erst 1885 ging auch der Landtagswahlkreis endgültig an die Zentrums­
partei verloren2). Noch deutlicher zeigen die Stadtverordnetenwahlen die poli­
tische Wirkung dieser soziologischen Verhältnisse. Diese wurden ebenfalls nach 
dem Dreiklassenwahlsystem, aber direkt und mit einem Zensus durchgeführt; 
jede Klasse wählte ein Drittel der Stadtverordneten. Die Wahlen der ersten und 
zweiten Klasse ergaben in Krefeld jederzeit liberale Stadtverordnete. 1873 
wählte auch noch die dritte Klasse liberal. Später blieb diese jedoch fest im Besitz 
des Zentrums, und der Wahlkampf beschränkte sich auf die zweite Klasse, in der 
die Liberalen noch bis 1899 die Mehrheit erringen konnten. In der ersten Klasse 
besaßen sie diese unangefochten3). Bei allen diesen Zahlen ist zu bedenken, daß 
die Stadt Krefeld nur etwa 20 % Protestanten aufwies, der Reichstagswahlkreis 
sogar nur 17 %4).

Um eine Wirkung in den Gesamtergebnissen der Wahlen zu erkennen, muß 
man die Zahl der preußischen Reichstagsabgeordneten mit derjenigen der Land­
tagsmandate vergleichen. Dann ergibt sich für die liberalen Parteien folgendes 
Bild5 6 *):

1870 1871 1873 1874 1876 1877
Nationalliberale:
Reichstag............................. 19,5% 34,5% 26,5%
Landtag....................................28,5% 40,3% 39,0%

Sämtliche liberalen Parteien:
Reichstag............................. 31,0% 48,5% 36,3%
Landtag....................................39,8% 56,0% 53,6%

In Preußen brachte die Dreiklassenwahl den Liberalen regelmäßig einen relativ 
größeren Anteil an den Mandaten als die Reichstagswahlen. Durch das allge­
meine Wahlrecht aber wurden sie, vor allem die Nationalliberalen, stark benach­
teiligt. Die Fortschrittspartei wies keine so großen Differenzen zwischen den 
verschiedenen Wahlergebnissen auf8). Dem Zentrum dagegen kam das allge­

*) Seyffardt, Erinnerungen, 1900, S. 57, 155.

’) Seyffardt, a.a.O., S. 156, 234 f.

3) Seyffardt, a.a.O., S. 155 f., 233 f.

*) Die Bevölkerungszahlen nach dem Stand von 1900 bei Specht-Schwabe, Die Reichstags­
wahlen von 1867 bis 1903, 2. Aufl., 1904, S. 171, für den Reichstagswahlkreis; für die Stadt nach 
dem Stand von 1910 bei Brockhaus, Kleines Konversationslexikon, 6. Aufl., 1922, Bd. 1, S. 482.

6) Vgl. die Übersicht im Anhang, unten S. 179 f.

*) Vgl. Herzfeld, J. v. Miquel, Bd. 1, 1938, S. 309.
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meine Wahlrecht besonders zugute. Durch diese Erfahrungen wurde die Stellung 
der liberalen Parteien zum preußischen Wahlrecht bestimmt, als das Zentrum 
dessen Reform beantragte.

Am 26. November 1873 wurde im preußischen Abgeordnetenhaus der Antrag 
Windthorst und Genossen auf Abänderung der Artikel 70 bis 72 und 115 der 
preußischen Verfassung beraten, durch den das Zentrum die Reform des preu­
ßischen Wahlrechts und die Einführung des allgemeinen und gleichen Wahl­
rechts erstrebte. Diesem Antrag lagen mehrere Motive zugrunde. Einmal waren 
es die genannten wahltaktischen Gesichtspunkte. Zum zweiten war beabsichtigt, 
durch diesen Antrag die Kulturkampfkoalition zwischen Nationalliberalen und 
Fortschrittlern zu sprengen. Die prinzipiellen Freunde des allgemeinen Wahlrechts 
in der Fortschrittspartei sollten von den Opportunisten und Gegnern dieses 
Wahlsystems in der Nationalliberalen Partei getrennt werden. Die Einigkeit der 
liberalen Parteien in der Kirchengesetzgebung und der Verwaltungsreform 
untereinander und mit der Regierung wäre dadurch bedroht worden. Schließlich 
wollte die Zentrumspartei angesichts der bevorstehenden Reichtstagswahlen 
den Liberalismus durch die Forderung demokratischer Prinzipien bloß­
stellen1) .

Die Ablehnung des Antrages von nationalliberaler Seite wurde von Lasker 
vertreten2). Seine Rede läßt die schwierige Lage der Freunde des allgemeinen 
Wahlrechts erkennen, zu denen er sich im konstituierenden Norddeutschen 
Reichstag 1867 bekannt hatte. Er begann daher mit den Worten: „Der Antrag 
auf allgemeines Wahlrecht hätte ja an sich etwas Anziehendes für uns.“ Es gäbe 
auf dieser Seite des Hauses mehr Mitglieder, die das allgemeine Wahlrecht länger 
vertreten hätten als diejenigen vom Zentrum. Aber die Tatsache, daß von diesen 
Freunden des allgemeinen Wahlrechts sich mehrere gegen den Antrag einge­
schrieben hätten, sei keine Heuchelei, sondern rechtfertige sich durch höhere 
Pflichten. „Die klerikale Partei glaubt die Wähler dritter Klasse besser heran­
ziehen zu können, für ihre eigenen Interessen wird das allgemeine Wahlrecht 
gefordert.“ Durch die parteitaktische Verwendung politischer Prinzipien durch 
die Zentrumspartei fühlten sich die Liberalen legitimiert, den Antrag ebenfalls 
taktisch zu behandeln. Dabei entlud sich ihre ganze Animosität gegen den poli­
tischen Katholizismus, der besonders auf einen Erfolg in den unteren Schichten 
ausging und dabei die Religion als Agitationsmittel gebrauchte. „Sie wünschten 
auf Grund des religiösen Bekenntnisses in Zukunft die Wahlen zu leiten.“ Sie 
wollten die Liberalen vertreiben, wo sie die Macht hätten, „und zwar als ge­
fährliche Feinde der Religion“. Lasker wandte sich weiterhin gegen die Lockung, 
die in diesem Antrag liege. Die Gegner suchen „uns zu spalten und zu trennen“.

’) Sten. Ber. d. Abgeordnetenhauses 1873/74,1, S. 97, 98. Vgl. zum folgenden Augst, Bismarcks 
Stellung zum parlamentarischen Wahlrecht, 1917, S. 106 ff.

*) Sten. Ber. d. Abgeordnetenhauses 1873/74, I, S. 99—106.
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Er betonte, daß von einem Führer der Fortschrittspartei das Wort „Kultur­
kampf“ geprägt worden und ein Zusammengehen zwischen Zentrum und Fort­
schrittspartei deshalb nicht denkbar sei. Diese Differenzen besonders hervor­
heben zu müssen, schien ihm notwendig, um die Fortschrittler auf einer ge­
meinsamen Linie zu halten.

Neben diesen parteitaktischen Erwägungen standen aber auch staatspoli­
tische. Im Augenblick, sagte Lasker, bestünde ein Pakt zwischen der Regierung 
und den Liberalen. Das bedeute, daß deren Abgeordneten das Mandat gegeben 
sei, in dieser Arbeit fortzufahren und sich nicht durch Prinzipien verlocken zu 
lassen, die von der gegnerischen Seite geboten würden. Das Ministerkollegium 
sei in der Wahlrechtsfrage keineswegs einig — wie Windthorst behauptet hatte 
—, Bismarck dringe vielmehr mit seiner Ansicht, das preußische Wahlrecht zu 
ändern, nicht durch. Der Minister des Innern habe sich ausdrücklich dagegen 
erklärt. Unter diesen Umständen war es für die Liberalen wesentlich, den Pakt 
zwischen Regierung und Liberalismus zu erhalten, um durch ihn den inneren 
Ausbau des Reiches und den Kampf gegen den Ultramontanismus zu Ende zu 
führen. Die Nationalliberale Partei erblickte hierin eine staatspolitische Ver­
pflichtung, die über Parteiinteressen hinausging. Sie hätten, wie Lasker erklärte, 
ja nicht nur Resolutionen zu fassen und Volksreden zu halten, sondern auch den 
Staat zu leiten. Daher müßten sie davon abstehen, die Wahlrechtsreform selbst 
in Angriff zu nehmen, erst recht würden sie sich durch einen gegnerischen Antrag 
dazu nicht zwingen lassen.

Ein weiterer Grund war, daß innerhalb der Fraktion keine einheitliche Mei­
nung über die Wahlrechtsfrage bestand. Lasker gab zu, daß eine Einigung über 
diesen Punkt äußerst schwierig sei, selbst wenn man sich auf den Boden des all­
gemeinen Wahlrechts stelle. Denn dann tauche die Frage nach der direkten und 
indirekten Wahl auf. Vor allem aber wies er auf die Stimmen innerhalb der 
Partei hin, die der Ansicht seien, „es sei gefährlich, das allgemeine Wahlrecht 
auszudehnen in einer Zeit, in der eine mächtige Partei im Lande alle Grund­
lagen der gesetzlichen und rechtlichen Ordnung unterwühlt; das Verhalten 
der klerikalen Partei mache gerade in diesem Augenblick die Veränderung 
gefährlich. Man müsse vorsichtig sein und an beiden jetzt bestehenden Wahl­
systemen die Probe anstellen, wo jene destruktiven Tendenzen besser Platz 
finden“.

Virchow, der für die Fortschrittspartei sprach, bekannte sich in seiner Rede 
dagegen zum allgemeinen Wahlrecht. Gegen den Zentrumsantrag aber äußerte 
er Bedenken, da er nicht ernsthaft gemeint, sondern ein Wahlmanöver für die 
bevorstehenden Reichstagswahlen sei. Er stellte fest, daß im großen und ganzen 
das Dreiklassenwahlrecht die gleichen Ergebnisse gebracht habe wie das Reichs­
tagswahlrecht. Aber die Gerechtigkeit erfordere es, von dem Klassenwahlsystem 
abzugehen, da es eine soziale Gefahr in sich berge. Wenn aber die Meinung ent­
stehe, daß dieses System andere Ergebnisse brächte als das allgemeine Wahl­
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recht, so habe man die Pflicht, die Sache zu ändern. Diesen Weg wolle die Fort­
schrittspartei auch beschreiten. Er stelle daher den Antrag, den Gesetzentwurf 
an eine Kommission zu überweisen, um ihn dort weiter mit der Regierung zu 
beraten1).

Während die Nationalliberalen die Wirkung beider Wahlsysteme gleichsam 
experimentell ausprobieren wollten, die Wahlrechtsfrage also ganz offen nach 
taktischen Gesichtspunkten behandelten, lehnte Virchow eine solche Einstellung 
ab. Dem demokratischen Flügel des Liberalismus war die Einführung des all­
gemeinen Wahlrechts in Preußen eine Forderung der Gerechtigkeit. In dem 
Gegensatz zwischen dieser prinzipiellen Haltung und der opportunistischen auf 
nationalliberaler Seite bot die liberale Koalition tatsächlich einen Angriffspunkt. 
Noch am Morgen der Debatte war eine Einigung über die Behandlung des An­
trages zwischen den Nationalliberalen und der Fortschrittspartei ungewiß ge­
wesen. Die Fraktion der Fortschrittspartei hatte tags zuvor die Überweisung 
des Antrages an eine Kommission beschlossen. Erst im letzten Augenblick kam 
eine Vereinbarung zustande. Daher sprach Virchow in der Debatte noch für die 
Überweisung, stimmte dann aber für den nationalliberalen Antrag auf Ver­
tagung2). Einige Fortschrittler schlossen sich jedoch nicht an.

Diese mangelnde Geschlossenheit der Fortschrittspartei zeigt, welche Schwierig­
keiten ihr der Zentrumsantrag bereitete. Denn sie wollte eigentlich eine Volks­
partei sein. Sie trat daher auch für Steuerentlastungen und für die Aufhebung 
der Salzsteuer ein, die gerade den unteren Schichten zugute kommen sollte3). 
Bei der Kulturkampfgesetzgebung hatte sich häufig eine Minderheit ausgesondert, 
der die Erhaltung der Rechtsgleichheit wichtiger war als der Kampf gegen die 
katholische Partei4). Im Prinzip mußte sie daher auch für die Wahlrechtsreform 
sein, und Virchow sprach sich ganz deutlich gegen die wahltaktische Behandlung 
von Wahlrechtsfragen aus. Diese war ihm eine Verfälschung des Volkswillens. 
Aber der tatsächliche Kompromiß rückte den Fortschritt dann doch auf die 
Seite der Nationalliberalen. In der Öffentlichkeit wurde diese „Prinzipienlosig­
keit“ heftig kritisiert. Die „Frankfurter Zeitung“ beklagte sich im April 1874, 
daß auch die Fortschrittspartei ins Lager der Kulturkämpfer gehe und mehr 
und mehr liberale Grundsätze preisgebe. Eugen Richter und der Linksliberalis­
mus seien sich in der Frage des Wahlrechts nicht treu geblieben5). Freisinnige 
Blätter rühmten die wenigen Fortschrittler, die gegen die Mehrheit gestimmt 
hatten. Nationalliberale Zeitungen polemisierten gegen die Uneinigkeit des 
Fortschritts. Die Kreuzzeitung, so stellte eine liberale Zeitschrift fest, sondiere

*) Sten. Ber. d. Abgeordnetenhauses 1873/74, I, S. 110—113.

*) Kölnische Zeitung, 27. November 1873.

*) E. Richter, Im alten Reichstag, Bd. 1, 1894, S. 45 f.

*) Richter, a.a.O., S. 43, 55. — E. Eyck, Bismarck, Bd. 3, 1944, S. 91.

•) Geschichte der Frankfurter Zeitung 1856 bis 1906, 1906, S. 228, 250.
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täglich mit großem Behagen den Spalt, den der „Keil“ des Herm Windthorst 
in den Liberalismus getrieben habe1).

Die „Preußischen Jahrbücher“ lobten die Entscheidung der liberalen Frak­
tion. Es habe sich gezeigt, schrieben sie, „daß in der Mehrheit der Liberalen das 
Staatsgefühl und der politische Sinn nachgerade stärker geworden ist als die 
Neigung, zu jeder Zeit und Unzeit einem jeden Gläubigen und Ungläubigen, 
der liberale Glaubensartikel vorbetet, sie als andächtige Gemeinde nachzu­
sprechen2)“. In dem Widerstreit von Prinzipien und Realpolitik hatte letztere 
gesiegt. Den Nationalliberalen erschien das allgemeine Wahlrecht wieder als 
ein recht zweifelhaftes System. Es gab sogar einzelne, die an eine Reform des 
Reichstagswahlrechtes dachten. Sie sahen jedoch, daß die Fraktion dafür nicht 
zu gewinnen war. Diejenigen Nationalliberalen, die nicht prinzipiell für dieses 
Wahlrecht eintraten, waren aus „Nachgiebigkeit gegen die populären Strö­
mungen“ gegen eine Änderung. Sie glaubten, sich nicht gegen die Zeitströmung 

stellen zu können3). Jeder Schritt hatte gewichtige Bedenken gegen sich, so daß die 
Nationalliberale Partei in der Wahlrechtsfrage jetzt nicht eindeutig Stellung 
nehmen konnte.

Die Nationalliberale Partei stellte daher den Gedanken an eine Reform des 
preußischen Wahlrechts zurück und akzeptierte den Status quo als Basis zur 
Erprobung der beiden Wahlsysteme. Auch die Freunde des allgemeinen Wahl­
rechts schränkten ihren alten Standpunkt ein. Lasker war uns dafür schon ein 
Zeuge, die verwandten Anschauungen Bambergers und Oppenheims, ebenfalls 
vom linken Flügel, werden noch gezeigt werden. Von einer preußischen Wahl­
reform sprach die Nationalliberale Partei in ihrem Programm bereits seit 1867 
nicht mehr. Ein positives Bekenntnis zum allgemeinen Wahlrecht findet sich 
zuletzt aus dem Jahre 1871*),  dann aber erst 1884 wieder. Es kamen andere 
Probleme hinzu, durch die ihre Stellung dem allgemeinen Wahlrecht gegenüber 
noch ablehnender wurde.

x) Im Neuen Reich 3/1873, II, S. 941.

») Preußische Jbb. 32/1873, S. 716.

•) Friedrich Kapp an Sybel, 31. Dezember 1873; Heyderhoff und Wentzke, Deutscher Libe­
ralismus im Zeitalter Bismarcks, Bd. 2, 1926, S. 96 f.

4) Programmatische Kundgebungen der Nationalliberalen Partei 1866 bis 1913, 1913, S. 18.
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II. Kapitel

Der Einfluß der sozialdemokratischen Bewegung auf die Wahlrechtsfrage

a) Die Ablehnung der Sozialdemokratie durch die Nationalliberalen in der Aus­
einandersetzung mit den sozialpolitischen Ansichten der Kathedersozialisten.

Das allgemeine Wahlrecht schien den Sozialdemokraten zunächst keine 
nennenswerte Unterstützung zu bieten. Im Norddeutschen Reichstag saßen 
3 Sozialdemokraten und 4 Abgeordnete der Volkspartei, zu denen damals auch 
noch Bebel gehörte. Im ersten deutschen Reichstag gab es nur 2 Sozialdemo­
kraten und einen Volksparteiler1). Im Dezember 1870 schrieb Oppenheim, daß 
das allgemeine Wahlrecht die Erwartungen der sozialdemokratischen Stimm­
führer getäuscht habe2). Das politische Problem, das die beginnende Organisation 
des vierten Standes den liberalen Parteien einmal stellen mußte, wurde noch 
nicht als brennend empfunden.

Aber es blieb in den folgenden Jahren um diese Fragen nicht ruhig. Außer­
halb der Parteien schlossen sich 1872 in dem „Verein für Sozialpolitik“ Männer 
zusammen, die an sozialen Problemen interessiert waren. Die Arbeiterfrage geriet 
in den Bereich wissenschaftlicher Erörterung, rief jedoch nicht minder zur 
Stellungnahme auf, als wenn sie sich auf der Straße bemerkbar gemacht hätte. 
Die sozialpolitischen Tendenzen des „Vereins für Sozialpolitik“, dessen Mit­
glieder kurz die Kathedersozialisten genannt wurden, rührten an geheiligte Vor­
stellungen der liberalen Politiker. Zwischen den Kathedersozialisten und An­
gehörigen der Nationalliberalen Partei entstand eine publizistische Kontroverse, 
die sich über mehrere Jahre hinzog. In ihremVerlauf mußten die liberalen Poli­
tiker ihre Position in der Arbeiterfrage zum ersten Mal öffentlich festlegen.

Der erste Widerspruch kam vom linken, freihändlerischen Flügel der National­
liberalen. Schmöller, einer der führenden Kathedersozialisten, warf den Poli­
tikern des „laissez faire“ vor, der Liberalismus sei seiner früheren Aufgabe, im 
Namen der Menschenwürde die Erlösung der nichtprivilegierten Klassen zu 
bewirken, untreu geworden und huldige nur noch dem einseitigen Klassenstand­
punkt der Unternehmer3). Es sei offensichtlich geworden, daß die soziale Frage 
nicht mit den Prinzipien der Nichtintervention des Staates, mit dem Dogma, den 
Egoismus des einzelnen gewähren zu lassen, gelöst werden könne4). Die staat­
liche Gesetzgebung sollte daher das Mittel zur Lösung der sozialen Frage werden.

*) Specht-Schwabe, Die Reichstagswahlen von 1867 bis 1903, 2. Aufl., 1904, S. 322 für 1867. 
— Quellen zum Staatsrecht der Neuzeit, Bd. 2, 1951, S. 640 für 1871.

*) Oppenheim, Friedensglossen zum Kriegsjahr, 1871, S. 192.
•) Boese, Geschichte des Vereins für Sozialpolitik, 1939, S. 7.
4) Rede auf der Eisenacher Tagung des „Vereins für Sozialpolitik“ von 1872. Boese, Geschichte 

des Vereins für Sozialpolitik, S. 6.
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Die freihändlerischen Liberalen aber sahen darin eine unzulässige Einmischung 
des Staates in die Belange der Gesellschaft. Sie glaubten an die Harmonie der 
Einzelinteressen bei freiem Spiel der wirtschaftlichen und sozialen Kräfte, an 
die Gültigkeit des Prinzips vom „laissez faire“. Es wurde zwar weder von Oppen­
heim noch von Bamberger ganz ohne Einschränkung befolgt. „Der vorherr­
schende Gegensatz“, sagte Oppenheim, „liegt vielmehr in der Frage, ob die 
individuelle Freiheit die Regel und die Verdrängung derselben die Ausnahme 
sein soll oder umgekehrt1).“ Aber die Schärfe, mit der diese Liberalen selbst 
den Gegensatz zu den Kathedersozialisten empfanden, beweist, daß diese Ein­
schränkung ihres Dogmas nicht bedeutend war. Es blieb das Prinzip der freien 
Bewegung der Individuen. „Sie haben im Ganzen das Vertrauen“, schrieb Bam­
berger2), „daß jeder einzelne von seinem Selbsterhaltungstrieb und der genauen 
Kenntnis seiner Verhältnisse im Durchschnitt geleitet und daß aus der Summe 
dieser wohlinspirierten Einzel willen auch der größtmögliche Vorteil für das 
Ganze erzielt wird. Sie glauben nicht, daß es möglich sei, den Kampf aus dem 
Dasein zu verbannen.“ Eine soziale Frage bestand für ihn im Grunde nicht, 
da die aufgeworfenen Probleme „nicht eine Folge des Elends, sondern eine Folge 
der Verbesserung der allgemeinen Menschheitslage“ seien3). Nach Bambergers 
Ansicht gab es also kaum einen Grund, die soziale Frage überhaupt zu erörtern.

Wenn es dennoch geschah, so erblickte der Liberalismus schon darin ein 
gefahrdrohendes Zeichen. Jede Sozialpolitik bedeutete für ihn soviel wie Sozia­
lismus. „Ein gemeinsames Band umschlingt alle Schattierungen von dem wilden 
Russen Bakunin bis zum zahmsten deutschen Dozenten“, erklärte Bamberger4). 
Und Treitschke warf den Kathedersozialisten später vor, daß sie „Gönner des 
Sozialismus“ seien5). Daß nun von der Seite der bürgerlichen Wissenschaft und 
nicht nur aus den sozialistischen Reihen ein Sozial- und Wirtschaftsprogramm 
verkündet wurde, das der manchesterlichen Wirtschaftslehre strikt zuwiderlief, 
mußte besonders schwer wiegen. Die Lehren der Sozialisten erhielten nun das 
Ansehen wissenschaftlicher Objektivität, man konnte sie nicht mehr ohne wei­
teres als Verführungskünste gesinnungsloser Demagogen hinstellen6). Damit

*) Oppenheim, Die Gewerbefreiheit und der Arbeitsvertrag, S. 19. Ähnlich Bamberger, Die 
Arbeiterfrage unter dem Gesichtspunkt des Vereinsrechts, 1873, S. 18.

*) Bamberger, a.a.O., S. 19.

’) Bamberger, a.a.O., S. 21. — Oppenheim: „Ich möchte selbst nicht zugeben, daß es eine 
,soziale Frage' und gar eine .Wohnungsfrage' gibt.“ Heyderhoff und Wentzke, Deutscher Libe­
ralismus im Zeitalter Bismarcks, Bd. 2, 1926, S. 69.

*) a.a.O., S. 18.

‘) „Der Sozialismus und seine Gönner.“ Preußische Jbb. 33/1874.

*) Bamberger, a.a.O., S. 67: „Das Klarste und Einfachste ist dann, daß die wirklich staats- 
und gesellschaftsfeindlichen Parteien mit vollem Becht die Geständnisse zu den Akten registrieren 
und mit noch besserem Recht ihre Radikalkuren den halben und inkonsequenten Rezepten der 
anderen gegenüberstellen.“
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schwand aber auch die Hoffnung, unter Beibehaltung der liberalen Prinzipien 
die unteren Schichten für die eigene Partei zu gewinnen. Die Kathedersozialisten 
vergrößerten, so sahen es diese Liberalen, die Kluft zwischen der Schicht des 
liberalen Bürgertums und der Arbeiterschaft. „Es ist die pure Klassenhaßpropa­
ganda“, urteilte Bamberger über Brentanos Buch „Die Arbeitergilden der Gegen­
wart“, das 1871/72 erschien1), und Oppenheim wandte sich heftig gegen „dieses 
gewaltsame Erwecken und Großhätscheln eines exklusiven Klassenbewußt- 
seins2)“.

Wodurch aber trat die soziale Frage so sehr in den Vordergrund? Die Libe­
ralen waren geneigt, dem allgemeinen Wahlrecht die Schuld zu geben. Bamberger 
wandte sich allerdings gegen die Auffassung, daß in England die sozialen Re­
formen durch die politischen, d. h. durch die Wahlgesetzgebung, bedingt worden 
seien. Der politischen Reform seien vielmehr Zeiten vorausgegangen, in denen 
die damals benachteiligten Klassen „die parlamentarischen Kreise zu Konzessio­
nen gleichsam vermöge eines atmosphären Druckes nötigen konnten3)“. Er 
gelangte deshalb zu dem Schluß, daß es nicht im freien Willen einer gesetz­
gebenden Körperschaft Hegen könne, durch Festhalten an bestimmten Wahl­
rechtsprinzipien die Gefahren der Arbeiterbewegung zu bannen4). Bamberger 
kam hiermit der Auffassung Lorenz von Steins ganz nahe, daß „die Geschichte 
der Gesellschaft die Grundlage der Geschichte der Verfassung ist, und zwar so, 
daß die Umgestaltung der Gesellschaft den Umgestaltungen der Verfassung 
vorausgehen und daß sie, wenn sie vollendet sind, die letzteren bedingen und 
erzeugen5)“. Aber diese Gedanken über das Verhältnis von sozialer und poh- 
tischer Verfassung tauchten bei Bamberger doch nur für einen Augenbhck auf. 
Er zog daraus keine Konsequenzen. Offenbar glaubte er diese Erkenntnisse nicht 
auf deutsche Verhältnisse anwenden zu können. Zwei Seiten später stellte er 
nänüich fest: „Die hier eingefügten Vorbehalte heben nicht die Wahrheiten des 
Satzes auf: daß jede Ausdehnung des Stimmrechts die Angelegenheiten der 
arbeitenden Klassen mehr in den Vordergrund schiebt6)“. Erst mit dem Nord­
deutschen Reichstag sei die „sogenannte“ soziale Frage als ein Stück des poh- 
tischen Programms ins Volksbewußtsein getreten’).

Sicherheit hatte Bamberger recht, wenn er das enghsche Beispiel nicht schema­
tisch auf Deutschland anwenden wollte. Denn der Einführung des allgemeinen

’) Heyderhoff und Wentzke, a.a.O., Bd. 2, S. 60.

*) Oppenheim, Der Kathedersozialismus, 1872, S. 45.

') Bamberger, a.a.O., S. 2.

*) Bamberger, a.a.O., S. 3.

‘) L. v. Stein, Der Sozialismus und Kommunismus des heutigen Frankreichs, Bd. 1, 2. Aufl., 
1848, S. 63.

•) Bamberger, a.a.O., S. 5.

’) Bamberger, a.a.O., S. 5.
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Wahlrechts in Deutschland ging kein „atmosphärischer Druck“ voraus, sie war 
eine „Revolution von oben“, nicht von unten. Und auch darin muß man ihm 
beipflichten, daß beim allgemeinen Wahlrecht die Fragen der gesellschaftlichen 
Ordnung schneller aktuell wurden als bei einem beschränkten. Aber er sah nicht, 
daß dies lediglich eine Phasenverschiebung war, durch die die Erkenntnisse 
Lorenz von Steins keineswegs aufgehoben wurden. Die ersten Anzeichen eines 
„atmosphärischen Druckes“ waren inzwischen aufgetaucht und wurden von den 
Kathedersozialisten gesehen. Für Bamberger aber blieb die soziale Frage nur 
eine Folge des allgemeinen Wahlrechts.

Da er die Berechtigung der sozialen Frage überhaupt leugnete, hätte er auch 
das allgemeine Wahlrecht ablehnen müssen. In dem zitierten Buch sprach er 
jedoch noch nicht davon, wenn er auch seine Abneigung deutlich spüren Heß. 
Oppenheim, wie Bamberger ein Demokrat von 1848/49, war nicht so zurück­
haltend. Noch 1871 hatte er geschrieben, daß das allgemeine Wahlrecht Abschluß 
einer unaufhaltsamen Entwicklung sei1). Bereits 1835 hatte Alexis de Tocque­
ville den gleichen Gedanken in seinem Buch über die Demokratie in Amerika 
ausgesprochen. Den Franzosen führte diese Einsicht dazu, die Demokratie 
mit allen ihren Konsequenzen, wenn auch nicht unkritisch, zu bejahen2). Diesen 
Weg ging Oppenheim allerdings nicht. Als die Kathedersozialisten das Grund­
gesetz der liberalen Wirtschaftslehre angriflen, schrieb er 1873 in seiner Wal­
deck-Biographie3): „Unseres Erachtens kann die Wahrheit des allgemeinen 
Stimmrechts nur Bestätigung erhalten durch solche Beschränkungen, welche die 
materielle Selbständigkeit des Wählenden zur allgemeinen Voraussetzung erheben. 
Die innere Würde dieser Institution erheischt doch wohl, daß ihre Ergebnisse nicht 
auf einer WahrscheinHchkeitsberechnung sich ausgleichender gegenteiliger 
Einwirkungen beruhen.“ Einige Jahre später revidierte v. Unruh, ebenfalls 
Demokrat von 1848/49 und wie Bamberger und Oppenheim dem Unken Flügel 
der NationaUiberalen Partei zugehörig, in seinen „Erinnerungen“ ausdrücldich 
seine Wahlrechtsanschauungen aus der Revolutionszeit. Das allgemeine Wahl­
recht hatte auch für ihn seinen Wert verloren4).

Wohin diese Liberalen gelangt wären, wenn sie die genannten Ansätze weiter 
verfolgt hätten, zeigt das Beispiel des engüschen Philosophen John Stuart Mill, 
den Schapiro als Pionier des demokratischen Liberaüsmus in England bezeichnet. 
Mill ging ebenfalls zunächst von der klassischen ökonomischen Schule aus. Aber 
dann mußte er die Prinzipien des Freihandels wesentlich einschränken, da sie

*) Oppenheim, Friedensglossen zum Kriegsjahr, 1871, S. 272.

*) Schapiro, Liheralism and the Challenge of Fascism, 1949, p. 296 s.

•) Oppenheim, Franz Leo Waldeck, 1873, S. 272.

‘) Erinnerungen aus dem Leben H. V. v. Unruhs, 1895, S. 147 ff., 270 ff. Diese Abschnitte 
sind zwischen 1877 und 1879 geschrieben. Der Verfasser bezieht sich hier nur auf seine Äußerungen 
zum allgemeinen Wahlrecht in seiner Schrift von 1851: „Erfahrungen aus den letzten drei 
Jahren.“ Die oben (S. 60) angeführte Rede im preußischen Abgeordnetenhaus erwähnt er nicht. 
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sich mit der Demokratisierung des politischen Lebens nicht vereinbaren ließen. 
Der Staat erhielt jetzt die Aufgabe, in die Beziehung zwischen Kapital und Arbeit 
einzugreifen1). Selbst einzelne sozialistische Konsequenzen erschienen ihm unver­
meidbar, wenn er auch bestimmte Grundsätze des bürgerlichen Denkens dabei 
nicht aufgab. Mill erkannte — wenn auch nicht mit letzter Klarheit, wie Schapiro 
meint —, daß politische Demokratie unzulänglich sei, sofern nicht ein neues 
ökonomisches System errichtet werde, das mit der Gleichheitsidee harmoniere2). 
Dies macht anschaulich, wie weit ein liberaler Denker gehen mußte, wollte er 
das Problem der Demokratisierung entschlossen zu Ende denken.

Die deutschen Liberalen vom freihändlerischen Flügel der Nationalliberalen 
Partei waren aber, ungeachtet ihrer demokratischen Vergangenheit, nicht bereit, 
in ihren ökonomischen Überzeugungen diese Folgerungen zu ziehen. Bamberger 
wurde durch die Erfahrungen seiner Pariser Banktätigkeit in der Zweckmäßig­
keit des „laissez faire“ nur bestärkt3), und diese wirtschaftlichen Anschauungen 
bestimmten auch seine Vorstellungen auf sozialpolitischem Gebiet. Ähnliches 
gilt für v. Unruh, der als Fabrikdirektor gegen sozialpolitische Maßnahmen war. 
Das Prinzip des „laissez faire“ stellte für diese Liberalen das unüberwindliche Hin­
dernis für eine wirkliche Demokratisierung ihrer politischen Anschauungen dar.

Die Freihandelslehre war aber nicht das wirtschaftstheoretische Dogma der 
gesamten Nationalliberalen Partei. In einem Brief bekannte sich der auf ihrem 
rechten Flügel stehende Treitschke zu der Auffassung Sybels, daß der Staat 
die Pflicht habe, dort einzugreifen, wo die Selbstsucht der Besitzenden keine 
Belehrung annehme4). Es war also durchaus möglich, daß die Repräsentanten 
des liberalen Bildungsbürgertums den Weg zu den Kathedersozialisten fanden. 
Als Gegner des manchesterlichen Liberalismus betrachtete Treitschke die neuen 
sozialpolitischen Bestrebungen durchaus wohlwollend.

Die verschiedenen Flügel fanden sich dann aber doch in einem gemeinsamen 
Kampf gegen die Kathedersozialisten zusammen. Denn Schmöller hatte in­
zwischen in seinem Aufsatz „Die soziale Frage und der preußische Staat5)“ 
Gedanken entwickelt, die an die Grundlagen der rechtsliberalen Staats- und 
Gesellschaftslehre rührten. Der Streitpunkt war nicht die Frage, ob es überhaupt 
eine soziale Not gebe — denn das hatte auch Treitschke festgestellt —, sondern 
die Beurteilung der gesellschaftlichen Ordnung. Schmöller schrieb6): „Auch 
heute ordnet die individuelle Begabung mehr nur die Stellung, die der einzelne

*) Schapiro, l.c.p., 272 s.

') Schapiro, l.c.p., 274.

') Bussmann in Festschrift für S. Kaehler, 1950, S. 213.

*) An Sybel am 15. April 1872; Treitschke, Briefe, Bd. 3, 1920, S. 349. — Sybel entwickelte 
•eine Anschauung in Vorträgen. Sybel, Vorträge und Aufsätze, 1885, S. 81 bis 130.

‘) Preußische Jbb. 33/1874.

’) Preußische Jbb. 33/1874, S. 324 f.
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innerhalb seiner Klasse erreicht, aber sie beherrscht nicht das Verhältnis der 
wirtschaftlichen Klassen zueinander. Die Begabung und Bildung der Majorität 
innerhalb jeder Klasse ist vielmehr ein Produkt der einmal vorhandenen sozialen 
Zustände als eine Ursache derselben. Das Proletarierkind ist so aufgeweckt, so 
begabt, so unterrichtet, als es eben seine Abstammung, seine schlimmenjugend- 
eindrücke, seine schlechte Schule erlauben. Nein! der historische Ursprung der 
sozialen Klassen ist die Gewalt...“ Für Schmöller war die Gesellschaft nicht 
mehr ein sinnvoller Organismus, wie die ständische Gesellschaftslehre des Libe­
ralismus sie deutete, sondern er sah ihre Schichtung aus Unrecht und Gewalt 
entstanden. Die zu höherer Tätigkeit und höherer sozialer Stellung berechtigende 
Bildung stammt für ihn nicht nur aus individueller Begabung und Leistung, 
sondern ist zu einem wesentlichen Teil von den sozialen Bedingungen deter­
miniert. Diese Feststellung aber mußte als heftiger Angriff auf die liberale 
Theorie und den Führungsanspruch einer bürgerlichen Schicht aufgefaßt werden, 
die auf Grund ihrer intellektuellen und sittlichen Leistung ihre Stellung in der 
Gesellschaftsordnung redlich verdient zu haben glaubte und den Anspruch 
erhob, diese auch politisch zur Geltung zu bringen.

Treitschke antwortete darauf mit dem Aufsatz „Der Sozialismus und seine 
Gönner1)“, dessen Schärfe bereits im Titel zu spüren ist. Er idealisierte die 
Ordnung der bürgerlichen Gesellschaft und steigerte die aus ihr entspringenden 
sittlichen Forderungen ins Rigorose. Für ihn stand die Unabänderlichkeit der 
bestehenden gesellschaftlichen Ordnung fest. „Die bürgerliche Gesellschaft 
eines reichen Volkes ist immer eine Aristokratie, auch unter demokratischer 
Staatsverfassung“, stellte er fest und zog daraus die Folgerung, daß die Klassen­
herrschaft sich aus der Natur der Gesellschaft ergebe2). Der Sinn dieser Ordnung 
liegt ihm darin, daß nur einer kleinen Elite die Freiheit des geistigen Lebens 
gewährt werden kann. „Die Millionen müssen ackern und schmieden und hobeln, 
damit einige Tausende forschen, malen und regieren können3).“ Der Arbeiter 
hat seine naturgegebene Aufgabe für das Kulturganze und Stellung innerhalb 
der Gesellschaft, daher aber auch seine naturgegebenen Eigenschaften, die 
ihn immer von den oberen Schichten der Gesellschaft trennen werden. „Wir 
verstehen ihn (d. h. den Arbeiter) als ein Glied der Gemeinschaft und folgern 
daraus: weil zur Bewahrung unserer Kultur die harte Arbeit von Millionen 
unentbehrlich ist, darum kann der geistige Horizont unzähliger Menschen 
nicht sehr weit über den Kreis der wirtschaftlichen Dinge hinausreichen4).“ 
Die Gesinnung aber ist für Treitschke unabhängig von den materiellen Ver­
hältnissen. Unsittlichkeit ist keine Wirkung einer schlechten Umwelt, sondern 

*) Preußische Jbb. 34/1874.

’) Preußische Jbb. 34/1874, S. 83.

«) Preußische Jbb. 34/1874, S. 82.

4) Preußische Jbb. 34/1874, S. 86.
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persönliche Schuld. „Diese Ordnung ist gerecht, denn das wahre Glück des 
Lebens, den Frieden der Seele und die Freuden der Liebe, verschließt sie 
keinem1).“

In diesen Worten zeigt sich der tiefere Gegensatz zwischen Treitschke und 
den Volkswirtschaftlern. Die Volkswirtschaftslehre führte einen anderen Kausal­
begriff in die Politik ein. Das Handeln des Menschen vollzieht sich nach ihrer 
Auffassung nicht mehr unter der Idee der Freiheit, es wird nicht mehr von der 
sittlichen Vernunft geleitet, sondern ist zu einem wesentlichen Teil von außer­
individuellen, sozialen Faktoren bestimmt. Die idealistische Tradition der 
bürgerlich-liberalen Bewegung sah sich hier in die geistesgeschichtliche Ausein­
andersetzung mit dem heraufkommenden Zeitalter des Positivismus, seiner 
naturwissenschaftlichen Orientierung des Denkens und seinen Massentendenzen 

gestellt.
Von seinem idealistischen Standpunkt aus ist auch das Urteil Treitschkes über 

die Sozialdemokratie zu verstehen. Er betrachtete den Sozialismus als „nackte 
Sinnlichkeit2)“, als „matten Eudämonismus3)“. Die materiellen Bedürfnisse 
des Menschen wurden von ihm ganz im Sinne der kantischen Ethik abgewertet. 
Die Sozialdemokratie sei keine Folge des Massenelends, denn sie sei dort am 
stärksten, wo es — nach seiner Ansicht — keines gibt. „Die Partei siegt überall 
dort, wo ihr gelingt, die Sinnlichkeit der Menge für die Ideale eines wüsten 
Schlaraffenlebens zu begeistern4 *).“ So führte er auch die zahlreichen soziali­
stischen Stimmen in Schleswig-Holstein darauf zurück, daß in den wüsten 
Parteikämpfen der Glaube an das Ansehen der Obrigkeit geschwunden sei8). 
Schmöller aber entgegnete ihm, daß dieser Stimmenzuwachs eine Folge der 
unerfreulichen wirtschaftlichen Lage der Hoftagelöhner und der mangelhaften 
Gesetzgebung auf dem Gebiete des Armenrechts sei6). Vom Boden seiner idea­
listischen Weltanschauung kam Treitschke zu einer Verurteilung der Sozial­
demokratie, die er als eine Frucht schlechter Gesinnung und nicht schlechter 
Verhältnisse ansah. Während die Kathedersozialisten sie aus einer gewissen 
Notwendigkeit entstanden ansahen, sprach Treitschke ihr schlechthin jede 
Berechtigung ab7).

Dieses harte Urteil über die Sozialdemokratie ist schon deswegen bedeutsam, 
weil es nicht lediglich aus der Hitze des politischen Kampfes herausgewachsen 

*) Preußische Jbb. 34/1874, S. 99.

*) Preußische Jbb. 34/1874, S. 68 f.

*) Preußische Jbb. 34/1874, S. 95.

4) Treitschke, Zehn Jahre deutscher Kämpfe, 2. Auf!., 1897, S. 735.

‘) Preußische Jbb. 34/1874, S. 255 f.

') Schmöller, Über einige Grundfragen des Rechts und der Volkswirtschaft, 2. Aufl., 1875,
S. 147 f.

’) Preußische Jbb. 34/1874, S. 248.
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war, sondern weil in ihm vom Boden der Theorie die Partei gleichsam ausge­
löscht wurde. Früher hatte Treitschke einmal festgestellt, daß das parteibil­
dende Element nicht die politische Idee, sondern der Wille zum politischen 
Handeln sei1). Aber diese Erkenntnis gab in seinen Augen noch nicht jeder Partei 
den Anspruch auf politische Geltung im Staate. Er hatte dies in einer Zeit ge­
schrieben, als er die Bedeutung der Parteien für das politische Leben des Staates 
sehr gering einschätzte. Andere Rechtsliberale jedoch waren mit dem älteren 
Liberalismus der Ansicht, daß die „Meinung“ oder die „Überzeugung“ die par­
teibildende Kraft seien2 *). Sie überschätzten daher die ideologischen und revo­
lutionären Elemente im Programm der Sozialdemokraten und negierten ihre 
politische Macht, die Stärke ihrer Organisation, überhaupt den sozialen 
Charakter der Bewegung. Jolly schrieb in seinem Buch „Die Parteien und der 
Reichstag“ 1880 über die Sozialdemokratie, daß es sich bei ihr nicht um theo­
retische Gegensätze und deren Vermittlung in höherer Erkenntnis handele, 
sondern um die Herstellung einer machtvollen Organisation. Nicht gutgläubi­
ger Fanatismus führe ihre Reihen an, sondern die niedersten Regungen der 
Massen würden direkt in Bewegung gesetzt, um den Umsturz vorzubereiten8). 
Maßstab für die Beurteilung der bestehenden Parteien war ein Idealbild, das 
sich der Liberalismus geschaffen hatte. Das parteibildende Element waren die 
„theoretischen Gegensätze“, die Anschauungen vom Besten des Staates. In der 
Sozialdemokratie aber vermißte Jolly die Staatsgesinnung, d. h. das Bekennt­
nis zum gegenwärtigen Nationalstaat. Von den liberalen Prinzipien her beur­
teilt, war die sozialistische Ideologie logisch unfaßbar. Es blieben dann nur noch 
rein soziologische Elemente, die machtvolle Organisation, die Anhängerzahl, 
gewonnen durch eine zweckgerichtete Agitation, die gesellschaftlichen Inter­
essen. Diese waren aber keine legitimen Kräfte des politischen Lebens. Wo 
sie auftraten, sich in einer politischen Bewegung verkörperten und durch poli­
tische Macht sich Einfluß zu verschaffen suchten, konnte dies nur eine Entar­
tungserscheinung sein. „Die Sozialdemokratie ist eine Krankheit, die über­
wunden werden muß“, urteilte Jolly4 S. * *).

Diese Überzeugungen brachten ein moralisches Pathos in die Äußerungen der 
Liberalen über die sozialdemokratische Bewegung und verstärkten das Echo in 
der bürgerlichen Öffentlichkeit, die lebhaften Anteil an dem Streit nahm. Die 
Stellungnahme für Treitschke überwog. Das gebildete Bürgertum stand den

*) Treitschke, Historische und politische Aufsätze, Bd. 3, 5. Aufl., 1897, S. 583:,,... nicht das
idem sentire de republica schart die Parteien zusammen, sondern das idem veile.“ — Vgl. h erzu
Schieder, Die Theorie der Partei im älteren Liberalismus, in Festschrift für Bergstraesser, 1954,
S. 193.

*) Schieder, a.a.O., S. 189, über die ältere Anschauung.

•) S. 70.

*) Jolly, a.a.O., S. 70.
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Ideen der Kathedersozialisten offenkundig ablehnend gegenüber1). Die Auf­
fassung, daß Sozialismus und Sozialdemokratie aus Eigennutz und Habgier 
entstanden seien, war weit verbreitet2).

Wenn für Treitschke der Dienst am Staat, die Unterordnung des einzelnen 
unter das Ganze der Sinn allen politischen Wirkens war und dadurch die stän­
dische Gesellschaftsordnung ihre sittliche Würde erhielt3), so waren die bürger­
lichen Schichten dagegen mehr an der Erhaltung der gegenwärtigen gesell­
schaftlichen Ordnung interessiert. Ihre Sorge galt dem drohenden Umsturz. Die 
stete Zunahme der sozialdemokratischen Stimmen bei den Reichstagswahlen, 
vor allem in Sachsen und Schleswig-Holstein, ließ diese Sorge noch größer 
werden. Die Attentate von 1878 steigerten die Erregung vollends. Schrecken 
und Ratlosigkeit verminderten den Glauben an die liberalen Freiheitsprizipien, 
ein „konservativer furor“ verbreitete sich in den höheren Schichten4). Selbst 
in akademischen Kreisen tauchte der Gedanke an eine Änderung oder gar 
Beseitigung der Verfassung auf5). Im einzelnen waren die sozialen Interessen 
allerdings mehrfach differenziert. Auf der einen Seite stand das gebildete 
Bürgertum, das seine Vorrangstellung als Dienst an den Kulturgütern 
empfand, auf der anderen das Erwerbsbürgertum, das an der Ungebundenheit 
wirtschaftlicher Tätigkeit oder am staatlichen Schutz gegen ausländische Kon­
kurrenz interessiert war. Gemeinsam aber war ihnen allen die bürgerliche 
Grundhaltung, die schon oben mit den Begriffen Besitz und Bildung um­
schrieben wurde. Die Tatsache, daß sich diese sozialen Motive in ihrer klassen­
trennenden Schärfe immer mehr herausschälten, blieb nicht ohne Wirkung auf 
die liberalen Parteien.

An dem Urteil der Liberalen über die unteren Schichten des Volkes und an 
ihrem Selbstverständnis als bürgerliche Patei können wir eine Wandlung im 
liberalen Denken anschaulich machen. Es wurde schon gezeigt, wie gering die 
Liberalen im Verfassungskonflikt die politische Reife der unteren Schichten 
einschätzten. Aber das bezog sich nur auf die damalige Situation. Jetzt wurden 
dagegen die Urteile allgemeiner. Früher hatten v. Unruh und Rochau großes

4) Vgl. J. v. Eckhardt, Lebenserinnerungen, Bd. 1,1910, S. 271. — Über das Echo der Kontro­
verse bei liberalen Politikern und Zeitschriften vgl. Leipprand, Heinrich v. Treitschke und das 
deutsche Geistesleben des 19. Jahrhunderts, 1935, S. 168, 171 ff.

’) v. Unruh, Erinnerungen, 1895, S. 148. J. v. Eckhardt, Erinnerungen, Bd. 1, 1910, S. 272. 
Preußische Jbb. 44/1879, S. 276. W. Mommsen, Stein, Ranke, Bismarck, 1954, S. 113.

•) Treitschke, Preußische Jbb. 34/1874, S. 102: „Eine dauerhafte Ordnung erhält die Gesell­
schaft nicht durch sich selber, sondern allein durch den Staat, durch den sittlichen Willen der 
Gesamtheit, der etwas anderes ist als die Summe der selbstsüchtigen Einzelwillen und sich zu 
dieser verhält wie die Pflicht zur Begierde.“

*) B. Auerbach, Briefe an seinen Freund, 1884, Bd. 2, S. 347.

*) Schmöller an Brentano, 25. Oktober 1878; Brentano, Mein Leben im Kampf um die soziale 
Entwicklung Deutschlands, 1931, S. 111.
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Vertrauen in die politische Vernunft der niedrigeren Volksklassen gesetzt1). 
1868 aber stellte Rochau fest, daß sie den bürgerlichen Interessen völlig fremd 
gegenüberständen2). Die Terminologie bekam damit einen deutlich abwertenden 
Beiklang. Treitschke sah die Entsittlichung in dem gierigen Streben nach sinn­
lichen Genüssen begründet. Seine Abwertung der unteren Klassen war aller­
dings noch mit Elementen des romantischen Volksbegriffes durchsetzt, da sie 
einerseits die „schlechtesten Elemente der Gesellschaft“ mit einschlossen, an­
dererseits zugleich auch „die verjüngenden und belebenden Kräfte alles Volks­
tums“ verkörperten3). Für v. Unruh waren diese Schichten durch ihre Unbil­
dung und Halbbildung der „systematischen Spekulation der demagogischen 
Führer auf den Eigennutz und die Begierde nach fremdem Gut, auf bequemes 
Leben ohne Anstrengung, ja auf Herrschaft über die Wohlhabenden und Ge­
bildeten und die stetige Hinweisung auf die angebliche Ausbeutung der arbei­
tenden Klasse durch das Kapital“ besonders ausgesetzt4).

Aufschlußreich ist aber auch, daß der Glaube an die Bildungsfähigkeit dieser 
Schichten geschwunden war. Die alten Demokraten hatten große Hoffnung auf 
die allgemeine Schulbildung gesetzt. Jetzt ließen sie jedoch Zweifel laut werden. 
Zu dem Vorschlag, die Sozialdemokratie durch Förderung der Volksbildung, 
durch Vereine und durch Belehrung zu bekämpfen, antwortete v. Unruh skep­
tisch: „Man übersieht dabei aber, daß im günstigsten Falle noch Menschenalter 
vergehen müssen, bis die zahlreichste Wählerklasse die Sophismen in den ver­
führerischen Vorträgen und Schriften zu durchschauen lernt, wenn sie über­
haupt jemals dahin gelangt.“ Denn Fortbildung könne bei der arbeitenden 
Klasse, deren Unterricht und geistige Beschäftigung mit dem vierzehnten Jahre 
aufhört, nur äußerst langsame Fortschritte machen6). Die Bildungsfähigkeit 
war früher das vermittelnde Element zwischen Bürgertum und Arbeiterstand 
gewesen. Jetzt tat sich eine Kluft zwischen beiden auf.

Hand in Hand mit dieser Entwicklung der liberalen Anschauungen bildete 
sich immer deutlicher ein Klassenbewußtsein heraus, wie es in der National­

l) v. Unruh, Erfahrungen aus den letzten drei Jahren, 2. Aufl., 1851, S. 45: „Niemals fällt es 
dem auf niedriger Stufe der Bildung stehenden Wähler ein, einen Mann aus ihrer Mitte zum 
Abgeordneten zu wählen, sobald sie einen höher Gebildeten oder Befähigten finden, der es auf­
richtig mit ihnen meint, von dem sie überzeugt sind, daß er ihre Interessen vertritt.“ Rochau, 
Grundzüge der Realpolitik, Bd. 1, 2. Aufl., 1859, S. 171: „In der Tat haben gerade die dürftigsten 
Volksklassen bereits manche Probe ihrer Mäßigung und Selbstbeherrschung bestanden.“

*) Rochau, a.a.O., Bd. 2, 1868, S. 23 f.: „Denn die Interessen, um die es sich (bei dem bürger­
lichen Freiheitskampfe) vorzugsweise handelte, waren . .. dem großen Haufen meistensteils 
fremd .. . daran hat die Volksmasse sogut wie keinen Anteil... Die wichtigsten Aufgaben des 
Staates . .. liegen jenseits des Horizontes des großen Haufens.“

•) Politik, Bd. 1, 1897, S. 316.

‘) v. Unruh, Erinnerungen, 1895, S. 148.

•) v. Unruh, Erinnerungen, 1895, S. 148 f. Nach der Anmerkung des Herausgebers 1877 
geschrieben.

88



liberalen Partei zu beobachten ist. Die Bezeichnung „Mittelpartei“ bedeutete 
zunächst nur, daß die Nationalliberalen in ihrem Programm gemäßigte An­
schauungen zwischen den Extremen links und rechts vertraten1). Später aber 
verstand man unter Mittelpartei nur noch die Repräsentation des Mittelstandes. 
So sprach Bennigsen am 18. Mai 1884 von der „großen Masse des mittleren 
Bürger- und Bauernstandes, aus denen unsere Partei und ihre Abgeordneten 
hervorgegangen sind“, und kennzeichnete diese Schicht noch genauer, indem er 
die bürgerlichen Berufe aufzählte2): „Zur Nationalliberalen Partei gehören Mit­
glieder aller Berufe, aller Klassen, alle Interessen sind vertreten. Von den Be­
amten zu den Grundbesitzern, den Industriellen, Kaufleuten, Gewerbetreiben­
den . . .“ Der Wahlaufruf der Partei von 1881 sprach von einem maßvollen 
Liberalismus, „wie er in den breiten Mittelschichten unseres Volkes seine feste 
Wurzel hat3)“. Miquel sagte auf einer Versammlung 1886: Die Partei versuche, 
den Anschauungen des deutschen Bürgertums gerecht zu werden4). Auch Stauf­
fenberg setzte 1884 Mittelpartei und Mittelstand einander gleich5). Schließlich 
war auch der Aufruf des später sezessionistischen Forckenbeck auf dem Städte­
tag in Berlin im September 1879 ein Appell zur Sammlung des Bürgertums in 
einer liberalen Partei6).

Die von der sozialdemokratischen Bewegung hervorgerufene Klassenkampf­
situation hatte also zur Folge, daß sich auch die Liberalen auf eine Klassen­
position zurückziehen mußten. Wenn sie sich früher ihrer bürgerlichen Herkunft 
bewußt waren, so bezog sich dies immer nur auf die Zusammensetzung der 
Fraktionen und Parteien. Die liberalen Politiker rechneten damit, daß hinter 
ihnen das Volk stand, sie fühlten sich daher als Vertreter des ganzen Volkes. 
Jetzt aber verloren sie die Hoffnung, die Schicht des Arbeiterstandes bei den 
Wahlen als Gefolgschaft zu gewinnen, und traten daher als die Vertreter des 
Bürgertums auf. Die politische Wirklichkeit widerlegte den Glauben an eine 
organische, von Ständen gebildete Gesellschaftsordnung, wie er in Treitschke 
noch lebendig war. Auch v. Unruh glaubte nicht daran. Seine Erfahrungen er­
wuchsen aus dem täglichen Umgang mit den Arbeitern seiner Fabrik; er er­
kannte, wie feindselig sie den besitzenden Schichten gegenüberstanden’). Diese 
Erfahrungen wurden jetzt im liberalen Denken wirksam. Nicht ohne schmerz-

*) Treitschke, Historische und politische Aufsätze, Bd. 3, 5. Aufl., 1897, S. 618, 636 f.

*) v. Bennigsen, Reden, Bd. 2, 1912, S. 184, 177.

*) Schultheß, Europäischer Geschichtskalender 1881, S. 248.

‘) v. Miquel, Reden, Bd. 3, S. 171.

•) Bei der Diätendebatte im Reichstag am 26. November 1884 sagte er, die Diätenlosigkeit 
be-wirke, „daß die Mittelparteien und Mittelstände aus diesem Hause immer mehr verschwin- 
d®n.. .“ Sten. Ber. d. Reichstages 1884/85, S. 18.

’) Heyderhoff und Wentzke, a.a.O., Bd. 2, S. 270.

’) Vgl. seine Schilderung in seinen Erinnerungen, 1895, S. 92.
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liehen Unterton mußte Miquel 1878 feststellen: „Fast haben wir schon zwei 
Nationen, die eine besitzend, loyal, königlich gesinnt, sorgenvoll und ängstlich — 
die andere neidisch, grimmig, feindlich, zu allem fähig, nach Umsturz dürstend, 
nur auf die Gelegenheit lauernd1).“ Der Riß ging so tief, daß das Bürgertum keine 
Gemeinsamkeit mit den unteren Schichten mehr sah. Die Gesellschaftsklassen 
standen nun mit ihren Ideologien getrennt da: Hier der Liberalismus als politi­
sche Lehre des Bürgertums, dort der Sozialismus als Theorie der Arbeiterklasse. 
Die liberale Ideologie wurde zur Klassenideologie.

Die Wahlrechtsfrage bekam jetzt ein neues Gesicht. Wenn vorher durch die 
Gestaltung des Wahlrechts erreicht werden sollte, daß sich eine zu politischem 
Urteil fähige Elite im Parlament bilden konnte, so erhielt das Wahlrecht nun die 
Aufgabe, der bürgerlichen Schicht die Herrschaft im Staate zu erhalten. Daher 
befürworteten jetzt auch ehemalige Demokraten Wahlrechtsbeschränkungen, 
„welche die materielle Selbständigkeit des Wählenden zur allgemeinen Vorausset­
zung erheben2)“. Und deshalb begründete v. Unruh die Wahlrechtsbeschränkung 
durch Zensus nicht mehr mit dem positiven Zweck der Elitebildung, sondern 
sagte, „daß der Zensus das rechte Mittel ist, eine untere kulturfeindliche Schicht 
auszuschließen, welche nach dem allgemeinen Wahlrecht zur Majorität und da­
durch zur Herrschaft über die anderen Gesellschaftsklassen zu gelangen droht3)“.

Nach den Attentaten von 1878 vermehrten sich noch die Stimmen, die eine 
Wahlrechtsbeschränkung forderten. Treitschke schrieb in den ,,Preußischen 
Jahrbüchern“: „Wir bedürfen noch anderer Reformen der Gesetzgebung, vor 
allem einer Änderung des Wahlgesetzes.“ Zwar könne dies nur im äußersten 

Notfall geschehen, aber dieser sei jetzt eingetreten. Er forderte daher Verlänge­
rung der Legislaturperiode, ein Hausstandsstimmrecht oder wenigstens eine 
höhere Altersgrenze4). Ein anderer Nationalliberaler ging noch weiter. Nach den 
Erfahrungen mit den Sozialdemokraten, meinte er, sei es notwendig, die all­
gemeine und direkte Wahl abzuschaffen8). Rudolf Haym fragte schon nach dem 
ersten Attentat: „Warum hat man den Mut nicht, an das meiner Meinung nach 
alles verschuldende Wahlgesetz die bessernde Hand zu legen6) ?“ Später be­
dauerte auch Baumgarten, daß diese Wünsche nicht erfüllt worden waren, als die 
Gelegenheit dazu da war. Wenn Bismarck nicht gewesen sei, so meinte er, hätte 
die Stimmung von 1878 benutzt werden können, das allgemeine Wahlrecht zu 
beseitigen7). Die liberale Zeitschrift „Im Neuen Reich“, die noch vor einem Jahr

*) Herzfeld, J. v. Miquel, Bd. 1, 1938, S. 489.

’) Oppenheim, Franz Leo Waldeck, 1873, S. 272. Vgl. oben S. 82.

*) v. Unruh, Erinnerungen, 1895, S. 154.

*) Treitschke, Zehn Jahre deutscher Kämpfe, 2. Aufl., 1897, S. 808.

•) Preußische Jbb. 42/1878, S. 101.

•) Brief vom 26. Mai 1878; Haym, Briefwechsel, 1930, S. 311.—Vgl. auch ebd., S. 301,302,313.

’) Heyderhoff und Wentzke, a.a.O., Bd. 2, S. 378.
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vor der Aufhebung des allgemeinen Wahlrechts gewarnt hatte1), rief jetzt zur 
Abwehr auf und verlangte ein modifiziertes Wahlgesetz und ein Vereinsgesetz2).

Von einer Idealisierung der Wahlrechtstheorie war jetzt keine Rede mehr. 
Die Wahlrechtsfrage zeigte offen ihren Machtcharakter und die Klasseninter­
essen, die hinter ihr standen. Damit rückten die Liberalen wieder näher an die 
Auffassung der französischen und englischen Liberalen heran, die ebenfalls 
Gegner des allgemeinen Wahlrechts waren. Wie v. Unruh setzte auch der eng­
lische Liberale Macauly die bürgerliche Gesellschaftsordnung mit Kultur und 
Zivilisation überhaupt gleich, wenn er sagte, das allgemeine Wahlrecht sei „in- 
compatible, not with this or that form of govcrnment, but with all forms of 
government, and with everything for the sake of which forms of govemment 
exist; that it is incompatible with property, and that it is consequently incom- 
patible with civilisation3)“. Die innerpolitische Situation in Deutschland hatte 
jetzt manche gemeinsamen Züge mit derjenigen in Frankreich während der Juli­
monarchie. Hier wie dort zeigte die Arbeiterbewegung mehr als in England seit 
ihrem ersten Auftreten revolutionären Charakter4), und hier wie dort sahen die 
Liberalen die Idee der Revolution eng verknüpft mit dem Gedanken an Ent­
eignung5).

Im Unterschied zu dem damaligen Frankreich, in dem ein Zensuswahlrecht die 
Herrschaft der Liberalen sicherte, sahen sich die liberalen Parteien in Deutsch­
land dem allgemeinen Wahlrecht gegenüber. Auch wenn Wünsche nach einer 
Wahlrechtsänderung laut wurden, so war doch ebenfalls die Überzeugung ver­
breitet, daß an eine grundlegende Änderung des Wahlgesetzes nicht zu denken 

sei. Wie sah man dann aber die Zukunft der liberalen Parteien an, wenn sie nur 
noch auf die bürgerlichen Schichten angewiesen waren ? Mußte sich ihre zahlen­
mäßige Stärke nicht immer mehr verlieren ?

Das Bewußtsein war vorhanden, daß das Anwachsen der sozialdemokratischen 
Massenflut besonders den liberalen Parteien schädlich sein werde. „Gerade 
der Liberalismus hat“, so schrieben die „Grenzboten“ 1876, „...mehr als 
andere Richtungen Ursache, die sozialdemokratische Bewegung auf Schritt 
und Tritt sorgsam zu beobachten und zu bestreiten, ... weil seine Existenz 
davon abhängt, daß jene auch nicht vorübergehend zur Herrschaft gelangt. 
Eine solche wäre der Tod des Liberalismus, und in sein Erbe würden sich Ab­
solutismus und Ultramontanismus teilen6).“ Aber mit der Schärfe, wie es 
Brentano sah, wurde von den Liberalen das Problem nicht erfaßt. „Es ist

*) Im Neuen Reich 7/1877, I, S. 232 f.

*) Im Neuen Reich 8/1878, I, S. 951, 989.

') Schapiro, Liberalism and the Challenge of Fascism, 1949, p. 203.

4) Schapiro, l.c.p. 160.

*) Schapiro, l.c.p. 241.

*) Grenzboten 35/1876, II, S. 102.
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eine Lebensfrage __ des deutschen Liberalismus“, so schrieb er, „daß die 
deutschen Liberalen jene eifrige Tätigkeit für die Gewinnung der Massen, 
welche unsere Ultramontanen und die englischen gebildeten Klassen aus­
zeichnet, rechtzeitig entwickelt, damit er nie des Reliefs, das der Anhang der 
Masse verleiht, vermisse1).“ Wie John Stuart Mill verlangte er, daß der Libera­
lismus die arbeitenden Klassen in seine politischen Vorstellungen einbeziehe 
und nicht lediglich Sprachrohr bürgerlicher Ideen und Interessen bleibe2); 
er forderte, daß die liberalen Parteien sich der Masse anpaßten, um sich in 
ihr einen Anhang zu sichern. Brentano erkannte, daß die Frage nach der Zu­
kunft des Liberalismus ein parteipolitisches und nicht lediglich ein ideologisches 
Problem war, daß es um die Stärke der liberalen Parteien und nicht nur um die 
Richtigkeit des Programms ging.

Um diese Forderungen Brentanos zu erfüllen, mußten die liberalen Politiker 
bereit sein, die soziale Frage anzuerkennen, die berechtigten Forderungen 
des Arbeiterstandes in ihr Programm aufzunehmen und sich mit dem allge­
meinen Wahlrecht als einem unabänderlichen Korrelat zur sozialen Verfassung 
abzufinden. Dies aber gelang ihnen nicht. Für sie war das allgemeine Wahl­
recht nicht eine soziale Notwendigkeit, die immer stärker wurde, je mehr die 
unteren Volksklassen nach politischer und sozialer Emanzipation strebten und 
dadurch schon eine Macht im Staate darstellten, selbst wenn ihnen die poli­
tischen Rechte fehlen sollten. Den Liberalen erschien das Wahlrecht als ein 
von der sozialen Struktur des Staates isoliertes Verfassungsrecht. Das ergab 
sich aus der Tendenz der liberalen Staatslehre nach „optimaler Normativität“, 
ihrer Vorstellung vom normativen Charakter des Verfassungsrechts3), durch 
das nicht nur ein absolutistischer Herrscher, sondern auch die durch die Volks­
souveränität herrschende Gesellschaft beschränkt werden sollte. Die Scheidung 
von Staat und Gesellschaft war zunächst noch durch die Unterordnung der 
Gesellschaft unter den Staat ihrer gefährlichen trennenden Wirkung beraubt 
worden. Jetzt aber, da gesellschaftliche Kräfte ihre Ansprüche anmeldeten, 
führte diese Scheidung dazu, daß dem Staat und damit dem Verfassungsrecht 
die Aufgabe erteilt wurde, die Gesellschaft zu bändigen und in die Bahnen der 
verfassungsrechtlichen Normen zurückzuführen. Die Verfassung war hier nicht 
elastische Hülle, sondern Zwangsjacke der Gesellschaft.

Aus diesem Grunde sahen die Liberalen das allgemeine Wahlrecht nicht als 
Reflex von gesellschaftlichen Verhältnissen an, sondern umgekehrt als die 
Ursache für das Anwachsen der Sozialdemokratie und die Entstehung der sozi-

*) Preußische Jbb. 40/1877, S. 123.

*) Schapiro, l.c.p. 287.

’) Zu dem Begriff der „normativen Verfassung“ vgl. W. Kaegi, Die Verfassung als rechtliche 
Grundordnung des Staates, Jur. Habilitationsschrift Zürich 1945, S. 27. Über die Tendenz der 
liberalen Demokratie „nach optimaler Normativität“, ebd. S. 23.
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